
456 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates IX. GP . 

... Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (228 der Bei
lagen): Bundesgesetz, betreffend allgemeine 
Bestimmungen und das Verfahren für die 
von den Abgabenbehörden des Bundes 
verwalteten Abgaben (Bundesabgabenord-

nung - BAO.). 

Beteiligter, denen allen das Verfahrensrecht 
Pflichten auferlegen und Rechte einräumen muß. 
Hierin die richtigen Abgrenzungen zu treffen 
und dabei allen Grundsätzen des Rechtsstaates 
Zum Durchbruch zu verhelfen, erachtete der 
Ausschuß als seine vornehnilich&te Au~gabe. In 
diesem Sinn sollen den Parteien des Abgaben-

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in seiner verfahrens zwar weitgehende Mitwirkungs- .. 
Sitzung am 6. Juli 1960 z,ur Vorberatung der im pflichten auferlegt werden; dies jedoch nur in ' 
Eingang bezeichneten Regierungsvorlage einen jenem Maß, das zur objektiven Wahrheitsermitt
Unterausschuß eingesetzt, dem von der öster- lung unbedingt notwendig und zumutbar ist. 
reichischen Volkspartei die Ahgeordne:tenDoktor Auf der anderen Seite sollen den Behörden alle 
H e,t z en aue r, Mit t e r e r, Se bin ger, Rechte - aber auch nicht mehr - eingeräumt 
Dr. Walther We i ß man n, von der Sozialisti- werden, deren sie zur Erfüllung der über
schen Partei österreichs die Abgeordneten tragenen Aufgaben unbedingt bedürfen. Dabei 
A i gn e r, Dr. B e chi nie, Hol 0 u b e k, wurde als richtig und notwendig erkannt, daß 
Hol z f ein d und von der Freiheitlichen der Rechtssicherheit in weitaus höherem Maß, 
Partei österreichs der A1:>geordnete Dr. G r e d- als dies nach bisherigem Verfahrensrecht der Fall 
I e r angehörten. . war, Rechnung zu tragen war, indem die Mög-

Der Dnterausschuß hat die Regierungsvorlage lichkeit, rech,tskräftige Bescheide 3.ibzuändern, 
sehr eingehend und gründlich beraten und eine ganz wesentlich eingeengt wird. 
Reihe von Ergänzungen und Abänderungen im Der Ausschuß ist sich dessen bewußt, daß im 
Gesetzentwurf vorgeschlagen, worüber dem Hinblick auf die Besonderheit der Beziehungen, 
Finanz- und Budgetausschuß in seiner Sitzung die ein Abgabenverf,ahren zwangsläufig unter 
am 22. Juni 1961 ein umfassender Bericht vor- den Beteiligten schafft, ein gewisses auf Treu und 
gelegt wurde. . Glauben aufgebautes gegenseitiges Vertrauens-

Bei Beratung der Regierungsvorla,ge ging der verhältnis unentbehrlich ist. Er erwartet daher, 
Ausschuß von folgenden überlegungen aus: daß bei der Handhabung dieses Gesetzes die 

Auf Grund der auch im Aibgabenverfahren Abgabepflichtigen und die Behörden sich so ver
geltenden Offizialmaxime muß den Abgaben- halten, daß einerseits die Behörden bei Wahr
behörden zur pflicht gemacht werden, die nehmung ihrer Aufgaben davon ausgehen 
abgabenrechtlish bedeutsamen Tatsachen und können, die Parteien seien llatsächlich bemüht, 
Verhältnisse von Amts wegen so zu ermitteln, die ihnen durch das Gesetz auferlegten Pflichten 
daß das Ergebnis der Ermittlungen soweit nur bestmöglich zu erfüllen, daß aber auch die 
irgendwie möglich der objektiven Wahrheit ent- Abgabepflichtigen darauf vertrauen können, die 
spricht. Die erwähnten Tatsachen und Verhält- Behörden hielten ihre Maßnahmen nur in dem 
nisse sind aber so geartet, daß deren Ermittlung zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt not
einer oft sehr weitgehenden Mitwirkung von wendigen Rahmen. Aus diesen Gesichtspunkten 
Parteien und mitunter auch Außenstehenden be- hat der Ausschuß die Regierungsvorlage beraten 
darf. Das Abgabenverfahren besteht daher zum und schlägt aus den bei den einzelnen Stellen 
Großteil im Zusammenwirken emer Mehrzahl I angeführten Gründen foIgende Änderungen vor: 
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Zu §§ 1 bis 3: 

Die Umschreibung des Anwendungsbereiches 
der Bundesabgabenordnung (BAO.) entspricht im 
Wortlaut den Bestimmungen über den Anwen
dungsbereich des AibgabenrechtsmitteI.gesetzes 
und des Abgabeneinhebungsgesetzes. Nun hat 
aber der Verwaltungsgerichtshof in letzter Zeit 
mehrmals die Anwendung der genannten Gesetze 
auf Angelegenheiten vemeint, die nicht unmittel
bar die i\bgabenerhebung betrafen, aber doch 
mit der Abgabenverwaltung ~n einem unmittel
baren Zusammenhang standen. Um die Anwen
dung der BAO. auf alle mit der Abgabenverwal
tung zusammenhängenden Angelegenheiten zu 
ermöglichen, wären die §§ 1 und 3 der Regie
rungsvorlage im Interesse einer erhöhten Rechts
sicherheit und Rechtsvereinheitlichung dahin zu 
ändern, daß die Bestimmungen nicht "f ü r die 
bundesrechtlich geregelten öffentlichen A b-
ga be,n ...... Beiträge ...... " gelten sollen, 
sondern daß die BAO. "i n de n An gel e g e n-
h ei t end er Ab gab e n ...... " Anwen-
dung findet. Hiedurch würde auch der Wortlaut 
der Bestimmungen über den Anwendungsbereich 
dem Wortlaut der Vorschriften des Art. II Abs. 5 
des Einführungsges~tzes zu den Verwaltungs
verfahrensgesetzen: inder Fassung der EGVG.
Novelle 1959, BGBI. Nr. 92, angepaßt und über
dies erreicht, daß der rechtliche Raum, der nach 
Art. II Abs.5 des genannten Gesetzes von der 
Anwendung des AVG. ausgenommen ist, durch 
die Anwendung der BAO. vollständig !ausgefüllt 
wird. 

§ 1 hätte so hin zu lauten: 

,,§ 1. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten in An gel e gen h ei t e n 

a) der bundesrechtlich geregelten öffent
lichen Abgaben (mit Ausnahme der im 
§ 78 des Allgemeinen Verwaltungsverfah
rensgesetzes 1950, BGBI. Nr. 172, vor
gesehenen Verwaltungsabgaben), in A n
gel e gen h ei te n der Zölle und son
stigen Eingangsabgaben jedoch nur inso
weit, als in den z611gesetzlichen Vorschrif
ten nicht anderes bestimmt ist; 

b) der bundesrechtlich geregelten Beiträge 
an öffentliche Fonds oder an Körperschaf
ten des öffentlichen Rechtes, die nicht 
Gebietskörpersd1aften sind, 

soweit diese Abgaben und Beiträge durch 
Abga;benbehörden des Bundes (§ 49 Abs. 1) Zu 
erheben sind." 

Zu § 3: 

Im Interesse einer KlarstelLung, insbesondere 
zur Vermeidung von Zweifeln, auf welche unter 
den Anwendungsbereich der BAO. fallende Ab
gaben die Gebarung gemäß § 213 anwendbar ist, 

wäre die Legaldefinition im § 3 Abs. 1 besser wie 
folgt zu fassen: 

,,§ 3. (1) Abgaben im Sinn dieses Bundes
gesetzes sind, wenn nicht anderes angeordnet 
ist, n e ben den i m § 1 b e z e ich n e t e n 
Abgaben und: Beiträgen auch die 
im § 2 li t .. a an g e f ü h r t e n Ab gab e n
ver g Ü tun gen, Bei h i I f e nun d Rück
forderungsansprüche und ferner die zu diesen 
Abgaben, Beiträgen und Rückforderungsansprü
chen zu erhebenden NebenansprücheaHer Art." 

Da nach Auffassung des Ausschusses im Ab
gabenverfahren Mutwillensstrafen (bisher § 113) 
nicht vorgesehen sein sollen, ist Abs. 2 lit. c ent
sprechend zu ändern. Im Abs. 3 soll das dritte 
\Vort "Sinn" und nicht "Sinne" lauten. 

,,(2) ... 

a) 

b) 

c) die im ... festgesetzten Zwangs- und 
Ordnungsstrafen, so wie die Kosten der 
Ersatzvornahme, 

d) 

e) 
,,(3) Abgabenvorschriften 1m S i n n dieses 

Bundesgesetzes ... " 

Zu § 4 Abs. 2 lit. f Z. 2: 

Um im Gesetzestext klarer als bisher zum 
Ausdruck . zu bringen, daß hier vom Abgabe
pflichtigen kein negativer Beweis verlangt wird, 
soll an Stelle des letzten Halbsatzes folgc:nde 
Bestimmung treten: 

,,2. ... festgestellt werden kann. Für diese 
Fehlmengen e n t s t e h t g e gen den B e
tri e b s i n hab erd er. A b gab e n
ans p ru chi n s 0 w ei t, als sie auf Umstände 
zurückzuführen sind, die n ach den V e r
b rau c h s t e u e r vor sc h r i f t e n 'emen 
Abgabenanspruch ge gen ihn beg r ü n
den." 

Zu § 7 Abs.1: 

.Der Ausschuß hält die letzten Worte des 
Abs. 1, "mit dem Abgabepflichtigen", für ent
behrlich, zum al durch deren Streichung deutlicher 
zum Ausdruck kommt, daß durch die Geltend
machun.g der Haftung ein Gesamtschuldverhält
nis nicht 'nur mit dem Abgabepflichtigen, sondern 
auch zwischen den Haftungspflichtigen besteht. 

Abs. 1 hätte daher zu lauten: 
,,(1) Personen ...... werden durch Geltend-

machung dieser Haftung (§ 224 Abs. 1) zu 
Gesamtschuldnern. " 

Zu § 9 Abs.2: 

Da nach Ansicht des Bundesministeriums für 
Justiz die Einräumung einer Antragsbefugnis 
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mit den Grundsätzen eines Disziplinarverfahrens 
als eines amtswegigen Verfahrens nicht vereinbar 
ist, wäre im letzten Satz des Abs.2 das Wort 
"Antrag" durch das Wort "A n z e i g e" zu er
setzen. 

Zu § 10: 

Schon nach bürgerlichem Recht besteht eine 
Haftung für das Verschulden der Personen, 
deren man sich zur Erfüllung seiner Verpflich
tungen bedient (vgl. § 1313 a ABGB.). Diese 
überle,gung liegt auch der aus § 103 RAO. über
nommenen Haftungsbestimmung des § 10 der 
Regierungsvorlage zugrunde. Da man einem 
Abgabepflichtigen aber ein Auswahlverschulden 
(culpa in eligendo) nicht anlasten sollte, Wenn er 
sich zur Vertretung eines berufsmäßigen Par
teienvertreters bedient, sollte die Haftungs
bestimmung eingeschränkt werden und daher 
lauten: 

,,§ 10. Für Zwangs- und Ordnungsstrafen, die 
gegen Parteienvertreter, aus ,g e n 0 m m e n 
Not are, R e c h t san w ä 1 t e und Wir t
sc ha f t s t r e u h ä nd e r, verhängt werden, 
haftet der Vertretene." 

Zu § 11: 

Um klarzustellen, daß das vorsätzliche Finanz
vergehen in einem Strafverfahren festgestellt 
sein muß, hätte § 11 wie foLgt zu lauten: 

,,§ 11. Bei vorsätzlichen Finanzvergehen haften: 
r e c h t s k räf t i g verurteilte Täter, Mitschul
dige und Teilnehmer, wenn sie 

Zu § 12: 

3 

kommensteuer (§ 17 EStG. 1953) herzustellen, 
wäre § 16 des Gesetzentwurfes wie folgt zu 
fassen: 

,,§ 16. Stehen Wirtschaftsgüter, die einem ge
werblichen oder einem land- und forstwirtschaft
lichen Unternehmen dienen, nicht im Eigentum 
des Unternehmers (M i tun t ern eh m e r s), 
sondern ...... gründet. Eine Person gilt als 
wesentlim beteiligt, wenn sie allein oder mit den 
ein kom m e n s t e u e r r e c h t 1 ich z u-
sam m e n z u ver a n lag end e n - Per s o-
n e n mit mehr als einem Viertel am Kapital der 
Körperschaft beteiligt ist." 

Zu § 20: 

Durch die nunmehr vorgeschlagene Änderung 
soll sichergestellt werden, daß bei Ermessenserit
scheidungen nicht nur fiskalisme, sondern aum 
für die Parteien sprechende Gründe zu berück
simtigen sind. 

Der zweite (letzte) Satz des § 20 sollte lauten: 
" ... Innerhalb dieser Grenzen sind Ermessens

entscheidungen nam Billigkeit und Zweckmäßig~ 
keit u n t erB e r ü c k s ich t i g un g a 11 e r 
inBetracht kommenden Umstände 
zu treffen." 

Zu § 22: 

Der Ausschuß stellt entspremend der bisherigen 
Judikatur und Verwaltungspraxis klar, daß ein 
Mißbrauch im Sinn des § 22 nur dann vorliegt, 
wenn zum Zweck der Abgabenersparnis eine 
Rechtskonstruktion gewählt wird, die nach den 
Umständen des Falles ungewöhnlich und überdies 
offensichtlich unangemessen ist. 

Klargestell t wird, daß die -hier normierte Haf
tung die Gesellschafter einer Personengesellschaft 
nur insoweit trifft, als diese nach den materiell- . Zu § 23: 
rechtlichen Vorschriften nicht bereits Selbst- Abs. 2 soll lauten: 
schuldner hinsichtlich der auf die Gesellschaft 
entfallenden Abgaben sind. 

Es bleibt daher insbesondere § 4 Abs. 1 
GewStG. 1953 durch § 12 unberührt. 

Zu § 15: 

Nach der bisherigen Literatur und Recht
sprechung besteht für die hier genannten Per
sonen keine Prüfungspflimt, sondern die Mängel 
in den Abgabenerklärungen müssen augenfällige 
und das "Erkennen" muß zweifelsfrei sein. Der 
Nachweis, daß die genannten Personen die Män
gel der Abgabenerklärungen erkannt haben, ob
liegt der Abgabenbehörde. 

Zu § 16: 

Um die übereinstimmung des Begriffes der 
wesentlichen Beteiligung mit der durch die Ein
kommensteuernovelle 1960, BGBL Nr. 28411960, 
geänderten Rechtslage auf dem Gebiete der Ein-

"Die Erhebung einer Abgabe wird nicht 
dadurch ausgesmlossen, daß ... " 

Zu § 25 Z. 3: 

Da das Verhältnis der Schwägersmaft nicht auf 
einer "Geburt" beruht, wäre § 25 Z. 3 wie folgt 
zu fassen: 

,,3. die Verschwägerten in gerader Linie und 
die Versmwägerten zweiten Grades in 
der Seitenlinie, und zwar auch in F ä l
I e nun ehe I ich e r Ver w a n d t
S eh a f t;". 

Zu § 26 Abs. 3: 

Da auch Frauen als Auslandsbeamte verwendet 
werden, sollte die Regelung des zweiten Satzes 
im Abs. 3 dahin geändert werden, daß durch sie 
auch der Ehegatte einer Auslandsbeamtin erfaßt 
wird. Außerdem wäre auf die irizwischen durch 
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die Einkommensteuernovelle 1960 erfolgte Xnde
rung des § 26 Abs. 1 EStG. 1953 Bedacht zu 
nehmen. Abs. 3 hätte daher zu lauten: 

,,(3) In einem Dienstverhältnis zu einer Gebiets
körperschaft stehende ö s t e r r eie his ehe 
S t a a t s b ü r ger, die ihren Dienstort im Aus
land haben (Auslandsbeamte), werden wie Per
sonen behandelt, die' ihren gewöhnlichen Auf
enthalt am Ort der die Dienstbezüge anweisenden 
Stelle haben. Das gleiche gilt für der e n E h e
ga t t e n, 's 0 f ern di e Ehe leu t ein 
da u ern der Hau s hai t s gern ein s c h a f t 
leb e n und für deren minderjährige Kinder, die 
zu ihrem Haushalt gehören." 

Zu § 29: 

Der Ausschuß hat die Frage '"geprüft, ob die 
Umschreibung des Begriffes "Betriebstätte" der 
Fassung angeglichen werden solle, die das Fiskal
komitee der OEEC den Mitgliedstaaten für Ab
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
empfohlen hat. In der Erwägung, daß einerseits 
noch nicht abzusehen ist, ob diese Fassung von 
der neueh OECD, der auch die Vereinigten 
Staaten von Amerika und Kanada angehören 
werden, unverändert übernommen werden wird, 
und anderseits vermieden werden soll, daß durch 
Xnderungen des Betriebstättenbegriffes inner
staatlich für die Gemeinden Verschiebungen im 
Anteilsverhältnis bei der Gewerbesteuer eintreten, 
hat sich der Ausschuß für die inder Regierungs
vorlage enthaltene Fassung, die dem geltenden 
Recht entspricht und sich bewährt hat, ent
schieden. 

Zu §§ 34 bis 47: 

Wortlaut und Aufbau der Bestimmungen über 
gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke 
wurden im wesentlichen unverändert aus dem 
bisherigen Recht übernommen und vom Aus
schuß gebilligt,' um auf diesem Gebiet die recht
liche Kontinuität sicherzustellen. 

Zu § 34 Abs. 2: ' 

Es wird klargestellt, daß es sich hier nur um 
Betriebe gewerblicher Art im Sinne des Körper
schaftsteuerrechtes (§ 1 der Ersten Verordnung 
zur Durchführung des Körperschaftsteuergesetzes 
vom 6. Februar 1935, Deutsches RGBl. I S. 163) 
handeln kann. 

Zu § 35: 

Abs. 2 soll stilistisch besser lauten: 

wird, als zu eng erachtet wird, anderseits, sich 
aber auch fürsorgerechtliche Merkmale für eine 
Definition dieses Begriffes nicht eignen, soll Abs. 2 
ersatzlos gestrichen werden, wodurch auch er
reicht wird, daß die Praxis den jeweiligen Ver
hältnissen des Einzelfalles besser Rechnung tragen 
kann. 

Es entfällt daher im § 37 die Bezeichnung ,,(1)" 
und Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 

Zu § 38: 

Um einer Anregung der österreichischen 
Bischofskonferenz zu entsprechen, soll die bei
spielsweise Aufzählung im Abs. 2 erweitert wer
den. Abs. 2 sollte daher lauten: 

,,(2) ... Andachten und sonstigen religiösen 
ode r see Iso r g I ich e n Veranstaltungen, 
die Ausbildung von Geistlichen und 0 r den s
per s 0 n e n, die Erteilung ... " 

Zu § 41: 

Ohne den Inhalt dieser Bestimmung zu ändern, 
wäre § 41 Abs. 1 stilistisch besser zu fassen wie 
folgt: 

,,§ 41. (1) Die Satzung der Körperschaft muß 
eine ausschließliche und unmittelbare Betätigung 
für einen gemeinnützigen, mildtätigen oder kirch
lichen Zweck ausdrücklich vorsehen und diese Be
tätigung genau umschreiben." 

Zu § 42: 

Zur textlichen Klarstellung sollten die Worte 
"für die Voraussetzungen der Abgabenbegünsti
gung" gestrichen werden. 

Zu § 46: 

Da für die Verleihung des Offentlichkeits
rechtes die gemeinnützige ~ührung, einer Krane 
kenanstalt im Sinne des § 16 Krankenanstalten
gesetz (BGBl. Nr. 1/1957) erforderlich ist, genügt 
es, im § 46 das Erfordernis der Gemeinnützigkeit 
nach dem Krankenanstaltengesetz allein und nicht 
auch das Vorliegen des Offentlichkeitsrechtes an
zuführen. 

§ 46 letzter Satz sollte daher lauten: 
" ... Die Anstalt ist gleich einem unentbehr

lichen Hilfsbetrieb gemäß § 45 Abs. 2 abgabefrei, 
wenn es sich um eine im Sinn des jeweis geltenden 
Krankenanstaltengesetzes gemeinnutzlg betrie
bene Krankenanstalt handelt." 

Zu § 55 Abs. 3: 

Abs. 3 sollte besser lauten: 
,,(3) Hat eine natürliche Person in einer Ge

meinde, die sich über die Amtsbereiche mehrerer 
Finanzämter erstred~t, einen Wohnsitz oder ihren 

Da die Begriffsumschreibung "hilfsbedürftig", I gewöhnlichen Aufenthalt und u n t e r h ä I t Sie 

wie sie in der Regierungsvorlage vorgenommen in dieser 'Gemeinde, jedoch außerhalb ... " 

,,(2) Eine Förderung der Allgemeinheit I i e g t 
nur vor, wenn die Tätigkeit ... " 

Zu § 37: 
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Zu § 57: 

Da bei beschränkt Steuerpflichtigen weder eine 
Eintragung in die Lohnsteuerkarte, noch ein 
Jahresausgleich in Betracht kommt (§§ 66 und 
97 Abs. 4 EStG. 1953), kann die Zuständigkeits
vorschrift des § 57 Abs. 3 auf Auslandsbeamte 
beschränkt werden, zumaL die Zuständigkeit für 
Maßnahmen betreffend beschränkt lohnsteuer
pflichtiger Arbeitnehmer gemäß § 66 Abs. 2 Z. 1 
EStG. 1953 ebenso wie Maßnahmen betreffend 
lohnsteuerpflichtiger ArbeitIlJehmer gemäß § 66 
Abs. 2 Z. 2 EStG~ 1953 durch die Generalklausel 
des Abs. 1 zweiter Satz geregelt ist. 

Gleichzeitig sollte das nach Abs. 2 zuständige 
Finanzamt näher umschri,ehen und die Zicierung 
im Abs. 2 vereinfacht werden. Abs. 1 kann daher 
unverändert bleiben, während die Abs. 2 und 3 
laut,en sollten: 

. ,,(2) In Angelegenheiten der Beiträge der 
Dienstgeber ...... ist das Finanzamt der Be-
triebsstätte (Abs. 1) örtlich zuständig. 

(3) Hinsichtlich der Auslandsbeamten (§ 26 
Abs. 3) ist das Finanzamt der Betriebstätte 
(Abs. 1) auch für die Amtsha.ndlungen örtlich 
zuständig, die nach Abs. 1 dem Wohnsitzfinan,z
amt des Arbeitnehmers obliegen." 

Zu § 59: 

Zwecks KlarsteIlung soll in übereinstimmung 
mit § 60 Abs. 1 nach dem Wort "Betriebsfinanz
amt" der Klammerausdruck ,,(§ 53 Abs. 1 lit. b)" 
eingefügt werden. 

J:u § 66: 

Nach Einbringung der Regierungsvorlage wur
den die Bestimmungen über die Lottotaxe durch 
das Glücksspielgesetz, BGBL Nr. 111/1960, auf
gehoben. Zuständigkeitsbestimmungen über die 
Erhebung der Lottotaxe haben daher zu ent-
fallen. . 

Im § 66 Abs. 1 sind sohin die Wort '" der 
Lottotaxe" ersatzlos zu streichen. 

Zu § 73: 

Der A).Lsschuß erachtet cLreFestlegung einer 
gesetzlichen Verpflichtung der Abgabenbehörden 
für' erforderlich, wonach der Abgabepflichtige 
vom übergang det; Zuständi.gkeit zu verständigen 
ist. . 

Dem § 73 der Regierungsvorl~ge soll angefügt 
werden: . . 

"VC?m Übergang der Zuständigkeit auf ein 
anderes Flinanzamt ist der Abgabepflichtige in 

. Kenn tnis zu s'etzen. " 

Zu § 78 Abs. 3: 

Abs. 3 sollte stilistisch besser lauten: 

,,(3) Andere Personen haben die Rechtsstellun;; 
einer P'artei dann und insoweit, als sie auf Grund 

5 

abgabenrechtlicher Vorschriften die Tärigkeit einer 
Abgabenbehörde in Anspruch nehmen oder als 
s ich die Tätigkeit einer Abgabenbehärde auf sie 
bezieht." .. 

Zu §.80: 

§ 80 Abs. 1 sollte sti.lisüsch besser lauten: 

,,(1) Die zur Vertretung juristischer Personen 
berufenen Personen und ...... haben alle Pflich-
ten zu erfüllen, die den von ihnen Vertretenen 
obliegen, und s in d be f u g t, die diesen zu
stehenden Rechte wahrzunehmen. Sie haben ... " 

Zu § 81: 
Sofern die Behörde von der ihr im § 81 Abs. 2 

zweiter Satz eingeräumten Ermächtigung Ge
brauch macht, sind nach Ansicht des Ausschusses. 
die Personen, die unmehr als vertreten gelten, 
zu verständigen. 

§ 81 Abs. 2 hätte sohin zu lauten: 

,,(2) Kommen zur Erfüllung ...... mit Wir-
kung für die Gesamtheit behandeln. Die 
übrigen Personen sind: hievon zu 
verständigen." 

Zu § 82: 

Diese Bestimmung ist besser WIe folgt zu 
fassen: 

,,§ 82. (1) Soll gegen eine nicht voll hand
lungsfähige Person, . . . . .. eine Amtshandlung 
vorgenommen werden, so kann die Abgab.en
behörde, wenn die Wichtigkeit der Sache es 
erfordert, auf Kosten des zU' Vertretenden bei m 
zuständigen· Bezirksgericht (Pflegschaftsgcl'.icht) 
d i C B e s tell u n gei n e s Kur at 0 r s b e
an t rag e n." 

Zu § 83 Abs. 5: 

De·r Ausschuß erachtet die Beibehaltung der 
aus § 107 Abs. 3 der Reichslabgabenordmmg 
(RAO.) übernommenen Bestimmung des § 83 
Abs. 5, wonach sich die Abgabenbehörde auch 
bei Bestellung eines BevoUmächtJigben an den 
Vollmachtgeber selbst wenden kann, für zweck
mäßig und erforderlich, weil di,e Eigenart des 
Abgabenverfahren,s vielfach eine unmittdbare 
Fühlungnalhme und Aussprache mit der Partei 
notwendig mac~t. Unberührt hiedur~h .bleibt der 
Grundsatz, daß Schriftstücke stets dem Bevoll
mächtigten zuzustel1en sind (§ 101 Ab~. 4), so 
daß § 83 Abs. 5 nur für den mündlichen Verkehr 
der Behörde mit dem Vollmachtgeber Bedeubung 
hat, so z. B.· Auskunfterteilung bei abgaben
behördlichen Prüfungen, im kurzen Weg erfol
gende Termiriverlegungen (§ 94), Maßnahmen im 
Vollstreckungsverfahren usw. Die Auslegung des 
§ 83 Abs. 5 im vorstehenden - also durch 
§ 101 Abs. 4- jedenfalls eingeschränkten - Sinn 
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trägt nicht nur dem Bestreben nach Beschleuni~ 
gung, Vereinfachung und Verbihliigung des be
hördlidlen Verfahrens Rechnung, 'sondern wirkt 
sich auch für die Partei kostensparend aus. 

Zu § 85: 

§ 85 Abs. 2 sollte lauteh: 
,,(2) Formgebrechen von Eingaben mit 

dem Hinweis aufzutragen, daß die Eingabe nach 
fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig Zu bestim
menden angemessenen Frist als zur ü c k g e
no m m e n gilt; werden die Mängel ... " 

Zu § 88: 

Der Ausschuß hält den letzten Satz für si'nn
störend und entbehrlich. Der Satz "Der Gegen-
beweis ...... bl'eibt zulässig." ist daher zu 
steichen. 

Zu § 90: 

In Erweiterung der Rechte der Partei gegen
über der gegenwartlgen Rechtslage (§ 48 
AbgRG.) soll die Akteneinsicht nicht wie bisher 
auf das Rechtsmittelverfahren beschränkt bleiben. 

§ 90 Abs. 1 und 2 hätte daher zu lauten: 
,,§ 90. (1) Die Abgabenbehörde hat den Par

teien die Einsicht und Abschrtiftnahme der Akten 
oder Aktenteile zu gestauen, deren Kenntnis 
zur Gdtendmachung oder Verteidigung ihrer ab
gabenrechtlichen Interessen 0 der zur E r f ü l
lu n gab gab e n r e c h t I ich e r P f li c h
t e p erforderlich ist. 

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind 
Beratungsprotokolle, Amtsvorträge, Erledigungs
entwürfe und sonstige Schriftstücke (Mitteilungen 
anderer Behörden, Meldungen, Berichte und der
gleichen), deren Einsichtnahme eine Schädigung 
berechtigter Interessen dritter Personen h e r
bei f ü h ren würde." 

Zu § 93 Abs. 5: 

§ 93 Abs. 5 sollte stilistisch besser lauten: 
,,(5) Ist in dem Bescheid eine kürzere oder 

iängere als die gesetzliche Frist angegeben, so 
g i I t das innerhalb der gesetzlüchen oder der 
angegebenen längeren Frist eingebrachte Rechts
mittel als rechtzeitig er hob e n." 

Zu §§ 94 und 95: 

§ 94 sollte stilistisch besser lauten: 

,,§ 94. Verfügungen, die nur das Verfahren 
betreff'en, können schriftlich oder mündlich 
erlassen werden." 

Schon nach dem Sprachgebrauch sind die fern
mündlichen Erlredigungen einer mündlichen Er
ledigung gleichzustellen. Der K:lammerausdruck 
,,(fernmündlich)" ,im § 95 ist daher entbehrl~;ch 
und deshalb sinnstörend, weil ansonsten fern-

mündliche Erledigungen abgelehnt werden könn
tell, wenn in der betreffenden Gesetzesstelle eine 
fernmündliche Erledigung nicht ausdrücklich vor
gesehen ist. 

§ 95 hätte daher zu lauten: 
,,§ 95. Sonstige Erledigungen einer Abgaben

behörde können mündlich ergehen, soweit nicht 
die Partei 

Zu § 97: 

Die aus § 92 Abs. 1 RAO. übernommene 
Bestimmung des § 97 Abs. 1 der Regieqmgsvor
lage ist mit Rücksicht auf dJie Regelung des 
Abs. 2 entbehrlidl, so daß Abs. 1 zur Gänze zu 
entfallen hätte. Der bisherige Abs. 2 soll daher 
in Abs. 1 und der bisherige Abs. 3 in Abs. 2 
umbenannt werden. 

§ 97 hätte daher z.u lauten: 
,,§ 97. (1) Erledigungen werden dadurch wirk-

sam, ...... Verkündung. 
(2) Ist in einem FaiI " .... als vollzogen." 

Zu § 100: 

Die Aufforderung an Personen, die sich" dauernd 
im Ausland aufhalten, einen im Inland wohn
haften Zustellungsbevollmämtigten namhaft 
zu machen, hat, wenn die Aufforderung smrift
lich ergeht, jedenfalls unter Beachtung der Be
stimmungen des § 106 zu erfolgen. Eine Zitie
rung des § 106 im Gesetz ist daher entbehrlidl 
und für die Anwendung dieser Bestimmung auf 
die - allerdings seltenen - Fälle, in denen die 
Aufforderung mündlich ergeht (zum Beispiel 
kurzfristiger Aufenthalt im Inla~d), sinnstörend. 

§ 100 sollte daher lauten: 
,,§ 100. Personen, die sich dauernd außerhalb 

d~s Bundesgebietes aufhalten, können ..... . 
aufgefordert werden. Kommen. sie dieser Auf
forderung . . . . . . Rechtsfolge enthalten." 

Zu § 101: 

Die Bestimmung, daß bei Nichtbestellung eines 
gemeinsamen Bevollmächtigten die Abgaben
behörde eine 'der in Betramt kommenden Per
sonen als Vertreter mit Wirkung für die Ge
samtheit behandeln (§ 81 Abs. 2) und dieser 
zustellen kann (§ 101 Abs. 1), ist seit mehr als 
zwanzig Jahren geltendes Remt (§§ 105 Abs. 3 
und 219 Abs. 1 RAO.), hat sich während dieser 
langen ,Zeit bewährt und hat auch für die Ab
gabepflichtigen i,n aller Regel zu keinerlei 
Schwierigkeiten geführt. Eine solche gesetzliche 
Bestimmung bietet die Gewähr, daß die Mit
glieder einer' Personenvereinigung im eigenen 
Interesse einen gemeinsamen Bevollmächtigten 
bestimmen. Der Ausschuß hält daher' die Auf
redlterhaltung der bisherigen Regelung durch 
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die BAO. für angebracht. In den Fälle.n des 
. § 101 Abs. 1 hat daher die Zustelll!ng jedenfalls 

an einen von einem Mitglied oder von mehreren 
(wenn auch nicht von allen Mitgliedern der Ge
meinschaft) benannten Bevollmächtigten zu 
erfolgen. Unzulässig (da den Grundsätzen des 
§ 20 widersprechend) wäre es, einen (allerdings 
nicht gemeinschaftlich) benannten Bevollmächtig~ 
ten bei der Zustellung zu übergehen und an ein 
anderes Mitglied de.r Gemeinschaft zuzustellen. 

Zu Abs. 1 und 3 werden stilistische Verbesse
rungen, zu Abs. 4 die KlarsteIlung vorgeschlagen, 
daß Vorladungen nur dann unter Umgehung der 
Bevollmächtigten dem Vorzuladenden selbst 
zugestellt werden dürfen, wenn dessen persön
liches Erscheinen angeordnet wird. 

Abs. 1 sollte daher besser lauten: 
,,§ 101. (1) Ist eine schriftliche Ausfertigung 

...... , und haben diese aer Abgabenbehörde 
k ein e n gemeinsameJ1' Zustelhingsbevollmäch
tigten bekanntgegeben, so gilt .. ," 

Abs. 3 sollte besser lauten: 
,,(3) Schriftliche Ausfertigungen (§ 191 

7 

Zu §§ 111 bis 113: 

Der Ausschuß hält Bestimmungen über eme 
Mutwillensstrafe im Abgabenverfahren für ent
behrlich. § 113 wäre sohin ersatzlos zu streichen. 
Die Paragraphenfolge des Entwurfes soll aber 
nicht gestört werden, 'weshalb der Inhalt des 
bisherigen§ 112 auf die §§ 112 und 113 auf
geteilt werden muß. Außerdem ist die über
schrift entsprechend abzuändern und sollte § 111 
Abs. 1 stilistisch verbessert wer·den. 

Vor § 111 hätte sohin die übersd1rift zu 
lauten: 

,,1. Z w a n g s. und 0 r d nun g s s t r a f e n." 
Zu § 111: 

,,§ 111. (1) . " von Leistungen, die sich wegen 
ihrer b e s 0 nd e ren Beschaffenheit durch einen 
Dritten nicht ... " 

Zu § 112: 

§ 112 umfaßt die bisherigen Absätze 1 bis 3 
unverändert und den bisherigen Abs. 5 als neuen 
Abs.4. 

Abs. 1 lit. a und c), sind ein er nach § 81 Zu § 113: 
vertretungsbefugten Person zuzustellen ... " 

Abs. 4 sollte lauten: 
,,(4) Ist eine im Inland vohnhafte Person zum 

Empfang von Schriftstücken einer Abgaben
behörde bevollmächtigt, so haben Zustellungen 
an diese zu erfolgen,' Dies gilt nicht für Vor
ladungen (§ 91), in denen angeordnet 
wir d, daß der Vor gel ade n e per s ö n
I ich z u e r s ehe i TI e n hat." 

Zu § 108 Abs. 3: 

Die gesetzliche Neuregelung über die Hem
mung des Fristenlaufes an Samstagen und am 
Karfreitag (Bundesgesetz vom 1. Feber 1961, 
BGBI. Nr. 37) machte es erforderlich, auch die 
Bestimmungen der Regierungsvorlage über den 
Ablauf einer Frist, und zwar die §§ 108 Abs. 3 
und 210 Abs. 2, diesbezüglich zu ändern. 

§ 108 Abs. 3 hätte daher zu lauten: 
;,(3) Beginn und Lauf einer Frist werden durch 

Sam s tag e, Sonntage oder Feiertage nicht be
hindert. Fällt das Ende einer Frist auf einen 
Sam s tag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag 
ode rau f ein e n Kar f r e i tag, so ist der 
nächste Werktag als letzter Tag der Frist anzu
sehen." 

Zu § 109: 

Die Zitierung soll verdeutlicht werden und 
§ 109 soll daher lauten: 

,,§ 109. Wird der Lauf ...... bekanntgegeben 
worden ist (§ 97 Abs. 1)." 

§ 113 wäre gleichlautend 
Abs. 4 zu fassen. 

Zu § 114: 

wle bisher § 112 

Der Ausschuß stellt klar, daß neben den den 
Abgabenbehörden in diesem Bundesgesetz auf
erlegten Pflichten von diesen Behörden auch die 
im § 251 FinStrG. festgelegten Vorschriften über 
die Geheimhaltungspflicht in Abgabensachen zu 
beachten sind. 

Zu § 115: 

. Der der Behörde auferlegten Pflicht zur 
amtswegigen Wahrheitsfindung (§ 115 Abs. 1) 
steht die Pflicht der Parteien zur vollstän
digen und wahrheitsgemäßen Offenlegung 
(§ 119) gegenüber. Aus -diesen auf das gleiche 
Ziel ausgerichteten Pflichten ergibt sich, daß nach 
Ansicht aes Ausschusses nicht nur ein pflicht~ 
gemäßes, sondern auch ein vom gegenseitigen 
Vertrauen getragenes Zusammenwirken zwischen 
Behörde und Parteien bestehen soll. Dies kommt 
auch durch die Fassung des § 115 Abs. 3 zum 
Ausdruck, wonach es der Behörde zur Pflicht 
gemacht wird, auch amtsbekannte Umstände 
zugunsten der Abgabepfli.chtigen selbst dann zu 
berücksichtigen, wenn diese von den Abgabe
pflichtigen nid1t ausdrücklich vorgebracht oder 
geltend gemacht worden sind. In diesem Sinn 
sollte na,ch Meinung des Ausschusses die Abgaben
behörde insbesondere rechtsunkundige Parteien 
auch auf abgabenrechtliche Begünstigungen auf
merksam machen, die mit solchen Umständen 
im Zusammenhang stehen. 
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Zu § 116: 

Es wird klargestellt, daß dem Grundsatz der 
Einheitlichkeit der Rechtsordnung entsprechend 
die Abgabenbehörden an Entscheidungen der 
Verwaltungsbehörden und an im offiziösen Ver
fahren ergangene Gerichtsurteile ,grundsätzlim 
gebunden sind. Aber aum über andere gericht
time Entsmeidungen ~denen die Parteienmaxime 
zugrunde liegt), darf sim die Abgabenbehörde 
nimt hinwegsetzen. Solme Entscheidungen ,sind 
vielmehr aum abgabenrechtlich so lange von Be
deutulJg, als die Ahgabenbehörde nicht stich
hältig begründet, daß der Spruch des Gerichts
urteiles, ,der mit Rücksicht auf den im zivil
gerimtlimen Verfahren obwaltenden Parteien
betrieb auch auf formellen AußerstreitsteIlungen, 
Anerkenntnissen, Versäumnissen oder anderen 
scheinprozessualen Handlungen der Parteien 
beruhen kann, dem im Abgabenrecht allein 
bedeuts,amen Grundsatz der Maßgeblimkeit der 
materiellen Wahrheit widerspricht. 

Zu § 117: 

Im § 117 Abs. 2 soll es stilistisch anstatt 
,,(2) ... in dieser Eigenschaft ... " besser lauten: 
,,(2) ... in dieser Hinsicht ... " 

Zu § 118 Abs. 1: 

Entspremend dem bisherigen Recht (§ 165 b 
Abs. 1) und den Bedürf,nissen der Praxis soll die 
hier vorgesehene Verpflichtung nicht den .for
mellen Eigentümer allein treffen, sondern im 
Fall einer Verpachtung oder der Einräumung 
eines Fruchtgenusses auch den Nutzungsberem
tigten. 

Zu § 118 Abs. 2: 

Eine besondere Bestimmung über die Frage 
nach der Höhe des Mietzinses' wird für ent
behrlim gehalten. W eit~rs soll entspremend den 
Forderungen aller R~Iigionsgesells,chaften im 
§ 118 (analog§ 165 b Abs. 2 RAO.) auch die' 
Frage nach dem Religionsbekenntnis verankert 
und festgelegt werden, ,daß die Gem:'einden den 
gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaften 
auf Verlangen Auskunft über Namen, Familien
st;l!nd, Wohnsitz, Religionsbekenntnis und Er
werbstätigkeit der erfaßten Personen zu erteilen 
haben. Hiedurchwitxl auch dem Gebot der 
gegenseitigen Beistandspflicht' der Körpersmaften 
des öffentlichen Rechtes Rechnung getragen. 

gab e n r e c h t I ich maß g e ben d e U m
s t ä n d e (i n s b e s 0 n der e übe r Namen, 
Familienstand, Wohnsitz, Erwerbstätigkeit' oder 
Beschäftigung, Betriebsstätten) zu machen. 
Ferner ist in den Haushaltslisten 
ein e Fra gen ach dem R e I i g ion s
bekenntnis aufzunehm.en. über 
die in den Haushaltslisten ge
machten Ang,aben betreffend 
N a m e n, Farn i I i e n S t a n d, R e I i g ion s
b e k e n n t n i s, W 0 h n s i t z und E r
wer b s t ä t i g k e i t hat die Gern ein d e
b e hör d e den ge set z li c h a n e r
kannten Religionsgesellschaften 
auf Ver I a n gen Aus k u n f t z u e r
te i I e n." 

Zu § 119 Abs. 1: 

Abs. 1 sollte stilistism besser lauten: 
~,(1) Die für den Bestand und Umfang einer Ab

gabepflicht ode~ die für' die Erlangung abgaben
rechtlicher Begünstigungen bedeutsamen Um
stände sind. vom Abgahepflichtigen nam Maß
gabe der Abgabenvorschriften offenzulegen. 
Die Offenlegung muß vollständig und wahrheits
gemäß erfolgen." 

Zu § 120: 

Der Ausschuß erachtet die unterschiedliche 
Regelung für physische Personen (bisher Abs. 1) 
und für juristische Personen (bisher Abs. 2) für 
entbehrlich. 

§ 120 hätte sohin zu lauten: 

,,2. Anzeigepflicht. 

§ 120. (1) Die Abgabepflichtigen haben ihrem 
zuständigen Finanzamt (§ 55 Abs. 2 oder § 58) 
alle Umstände anzuzeigen, die hinsichtlich einer 
Abgabe vom Einkommen, Vermögen, Ertrag 
oder Umsatz, die persönliche Abgabepflicht be
gründen, ändern oder beendigen. Sie haben dem 
Finanzamt ·~uch den Wegfall von Voraussetzun
gen für die Befreiung von einer Abgabe vom 
Einkommen, Vermögen oder Ertrag anzuzeigen. 

(2) Wer einen land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb, einen gewerblichen Betrieb (eine Be
triebsstätte) oder eine sonstige selbständige Er
werbstätigkeitbegründet oder aufgibt, hat dies 
dem für die Erhebung der Abgaben vom Umsatz 
zuständigen Finanzamt (§ 61 Abs.l) anzuzeigen." 

Zu § 124: 

Um deutlich zum Ausdruck zu bringen, daß 
,,§ 118. (1) Die Liegenschaftseigentümer, die nicht nur die handelsrechtlichen Vorschriften 

Nutzungsberechtigten 'und deren Vertreter ... " über Buchführung im engeren Sinn, :sondern auch 
,,(2) Die Haushaltsvorstände haben über sich die Vors'chriften über die Aufb~wahrungspflicht 

und über die zu' ihrem Haushalt gehörigen Per- (§ 44 HGB.) durch die BAO. nicht berührt 
sonen die in den amtlichen Vordrucken (Haus- werden, sind im § 124 nach ".,. zur Führung" 
haltslisten) verlangten Angaben übe r a b- ; die Worte "und Aufbewahrung" einzufügen. 

§ 118 soll daher lauten: 
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Zu § 125: I Bearbeitung oder Verarbeitung, auf eigene oder 

Der Ausschuß hat in Würdigung des Vor- I fremde Rech~ung .~n;irbt. ~aren, die na~ der 
bringens der Anregungen der Bundeskonferenz Art. des B~tr1ebes ubhcherwelse zur gew7rbhchen 
der Kammern der freien Berufe österreichs be- Welter~eraußerung erworben ::erden,. smd auch 
schlossen, die "selbständig Tätigen im Sinn des dann emzutragen, wenn sIe fur betnebsfremde 
§ 18 pStG. 1953 von der Buchführungspflicht Zwecke verwendet werden." 
nach § 125 BAO. auszunehmen. Weiters soll 
Abs. 3 stilistisch verbessert und durch Anfügung Zu § 128 Abs. 3: 
eines Abs.4 verhindert werd'en, d'aß bei einem 
einmaligen und ,geringfügigen überschreiten der 
im Abs. 1 angeführten Grenzen die Buchfüh
rungspflicht eintritt." 

Die Abs. 1, 3 und 4 des § 125 haben daher zu 
lauten: 

Abs.3 sollte besser lauten: 
,,(3) Die Eintragungen Silld in richtiger zeit

licher Reihenfolge vorzunehmen; die Beträge 
sind monatlich und jährlich zusammenzurechnen. 
Die Eintragungen sind innerhalb einer Woche, 
gerechnet von dem Tag an, an dem die Ware er~ 
worben wurde, vorzunehmen ,,§ 125. (I) Wenn sich eine Verpflichtung zur 

Buchführung nicht schon aus § 124 ergibt,' sind 
Unternehmer und Unternehmen, die nach dem Zu § 1419 Abs. 2 lit. b: 
letzten Feststellungsbescheid (§ 190) oder Ab
gabenbescheid (§ 198) entweder 

a) einen Gesamtumsatz (einschljeßlich des 
,steuerfreien Umsatzes, jedoch 'ausgenom
men die Umsätze aus selbständiger Arbeit 
gemäß § 18 des Einkommensteuergesetzes 
1953, BGBI. Nr. 1/1954) von mehr als 
1,000.000 S oder 

b) ein Betriebsvermögen im Sinn der §§ 57 
und 59 des Bewertungsgesetzes 1955, BGBL 
Nr. 148, mit einem Einheitswert von mehr 
als 250.000 S oder 

c) 

(2) Unverändert. 

,,(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 ist vom Be
ginn des Kalenderjahres an zu erfüllen, das auf 
die ZUstellung des Feststdlungs- oder Ahgaben
bescheides folgt; auf diese Verpflichtung ist im 
Besdleid hinzuweisen. Ergibt ein späterer Be
scheid den Wegfa:ll der Voraussetzungen für 
diese Verpflichtung, so erlischt diese mit dem 
Ablauf des Kalender(Wirtschafts)jahres, in dem 
dieser Bescheid zugestellt wurde. 

(4) Werden eine oder mehrere Grenzen des 
Abs., , 1 erstmalig, und zwar um nicht mehr als 
15 v. H:, überschritten, so wird die Verpflichtung 
nach Abs. 1 nur dann wirksam, wenn im nächst
folgenden FeststeUungs- oder Abgaben'besCbeid 
die betreffende Grenie abermals überschritten 
wird; in diesem Fall sind die Bestimmungen des 
Abs. 3 sinngemäß anzuwenden." 

Z. 1 soll stilistisch besser lauten: 

, 
,,1. dem Erwerber einen Prei~nachlaß gewährt 

" oder einen Preis festsetzt, der niedriger ist 
als der Preis für Letztverbraucher, 
oder ... 

2 .... " 

Zu' § 131: 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß in den § 131 
auch Bestimmungen aufzunehmen wären, die 
dem Fortschritt auf dem Gebiet der Buchhal
tungstechnik Rechnung tragen. Der, bisherige 
§ 131 soll daher als Abs. 1 bezeichnet werden, 
dem als Abs. 2 anzufügen wäre: 

,,(2) Werden die Geschäftsvorfälle aiuf maschi
nellem Weg festgehalten, gelten die Bestimmun
gen des Abs. 1 sinngemäß mit der Maß,~be, daß 
durch gegenseitige Verweisungen oder Buchungs
zeichen der Zusammenhang zwischen den ein
zelnen 1}umungen sowie der Zusammenhang 
zwischen den Buchungen und den Belegen klar 
nachgewiesen werden sollen; durch entsprecheride 
Einrichtungen soll der Nachweis der vollständigen 
und richtigen Erfassung aller Geschäftsvorfälle 
leicht und sicher geführt werden können." 

Der letzte Satz hätte - da nach Ansicht des 
Ausschusses aus den Büchern in der Regel ohne
dies nicht ersichtlich ist, wann Eintragungen vor
genommen wurden - besser zu lauten: 

Zu § 128 Abs. 1: . ,,§ 132. '" Die Frist läuft vom Schluß des 
Da selbständige Handelsvertreter und Makler ~ale~der~lires, für ~ a s die letzte Eintragung 

h.insichtlich, i?re~ V.ermit,tlungsgeschäfte nicht I m dIe ~u~er (AufzeIchnungen) vorgenommen 
emtragungspfllchtlg sem sollen, hält der Ausschuß worden Ist. 
die Worte "oder zur gewerblichen Ver91ittlung" Der Ausschuß stellt fest, daß hiedurch die Be
für entbehrlich. 'stimmungen' des § 44 HGB. unberührt bleiben. 

§ 128 Abs. 1 soll daher lauten: 

,,§ 128. (I) In das Wareneingangsbuch (§ 127) 
sind alle Waren ...... sei es nach vorheriger 

Eine' An passung der handeJsrechtlichen V or
schriften (siehe Erläuternde Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage) erschein't jedoch wünschens-
wert. 
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Zu § 133 Abs. 1:' 

Der Ausschuß hält eine Aufforderung durch 
öffentliche Bekanntmachung für nicht vertretbar. 
Die Worte "oder durch, öffentliche Bekannt
machung" wären daher zu streichen. Außerdem 
sind im zweiten Satz des Abs. 1 die Worte 
"jeder" und, "der" zu streichen und an Stelle des 
Wortes "der" ist das Wort "wer" zu setzen. 

Zu § 133 Abs.2: 

Abs. 2 sollte im Interesse einer Vereinheit
lichung und Verwaltungsvereinfachung der dies
bezüglichen Vorschriften besser lauten: 

,,(2) Sind amtliche Vordrucke für Abgaben
erklärungen aufgelegt, so sind die Abgaben
erklärungen unter Verwendung dieser Vordrucke 
abzugeben." . 

Zu § 134: 

Die Abs. 1 und 2 sollen vertauscht werden, so 
daß der bisherige Abs. 2 die Bezeichnung ,,(1)" 
und der bisherige Abs. 1 die Bezeichnung ,,(2)" 
erhält. Außerdem wäre die Textierung im neuen' 
Abs. 2 - ohne den Inhalt der Bestimmung zu 
ändern - zu vereinfachen, so daß dieser ·zu 
lauten hat: 

,,(2) Die Abgabenbehörde kann im Einzelfall 
auf begründeten Antrag die in Abgabenvorschrif
ten bestimmte Frist zur Einreichung einer Ab
gabenerklärung verlängern. Wird einem Antrag 
auf Verlängerung der Frist 

Zu § 135 Abs. 2: 

Abs. 2 wäre stilistisch besser und einfacher zu 
formulieren: 

Zu § 137 und § 138: 

Der Ausschuß empfiehlt aus Gründen der 
Systematik eine Umstellung der §§ 137 und 138, 
so daß der bisherige ,,§ 138" die Bezeichnung 
,,§ 137" erhält und der bisherige ,,§ 137" die 
Bezeichnung ,,§ 138". Ferner sind stilistische 
Verbesserungen vorzunehmen. 

Die neuen §§ 1,37 und 138 hätten sohin zu 
lauten: 

,,§ 137. Abgabepflichtige, die gemäß § 124 
oder § 125 zur Führung von Büchern verpflichtet 
sind oder Bücher ohne gesetzliche Verpflichtung 
führen, haben, sofern die Abgabenvorschriften 
nicht anderes bestimmen, auf Verlangen eine 
Abschrift ihrer Vermögensübersicht (Bilanz) ein
zureichen. Wurde eine Gewinn- und Verlust
rechnung erstellt, so ist auch diese auf V e r
la n.g e n beizufügen; das gleiche gilt für 
Jahresberichte (Geschäftsberichte) oder Treu
handberichte (Wirtschaftsprüfungsberichte). 

§ 138. (1)' Auf Verlangen der Abgabenbehörde 
haben ...... Offenlegungspflicht (§ 119) zur 
Be sei t i gun g von Zweifeln den Inhalt ihrer 
Anbringen zu erläutern und zu ergänzen s 0-

wie des sen Richtigkeit zu beweisen. Kann 
...... Glaubhaftmachung. 

(2) Unverändert wie bisher § 137 Abs. 2." 

Zu § 139: 

§ 139 wäre stilistisch zu verbessern: 
,,§ 139. Wenn ein Abgabepflichtiger 

nicht voll entsprochen hat und daß dies zu einer 
Verkürzung von Abgaben ge f ü h r t hat 
ode r führen kann, so ist er verpflichtet, hier-
über ...... Anzeige zu erstatten." 

Zu § 140: 
,,(2) Die Anforderung eines Säumniszuschlages In der zweiten Zeile ist das vierte Wort ("die") 

(§§ 217 ff.) schließt die Festsetzung eines Ver- zu streichen. 
spätungszuschlages nicht aus." 

Zu § 136: 

Diese Bestimmung hat' insbesondere für die 
mange1s eines Verkehrswertes oder sonst vom 
Regelfall abweichenden Bewertungen (und Wert
berichtigungen) Bedeutung und soll das Verfah
ren dadurch vereinfachen, daß in den Fällen der 
Abweichung der Bewertung von den üblicher
weise anzusetzenden Wertbeträgen Rückfragen 
des Finanzamtes erspart werden. In diesem Sinn 
hätte zwecks KlarsteIlung § 136 wie folgt zu 
lauten:' , 

,,§ 136. Wenn in Abgabenerklärungen Wert
angaben zu machen sind und der angegebene 
Wert vom Regelfall (Nennwert, Kurswert, An
schaffungs- oder Herstellungskosten) abweicht, 
hat der-Abgabepflichtige die Tatsachen anzufüh
ren, die für den in "der Abgabenerklärung aus
gewiesenen Wert maßgebend waren." 

Zu § 142: 

Im Abs. 2 soll es anstatt "als Probe" richtiger 
heißen "als Proben". 

Zu § 144: ' 

§ 144 Abs. 1 ist stilistisch zu verbessern: 
,,§ 144. (1) ...... Nachschau halten. Nachschau 

kann auch bei einer a n der e n Person gehalten 
werden, wenn Grund zur Annahme ... ". 

Zu § 146: 

Der Ausschuß vertritt, die Ansicht, daß der 
Partei eine Abschrift von der über die Nachschau 
aufgenommene Niederschrift aUsgefolgt werden 
soll. . 

§ 146 hätte sohin zu lauten: 
,,§ 146. Die mit der Vornahme ...... berech-

tigt sind. Ober das Ergebnis dieser Nachschau 
;. 
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ist, soweit erforderlich, eine Niederschrift aufzu
nehmen. Ein e A b s ehr i f t h i e von ist 
der Par t e i aus z ufo I gen." 

Zu § 147 Abs. 2: 

Aus der Fassung des letzten Satzes ergibt sich, 
daß ein Betrieb jeweils nur für jenes Kalender
(Wirtschafts)jahr als Großbetrieb anzusehen ist, 
in dem eine der hier angeführten Betragsgrenzen 
überschritten wird. 

Zu § 148 Abs. 3 und 5: 

Im Abs. 3 ist vorzusorgen, daß eine noch
malige Prüfung zwar aus anderen als den im 
Abs. 3 erschöpfend angeführten Gründen, aber 
nur mit Zustimmung des Abgabepflichtigen er
folgen darf. 

Abs. 3·hätte sohin zu lauten: 

,,(3) Für einen Zeitf\aum, ...... , darf ein 
neuerlicher Prüfungsauftrag 0 h ne Z u s ti m
m u n g des A b ga b e p f I ich t i gen ·nur 
erteilt werden 

a) ... ce 

Abs. 5 soll im Interesse der Abgabepflichtigen 
folgende Fassung erhalten: 

,,(5) Buch- und Betriebsprüfungen sind dem· 
Abgaibepflichtigen oder seinem Bevollmächtigten 
tun I ich s t ein e Wo ehe vor her a n
zu k ü n d i gen, sofern hiedurch der Prüfungs-' 
zweck nicht vereitelt wird." 

Zu § 149 Abs. 2: 

Im Interesse einer Verwaltungsvereinf,achung 
sollte eine Schlußbesprechung auch dann ent
fallen, wenn auf Grund der Prüfung in der Be
steuerung keine Knderung eintritt. 

Abs. 2 hätte daher zu lauten: 
,,(2) Die Schlußbesprechung kann entfallen, 

wen n sie h n ach dem P r ü f ,u n g s
erg e b n i s k ein e K n der u n g der e r
g a n gen e n B e s c h eid e erg i b t oder 
wenn der Abgabepflichtige oder sein Vertreter in 
einer eigenhändig unterfertigten Erklärung auf 
die Schluß besprechung verzichtet oder wenn ... " 

Zu § 150:' 

Nach Ansicht des Ausschusses ist jedenfalls 
eine Berichtsabschrift dem Abgabepflichtigen zu 
übermitteln. 

Im § 150 hätten sohin im zweiten Satz die 
Worte "auf Verlangen" zu entfallen. 

Zu §§ 151 und 152: 

Nach Ansicht des Aussdmsses sollten auch die 
Prüfungen von bloßen Aufzeichnungen vorher 
entsprechend § 148 Abs.5 angekündigt. werden. 

11 

Im § 151 Abs.2 und im § 152 Abs. 2 ist daher 
jeweils die Zitierung "Abs. 1 bis 4" zu streichen. 

Weiters sind im § 151 Abs. 3 Satz 2 die Worte 
"auf Verlangen" zu streichen. 

Zu § 155 Abs.l: 

In Berücksichtigung der Grundsätze moderner 
Strafrechts pflege wäre die lit. c des Abs. 1 zu 
streichen, ferner wäre im Abs. 1 lit. a der Begriff 
der "Unzuverläßlichkeit" durch Einfügung des 
Wortes "verbrauchsteuerrechtliche" klarzustellen 
und Abs. 1 lit. b stilistisch besser zu fassen wie 
folgt: 

,,§ 155. (1) •.• 

a) wenn Tatsachen vorliegen, die die ver
brauchsteuerrechtliche Unzuverläßlichkeit 

b) wenn im Betrieb ein Verstoß gegen 
die Verbauchsteuervorschriften begangen 
wurde, der strafrechtlich als Finanzvergehen 
(mit Ausnahme von Finanzordnungswidrig
keiten) festgestellt worden ist." 

Zu § 155 Abs. 2: 

Das letzte Wort des Abs. 2 soll richtig "dür~ 
fen" (anstatt '"darf") heißen. 

Zu § 158 Abs.l: 

Im Abs. 1 soll durch Einschaltung eines ein
schränkenden Klammerausdruckes Zum Ausdruck 
gebracht werden, daß die dort festgelegte Ver
pflichtung die Kammern nur insoweit trifft, als 
sie nicht ,als gesetzliche Interessenvertretungen 
für ihre Berufsangehörigen tätig werden. 

§ 158 Abs. 1 hätte daher zu lauten: 
,,§ 158. (1) Die Abgabenbehörden sind 

berechtigt, mit allen Dienststellen der Körper
schaften des öffentlichen Rechtes (s 0 w e i t sie 
nie h tal s g e set z I ich e B e ruf s v e r
t r e tun gen: t ä t i g s i n d) und mit der 
Oesterreichischen Nationalbank ... " 

Zu § 158 Abs. 3 und 4: 

Durch dne allgemeine, den jeweiJii,gen Bedürf
nissen leicht anzupassende BestJimmung soll evne 
Vereinfachung der Legistik dur:ch Normierung 
evner Sammelbestimmung geschaffen werden, die 
es überflüssi.g macht, in einzelnen sei es bestehen
den, sei es künftig zu schaffenden Gesetzen, auf 
die sich aus Art. 22 B.-VG.ergebende Beistands
verpflichtung anderer Behörden ausdrücklich hin
zuweisen. Insbesondere soll hiedurch ein Ersatz 
für die bisher äußerst kasuistisch gehaltenen und 
umfangreichen Bestimmungen der §§ 188, 189 a, 
189 b, 189 c RAO. und des § 3 der. Durch
führungsveroronung zum Grunderwerbsteuer
gesetz vom 30. März 1940, Deutsches RGBl. I 
S. 595, geschaffen und eine Lücke des Gebühren
r,echtes ausge.füllt werden. 
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§ 158 Abs. 3 (neu) und 4 (bisher Abs. 3) Zu § 175: 
hätten daher zu lauten: ' 

,,(3) Die Die n s t s tell end erG e b i e t s
k ö r per s c haft e n 's i n d f ern e r v e r
pflichtet, den Abglabenbehörden 
j e dez u r Dur c h f ü h run g der A b
gabenerhebung dienliche Hilfe zu 
lei s t e n. Ins b e s 0 n der e hab end i e 
Ger ich t e A b s c h r i f t e n 'v 0 n a b
gab e n r e c h t I ich b e d e u t sam e n 'U r
teilen, B e s chI ü s sen oder s 0 n s t i gen 
.A k t e n s t ü c k e n na c h näh e r e r A n
ordnung des Bundesministeriums 
für Jus t i z, die im, Ein y ern e h m e n 
mit dem Bundesministerium für 
F i n a n zen z u t r e f f e n ist, den z u
ständigen Abgabenbehörden zu 
übe r mit tel n. 

(4) Die Vorschriften zum Schutz des Brief-, 
Post- und Fernme1degeheimnisses bleiben un
berüh rt." 

Zu § 160 Abs. 1: 

Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung 
sonen entsprechend einer Anregung des Bunid~s
ministeriums für Justiz für grurtdbücherliche Ein
tragungen, die auf Grund der §§ 13 und 18 
Abs. 1 und 3 des Liegenschaftsteilungsgesetzes 
erfolgen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen nicht 
erforderlich sein. 

Abs. 1 sollte daher lauten: 
,,(1) Eintragungen ,in" das Grundbuch, denen 

Rechtsvorgänge über den Erwerb von Grund
stücken zugrunde, liegen, mit Aus nah m e 
von Eintragungen gemäß §13 sowie 
§ 1 8 Ab s. 1 und 3 des Li e gen s c h a f t s
te i 1 u n g s' ge s e t'z e s, dürfen er'st dann vor
genommen werden, wenn eine B,escheinigung 
vorIiegt " ." 

Zu § 160 Abs. 4: 

Abs. 4 soll stilistisch bessergefaßt werden wie 
folgt: 

,,(4) Das Finanzamt hat die Bescheinigung g,e
mäß Abs. 1 bis 3 zu erteilen, wenn die maß-. 
gebenden Abga~n entrich~et worden sind, w~nn 
Sicherheit geleistet oder wenn .,." 

. Zu § 170: 

§ 170 Z. 2 soll in Anlehnung an Artikel XVIII 
des Konkordates, BGBl. II Nr. 2/1934, besser 
wie folgt gefaßt werden: 

,,§ 170. Als Zeugen dürfen nicht vernommen 
, werden 

1. ...... , 
2. Geistliche darüber, W!as ihnen in der 

Beichte oder sonst unter dem Siegel 
geistlfcher Amtsverschwiegenheit zur 
Kenntnis gelangt ist; 

3., Organe des Bundes .,. eIlitbunden sind." 

§ 175 Abs. 2 soll ersatzlos gestrichen werden, 
was zur FoLge hätte, daß sowohl eidliche wie 
auch unbeeidetc falsche Aussagen der gleichen 
-Strafsanktion (Art. IX EGVG.) unterliegen, was 
deshalb vertreten werden k,ann, weil auch eine 
vor Gericht abgelegte beeidete falsche Zeugen
aussage der gleichen Strafsanktion (§§ 202 und 
203 StG.) wie eine unbeeidete falsche Zeugen
aussage unterliegt. 

Im § J 75 hätte sohin das Zeichen ,,(1)" liU 
entfallen, Abs. 2 ist ersatzlos :m streichen. 

Zu §, 177: 

Im Abs. 1 und im Abs. 3 soll es jewei,ls anstatt 
"der erforderten Art" heißen "der erforder
lichen Art". Im A bs. 3 ka.nn vor dem Wort 
"Begutachtung" das Wort "geforderten" ent
fallen, 

Zu§ 183 Abs. 4: 

Abs. 4 soll besser und klarer ,gefaßt werden 
wie folgt: 

,,(4) Den Parteien ist vor E r las s u n g des 
abschließenden Sa'chbescheides 
Gelegenheit zu geben, von den dur c h
g e f ü h r t e n B ewe i sen und vom Ergebnis 
der Beweisaufnahme Kenntni,s zu nehmen und 
sie h da z u zu ä u ß e 'r n." 

Zu § 186 Abs.3: 

Im Abs., 3 soll das Wort "Mehrere" richtig 
mit einem Kleinbuchstaben geschrieben und an
s·chließend das' Wort "Personen" angeführt 
werden. 

Zu § 188: 

Um ,die durch Art. I Z.5 der Einkommen
steuernovelle 1960, BGBL N r, 284/1960, ver
fügte Vereinfachung in der Ermittlung der Ein
künfte aus Vermietung und Verpachtung auch 
v,erfahrensrechtlich zweckentsprechend zu ver
wirklichen, soll § 188 entsprechend ergänzt 
werden. 

§ 188 hätte sohin zu lauten: 
".§ 188. (1) Einheitlich und gesondert werden 

festgestellt die Einkünfte (der Gewinn oder 
. . . . . . Werbungskosten) 

a) 

b) 
c) 
d) aus Vermietung und Verpachtung unbe

weglichen Vermögens, wenn an den Ein
künften mehrere Personen beteiligt sind. 

(2)' unverändert 

(3) unverändert 
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(4) Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine 
Anwendung ...... im Inland hat. Ein e Fes t-
s tell u n g n ach A b s. 1 I i t. d hat z u 
u n t erb lei ben, wen n hin s ich t I ich 
all erG run d s t ij c k san t eil e Wo h
nun g sei gen turn b e s te h tun d a u ß e.r 

. dem Nut z u n g s wer t der sei b s t b e
nutzten Ei'gentums'wohnungen 
k ein e gern ein s eh a f t I ich e n E i n
nah m ,e n er z ie 1 t wer den." 

Zu § 189 Abs.2: 

Im Abs. 2 sol! der letzte Satz in Erweit,erung 
der Rechte der Parteien besser gefaßt werden: 

" . .. erfolgen. Zur Antragstellung sind die 
G e seil s c h a f t e n, u m der e n A n t eile 
o de r Gen u ß s ehe i n e e s sie h h a n deI t, 
so wie die Inhaber der Anteile oder Genuß
scheine berechtigt." 

Zu § 191: 

Im Abs. 1 lit. a soll es richtig,er heißen: "a) in 
den Fällen des§ 186: an die Person, Personen-
vereinigung ...... ", in lit. c: " ... an die Per-
sonenvereinigung ... " 

Zu § 193 Abs.l: 

1m Abs. 1 lit. a hat der Bindestrich zwischen 
"BGBI." und "N r." zu entfallen. 

Zu §193 Abs.2: 

Der Auss,chuß hält im Interesse emer 
erhöhten Rechtssicherheit u,nd der Verein
fachung eine Ergänzung des Abs.2 d.urch fol
gende Bestimmung für zweckd.ienlich: 

"Eine Erklärung zur Feststellung des Ein
heitswertes (§ 80 Bewertungsgesetz 1955, BGBl. 
Nr. 148) gilt als Antrag auf Erlassung eines 
Fortschreibungsbescheides. " 

Zu § 206: 

Der Ausschuß hält es für notwendig, über die 
Fassung des § 206 der Regierungsvorlag~ hinaus
gehend, gesetzlich dafür vorzusorgen, daß auch 
in weiteren bestimmt umschriebenen Fällen von 
der Festsetzung der Abgaben Abstand genommen 
werden darf. Es soll durch lit. a zum Ausdruck 
gebracht werden, daß nicht nur in allgemeinen 
Notstandsfällen, sondern auch in derartigen 
Einzelfällen nach § 206 vorgegangen werden 
darf. Lit. b soll in den wohl seltenen Einzel
fällen Anwendung finden, in denen schon vor 
Festsetzung der Abgaben deren absolute Un
einbringlichkeit feststeht (zum Beispiel in Kon
kursfällen); schließlich soll durch die Anwendung 
der lit. c dem Erfordernis der Verwaltungsein
sparung Rechnung getragen werden können. 
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§ 206 soll daher lauten: 

,,§ 206. Die Oberbehörden sind ermächtigt, 
in Ausübung des Aufsichtsrechtes die nachgeord
neten Abgabenbehörden anzuweisen, von der 
Festsetzung bestimmter' Abgaben ganz oder teil
weise Abstand zu nehmen, 

a) soweit Abgabepflichtige von den Folgen 
eines durch höhere Gewalt ausgelösten Not
standes betroffen wurden; 

b) wenn im Einzelfall auf Grund der der Ab
gabenbehörde zur Verfügung stehenden 
Unterlagen und der durchgeführten Erhe
bungen mit Bestimmtheit anzunehmen ist, 
daß der Abgabenanspruch nicht durchsetz
bar sein wird; 

c) wenn in einer Mehrheit von gleichgelager
ten Fällen der oehördliche Verwaltungsauf
wand außer Verhältnis zur Höhe der fest
zusetzenden Abgabe steht und die Abgabe 
im Einzelfall den Betrag von 20 S nicht 
übersteigt. " 

Zu §§ 207 und 208: 

Es wird klargestellt, daß die Verjährung nicht 
auf einzelne Beträge. des Abgabenanspruches 
(siehe bisherige Rechtslage bei hinterzogenen Ab
gaben, vgl. § 144 RAO.) abgestellt ist; sondern' 
auf den einheitlichen Abgabenanspruch als 
solchen. 

Zu § 207 Abs. 3: 

Mit Rücksicht auf den vom Ausschuß beschlos
senen Wegfall der Bestimmungen über die Mut
willensstrafe (§ 113), hat § 207 Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Das Recht zur Verhängung von Ordnungs
strafen und zur Anforderung von Kostenersätzen . 
im Abgabenverfahren verjährt in einem Jahr." 

Zu § 208: 

In der Regierungsvorlage ist durch ein Ver·· 
sehen bei der Drucklegung Abs. 3 (Sonderbestim
mung hinsichtlich Grunderwerbsteuer) weg
geblieben. Es wird vorgeschlagen, diese Bestim
mung unter gleichzeitiger Entschärfung der Be
stimmungen über die Schenkungssteuer (bisher 
§ 208 Abs. 2 lit. a) und Schaffung einer einheit
lichen Regelung für Erbschafts- Und Schenkungs
steuer sowie Grunderwerbsteuer nun in den § 208 
Abs. 2 aufzunehmen. 

Im § 208 Abs. 1 lit. a hätte es im letzten Satz 
statt "soweit nicht in den folgenden Abs. 2 und 3 
ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird" zu lau
ten: "s 0 w e i t nie h tim Ab s. 2 ein 
anderer Zeitpunkt bestimmt 
wir d"; 

§ 208 Abs. 2 hätte zu lauten: 
,,(2) Wird ein der Erbschafts- und Schenkungs

steuer oder der Grunderwerbsteu~r unterliegen-
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der Erwerbsvorgang nicht ordnungsgemäß der 
Abgabenbehörde angezeigt, so beginnt die Ver
jährung des Rechtes zur Festsetzung dieser Ab
gaben nicht vor Ablauf des Jahres, in dem die 
Abgabenbehörde von dem Erwerbsvorgang 
Kenntnis erlangt." 

Zu § 209 Abs. 3: 

Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß eine 
fünfzehnjährige absolute Verjährungsfrist durch
aus ausreichend ist, so daß es im § 209 Abs. 3 
anstatt "dreißig Jahre" zu lauten hat:, "f ü n f
zeh n J a h r e". 

Zu § 210 Abs. 2: 

Aus den Gründen der Erwägungen des Aus
schusses zu § 108 ist § 210 Abs. 2 wie folgt zu 
fassen: 

,,(2) Werden Abgaben, ausgenommen Zölle und 
sonstige Eingangsabgaben, an einem Sam s tag, 
Sonntag, einem gesetzlichen Feiertag oder a n 
ein e m K a rf r ei tag fällig, so gilt als Fäl
ligkeitstag der nächste Werktag." 

Zu § 211 Ahs. 1: 

Der Ausschuß hält im Gesetz eine Klarstellung 
dahin für erforderlich, daß bei Umbuchungen 
und überrechnungen auf das Abgabenkonto eines 
an der e n Abgabepflichtigen der Tag der An
tragstellung als Entrichtungstag gelten soll. § 211 
Abs. 1 lit. g wäre daher wie folgt zu ergänzen: 

" . .. Entstehung der Guthaben, auf A b
gab e n s c h u I d i g k e i t e n ein e san d e
renAbgabepflichtigen am Tag der 
na eh w eis 1 ich e nA n t rag s tell u n g;" 

Zu § 212 Ahs. 2: 

Um einer übermäßigen Rückstandsbildung ent
gegenzuwirken, erachtet es der Ausschuß für er
forderlich, in größeren Rückstandsfällen die 
Anforderung von Stundungszinsen entsprechend 
der Höhe des Rückstandes zu staffeln, wobei ein 
Rückstand unter 30,000 S zu keiner Verzinsung 
führen soll. 

Die bisherige Koppelung der Höhe des Stuh
dungszinsensatzes mit der jeweils geltenden Bank
rate macht jedoch die nach Monaten vorzuneh
mende Berechnung der Zinsen schwierig und 
erschwert insbesondere die Kontrolle der Zinsen
berechnung durch den Abgabepflichtigen. Um 
eine Arbeitsvereinfachung für die Behörden und 
Parteien zu erreichen, erscheint es angezeigt, für 
die Berechnung der Stundungszinsen einen sol
chen Hundertsatz zu wählen, der durch zwölf 
teilbar ist und - zwar losgelöst von der jewei
ligen Bankrate - doch einem vom Ausschuß als 
tragbar erachteten Zinssatz entspricht, sowie den 
vorstehenden Erwägungen Rechnung trägt. 

Demnach soll § 212 Abs. 2 lauten: 
,,(2) Werden für aushaftende Abgabenschuldig

keiten von me h r a 1-5 30.000 S Z a h
lungserleichterungen (Abs. 1) be
will i g t, S i ri d S tun dun g s z ins e n i n 
H ö h e von 6 010 jäh r I ich zu e n tri c h
te n. übe r s t e i gen die aus h a f t e n'd e n ' 
A b gab e n s c h u I d i g k e i t e n 100.000 S, 
be t r a g-e n die S tun dun g s z ins e n 
8'4 010 jäh r ich. Im Fall der na c h
träglichen Herabsetzung 

Zu§ 2113 Abs. 4: 

Um klarzustellen, daß hinsichtlich der Ver
rechnung auf die ältesten Schuldigkeiten der Fäl
ligkeitstag und nicht etwa der Zeitpunkt der Ent
stehung i des Abgabenanspruches maßgebend ist, 
soll § 213 Abs. 4 wie folgt gefaßt werden: 

,,(4) Z~hlungen und sonstige Gutschriften sind, 
soweit §i 214 nicht Abweichendes bestimmt, auf 
die dem F ä 11 i g k e i t s tag n ach ältesten 
Schuldig~eiten des Abgabepflichtigen zu ver
rechnen.j' 

Zu § 21~ Abs. 2: 

Um kJlarzustellen, daß die im Abs. 2 lit. abis d 
angeführlten Tatbestände nebeneinander gelten 
und nichit gleichzeitig erfüllt sein müssen, ist. in 
lit. a naCh den Worten "berechnet wurde", in 
lit. b naCh dem Wort "betreffen", und in lit. c 
nach de~ Wort "erfolgen" anS tell e der 
Bei s t r li ehe das Wort ,,0 der" zu setzen. 

Zu § 217:: 

Im Abs. 2 erster Satz hat es zu lauten: 
" ... eingebracht und wir d diesem Ansuchen 

stattgegeben, ... " 
Um sicherzustellen, daß die Abs. 2 und 3 auch 

für neuerliche Ratenansuchen und nicht nur für 
Stundung~ansuchen Anwendung finden können, 
soll Abs. 3 lauten: 

I 

,,(3) Abs. 2 gilt sinngemäß, wenn ein neuerliches 
Ansuchen' um Zahlungserleichterungen spätestens 
eine Woche vor Ablauf einer bewilligten S t u n
dung öder eine Woche vor dem 
für die Entrichtung einer Rate 
vor g e s ehe n e n Z a h I u n g s t e r m in ein
gebracht wurde." 

Der Au~schuß ist der Ansicht, daß die sich aus 
der wenn lauch kassentechnisch bedingten unter
schiedlichen Annahme des Entrichtungstages bei 
Einzahlung mit Erlagschein einerseits und mit 
Postanwei~ung anderseits (§ 211 Abs. 1 lit. b 
und c) ergebenden Nachteile bei Einzahlung 
durch Postanweisung möglichst beseitigt werden 
sollen. Es wird daher vorgeschlagen, die im § 217 
Abs. 6 votgesehene Regelung auch auf Einzah
lungen durch Postanweisung auszudehnen. 
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§ 217 Abs. 6 wäre daher wie folgt zu ergänzen: 
,,(6) erfolgt; die s g i I t . si n n-

gemäß auch bei Einzahlungen 
dur c h Pos ta n w eis u n g (§ 211 Ab s. 1 
li t. c)." 

Zu § 218: 

Stilistische Verbesserung: 
,,§ 218. Bei Anforderung ...... von der Ab-

gabe erst dan n ein, wenn die A b gab e 
einschließlich der Abgabenerhöhung nicht inner
halbder für die Zahlung bestimmten Frist ent
richtet wird." 

Zu § 222: 

Wenn auch durch die Fassung des Abs. 3, 
letzter Halbsatz ("zahlungsfähige Bürgen") die 
sogenannte Bankgarantie inbegriffen ist, hält der 
Ausschuß doch eine Erweiterung der zulässigen 
Sicherheitsleistungen durch Einbeziehung der Ab
tretung von Forderungen gegen zahlungsfähige 
inländische Schuldner und durch Verpfändung 
von Bankdepots erfordedich, weshalb § 222 
Abs. 3 Schlußsatz zu lauten hätte: 

(3) einem inländischen Grundstück, 
durch zahlungsfähige i n 1 ä n dis c h e Bürgen 
(§ 1357 ABGB.), durch Verpfän
dun g .v 0 n Ban k d e pots 0 der cl ur c h 
Abtretung von Forde~ungen 
ge g e l1! z a h I u l1! g s f ä h i gei n! ä nd i s c h e 
Sc h u I d n e r zulassen." 

Zu § 227: 

Im § 227 Abs. 4 lit.a soll es in der 4. Zeile 
"w ur d e" anstatt "wird" lautel1!; ebenso hat im 
§ 227 Abs. 4 lit. c an Stelle des Wortes "war" das 
Wort "w ur d e" zu treten. 

Die Neufassung der §§ 235 bis 237 macht 
folgende Änderung erforderlich: 

§ 227 Abs. 4 lit. f: 

"f) bei Nichteinhaltung einer gemäß §§ 212 
Abs. 3, 235 Ab s. 3 oder 237 Abs. 2 ge
setzten Frist;" 

Zu § 230: 

Aus systematischen Gründen sind die Abs. 3 
und 4 des § 230 in ihrer Reihenfolge zu ver
tauschen und gleichzeitig ist ·der Wortlaut des 
nunmehrigen Abs. 3 dem Wortlaut des neuen 

_ § 217 Abs. 3 anzupassen. Ferner ist die Bestim
mung des Abs. 4 auch auf die Tatbestände der 
Abs. 2 und 3 al1lWendhar zu erklären: 

,,(3) Abs. 2 gilt sinngemäß ...... vor Ablauf 
einer bewilligten S tun du n gode r ein e 
W 0 c h e vor dem für cl i e E n tri c h
tun gei n e r Rat e vor g e s eh e'n e n 
Z a h I u n g s t e r m i n eingebracht wurde. 
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(4) Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleichte
rung nach dem in den Abs. 2 oder 3 bezeichneten 
Zeitpunkt eingereicht, so kann ...... zur Ein. 
bringung zuerkennen." 

Zu § 230 Abs. 6: 

Aus ·den Erwägungen des Ausschusses zu 
§§ 235 bis 237 ist diese SteHe wie folgt zu fassen: 

,,(6) Wird eine Zahlungserleichterung, eine Ab
schreibung 0 ci' e r ein e E n t las s u n gau s 
der Ge sam t s c h u I d widerrufen (§ 294), 
so dürfen Einbringungsmaßnahmen bis· zum Ab
lauf der in den §§ 212 Abs. 3, 235 Ab s. 3 
oder 237 Abs. 2 vorgesehenen Fristen nicht ein
geleitet werden." 

Zu §§ 235 bis 237: 

Um unbilligen Härten, die sich allenfalls durch 
ein Gesamtschuldverhältnis ergeben könnten, zu 
begegnen, soll im neuen § 237 die Möglichkeit 
geschaffen werden, einen Schuldner aus dem 
Gesamtschuldverhältnis zu entlassen, also eine 
nur diesem gegenüber wirkende Schuldbefreiung 
auszusprechen, ohne daß hiedurch der Abgaben
anspruch als solcher gegenüber den anderen 
Gesamtschuldnern erlischt. Dies erfordert eine 
Zusammenfassung der §§ 235 bis, 237 bei un
verändertem Inhalt in die neuen §§ 235 und 236 
und Änderungen von Zitierungen in den §§ 227 
Abs.4 lit. fund 230 Abs. 6. 

"E. Abschreibung (Löschung, Nachsicht) und 
E n t las s u n gau s der G e sam t s c h u I d. 

§ 235. (1) Fällige Abgabenschuldigkeiten kön
nen von Amts wegen durch Ahschreibl!llg ge
löscht werden, wenn alle Möglichkeiten. der Ein
bringung erfolglos versucht worden oder Ein
bringungsmaßnahmen offenkundig aussichtslos 
sind und auf Grund der Sachlage l1!icht angenom
men werden kann, ·daß sie zu einem späteren 
Zeitpunkt zu einem Erfolg führen werden. 

(2) Dur c hd i e ver f üg t e Ab s c h r e i
b u ng e r I i s c h t der A b gab e n
ans pr u c h. 

(3) Wir d cl i e A b s c h r e i b u n gei n e r 
A b gab e w i der ruf e n (§ 294), sol e b t 
der Ab gab e n ans p r u eh wie der auf. 
Für die Z a h I u n g, die auf G run d 
des W i der ruf e s z u lei s t e n ist, ist 
eine Frist von zwei Wochen zu 
setzen. 

§ 236. (1) Fällige Abgabenschuldigkeiten kön
nen auf Antrag des Abgabepflichtigen ganz oder 
zum Teil durch Abschreibung nachgesehen wer
den, wenn ihre Einhebung nach der Lage des 
Falles unbillig wäre. 

(2) Abs. 1 findet auf bereits entrichtete Ab
gabell~chuldigkeiten sinngemäß Anwendung. Ein 
solcher Antrag ist nur innerhalb der Frist des 
§ 238 zulässig. 
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(:3) Die B e s tim m u n gen cl e s § 235 I den Hinweis auf die Stelle, ":'0 der Verlänge
Ab s. 2 u n cl 3 gel t e n aue h für cli e I rungsantrag einzubringen ist, für überflüssig. 
N ach sie h t von A b gab e n s c h u I d i g- ! Darüber hinaus schlägt der Ausschuß stilistische 
k e i t e n. und sachlliche Verbesserungen vor, so daß § 245 

§ 237. (1) Auf An t rag ein e s Ge sam t- zu lauten hätte: -. 

s c h u I d ll! e r s k a ri n die s e rau s der ,,§ 245. (1) Die ~erufungsfrist beträgt ? i n e n 
G e sam t s c h u I d g a n z 0 der zum Te i I Monat. 
e nt las sen wer cf e n, wen n die E i n
heb u ll! g der Ab gabe n s c h u I d b ei 
diesem nach der Lage des Falles 
u n bill i g w ä r e. Dur c h die s e V e r
fügung wird der Abgabenanspruch 
gegen die übrigen Gesamtschuld
n ern ich t b e r ü h r t. 

(2) Dur c h ein e n A n t rag auf M i t
t eil u n g de r ein e m B e s c h eid g a ll! z 
ode r t eil w eis e feh I end e n Beg r ü n
dun g (§ 93 Ab s. 3 li t. a) wir d der 
La u f der Be ruf u n g s f r ist geh e m m·t. 

(3) Die Berufungsfrist kann ...... verlängert 
werden. Durch einen Antrag auf Fristverlänge
rung wird der Lauf der Berufungsfrist gehemmt. 

(4) Unverändert 

(2) Wir d die E n t las s u n gau s Ci e r 
Ge samt s c h u I d w i der ruf e n (§ 294), 
so lebt der Abgabenanspruch 
ge gen den bi s her aus dl erG e sam t
schuld entlassenen Schuldner 
(A b s. 1) wie de rau f. Für ·d i e Z a h- Zu § 246: 
1 u n g; .cl i e auf G run d des W i d e r- Es wird klargestellt, daß nac;h der Bestimmung 
ruf e s z u lei s t e n ist, ist ein e F r ist des § 246 Abs. 1 in! Verbindung mit § 97 Abs. 1 
von z w e 1 Wo c he n zu se 1: zen." jeder rechtsmittelbefugt ist, dem eine ihrem In

Zu § 238: 

Im § 238 Abs. 4 sind anstatt der' Ziffer ,,30" 
die Worte "v 0 ll! drei ß i g" zu setzen. 

Zu § 239: 

Der Ausschuß vertritt die Ansicht, daß ein 
Anspruch auf Rückzahlung von Ahgabengut
haben im allgemeinen nur durch die bürgerlich
rechtliche Verjährung begrenzt werden soll, wes
halb der letzte Satz des Abs. 1 zu streichen ist. 
Im Inreresse der Verwaltung und der Abgabe
pflichtigen soll auch eine amtswegige' Konten
bereinigung ermöglicht werden. 

§ 2~9 Abs. 1 soll daher lauten: 
,,§ 239. (1) Der Abgabepflichtige kann die 

Rückzahlung von Guthaben (§ 215 Abs. 3) be
antragen. Die Rückzahlung kann auch von 
Amtswegen erfolgen.'~ 

Zu § 241: 

Der Ausschuß stellt klar, daß der gemäß § 241 
Abs. 1 rückzuzahlende "Betrag" nicht nur die 
"Abgabe" selbst, sondern auch die mit dieser 
zwangsweise eingebrachten' Nebenansprüche (ins
besondere Exekutionskosten) umfaßt. 

Zu § 245: 

Der Ausschuß stellt kl;lT, daß im Sinn der Be
stimmungen des § 93 Abs. 3 insbesondere auch 
solche Abweichungen von den Abgahenerklärun
gen, die dem Steuerpflichtigen im Ermittlungs-. 
verfahren nicht vorgehalten wurden, im er
gehenden Bescheid begründet werden müssen. 

Der Ausschuß hält die' im Abs. 2 vorgesehene 
Wochenfrist für ent'behrlich und auch im Abs.3 

halt nach für diesen bestimmte Erledigung 
bekanntgegeben (zugestellt, verkündet) wird. 
Darüber hinaus ist auch der berufungsberechtigt, 
an den eine Erledigung ergeht, auch wenn sie, 
nicht für ihn bestimmt ist. Die Rechtsmitte1-
legitimatiqn desjenigerJl, gegen den sich der 
Spruch des Bescheides richtet, ist jedenfalls ge
geben, wenn ihm der Bescheid zugestellt wird. 
Die Rechtsmit.te1berechtigung eines Vertreters er
gibt sich aus den § § 80 ff., die des Vertre.tenen 
aus § 83 Abs. 5 letzter Halbsatz. 

Zu. § 248: 

Der Ausschuß erachtet es für erforderlich, dem 
Haftungspflichtigen auch dann noch eine Voll
berufung gegen den Abgabenbescheid einzuräu
men, wenn über den Bestand und Umfang des 
Abgabenanspruches bereits eine Berufungsent
scheidufig ergangen sein sollte. 

Nach dem Wort "zustehen" (fünftletzte Zeile) 
ist der Satz zu beenden (anstatt des Beistriches 
ein Punkt zu s.etzen), die Worte "soweit 
festgesetzt ist" sind zu streichen. 

Zu § 249: 

Diese Bestimmung· Ist besser wie folgt zu 
fassen: 

,,§ 249. (1) Die Berufung ist bei der A b
gab e n b e hör d e ein z u b r i n gen, die 
den angefochteneil Bescheid erlassen hai:. Die Be
rufung kann jedoch auch bei der zur Entschei
dung über die 6erufung zuständigen Abgaben
behörde zweiter Instanz oder i m Fall ein e r 
1\ n de run g der ö r t! ich e n Z u s t ä n
d i g k e i t bei der neu zuständigen Abgabel1-
behörde eingebracht werden." 
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Zu § 250: 

Der Ausschuß erachtet eine Vertauschung der 
Reihenfolge der lit. c und d Hir erforderlich und 
das Wort "bestimmte" in lit. b für entbehrlich. 
Im Abs.2 wäre aas letzte Wort "festzuhalten" 
an Stelle von "nachzuweisen" zu setzen. 

,,§ 250. (1) Die Berufung muß enthalten: 
a) die Bezeichnung des Bescheides, gegen den 

sie sich richtet; 
b) die Erklärung, in welchen Punkten der 

Bescheid angefochten wird; 
c) die Erklärung, welche Knderungen, be

antragt werden; 
d) eine Begründung. 
(2) Bei Berufungen 

fes t z u hai t e n." 

Zu § 252: 

...... ' Beschreibungen 
I 

Abs. 1 ~oll stilistisch besser WIe folgt gefaßt 
werden: 

,,§ 252. (1) Liegen einem FeststeHungsbescheid 
E n t s c h eid u n gen zugrunde, die in einem 
anderen ... ' ... angefochten werden, daß die in 
dem anderen FeststeHungsbescheid getroffenen 
E n t s c h eid u n gen unzutreffend seien. Die-
ser Einwand kann erhoben werden." 

Zu § 253: 

Das letzte Wort hat "s e i" anstatt "ist" zu 
lauten. 

Zu § 255: 

Um sicherzustellen, daß der Abgabepflichtige 
bei Abgabe eines Rechtsmittelverzichtes ein aus
reichendes Bild über die Auswirkungen des Ver
zichtes gewinnen kann, muß dem Verzichtenden 
jedenfalls auch die Höhe der Abgabennach
holungen (Niederschrift) zur Kenntnis gebracht 
werden. 

§ 255 Abs. 2 soll daher lauten: 
,,(2) Vor Erlassung eines Bescheides kann ...... , 

wenn aus der Verzichtserklärung (N i e d e r-
sc h r i f t) hervorgeht, daß ...... der Abgaben-
festsetzung, die Höhe der Abgabe und die A b
weichungen von den bisherigen 
Fes t set z u n gen, bekannt waren Ein e 
Abschrift der Nieders'chrift ist 
cl em Ab gab e p f 1 ich t i gen aus z ufo 1-
gen." ' 

Abs. 3 wäre durch einen Hinweis auf die Folge 
einer trotz VerzichtserkIärung eingebrachten Be-
rufung zu ergänzen: " 

,,(3) Eine trotz Verzicht eingebrachte Berufung 
ist unzulässig (§ 273)." '. 

Zu § 258 Abs. 2: 

Die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Beitrittes bildet eine Vorfrage dafür, wem im 
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Berufungsverfahren Parteiste11ung zukommt. Es 
dürfte daher n1cht dem Belieben der Behörde an
heimgestellt werden, ob das Berufungsverfahren 
fortgesetzt werden soll, sondern es wäre zwin
gend anzuordnen, daß die Entscheidung über die 
Berufung in der Sache selbst nicht vor Rechts
kraft des Zurückweisungsbescheides erfolgen darf. 

§ 258 Abs. 2 lit. b letzter Satz hätte daher zu 
lauten: 

,,1 n die sem Fall cl- a r f cl i e B e
rufungsentscheidung erst nach 
R e c h t s k r a f t des Zur ü c k w eis u n g s
be sc h eid es erg ehe n." 

Zu § 263: 

Da mitunter Landeskammern: nicht bestehen, 
ist Abs. 2 dieser Erwägung Rechnung tragend, 
wie folgt zu fassen: 

,,(2) Die Berufungskommission besteht ..... . 
zu vereinigen sind. Die erste Gruppe setzt sich 
aus den von den gesetzlichen Berufsvertretungen 
e n t sen d e t e n, i m j ewe i 1 i gen B u n
desland wohnhaften Mitgliedern 
zusammen, wobei das .Bundesministerium für 
Finanzen ... " 

Zu § 264: 

Um klarzustellen, daß eine gerichtliche oder 
nnanzbehördliche Bestr.afung die Entsendung in 
die Berufungskommission jedenfalls, und zwar 
ohne Rücksicht auf die Straftilgung, ausschließt, 
soll § 264 Abs. 2 wie folgt gefaßt werden: 

,,(2) Ausgenommen von der IEntsendung sind 
Personen, die j e mal s weg e n' eines Finanz
vergehens (mit AuSU'ahme einer Finanzgrdnungs
widrigkeit) f i n a n z s t r a f b eh ö r d 1 ich 
ode r ger ich tl ich s c h u 1 d i g b e f u n-
den w u r den." ' 

Zu § 265 Abs. 1: 

Hier soll es ebenso wie im § 272 Abs. 2anstatt 
"aktive öffentliche Lehrer, Bundes-, Landes- und 
Geme'indebeamten" besser lauten: 

"a k t i v e Die n s t n e h m e r von G e
bi e t ,s k ö r per s c ha f t e n." 

Z!l § 266 Abs. 1: 

§ 266 soll stilistisch WIe folgt verbessert 
werden: 

,,(1) Wird die Entsendung in die Kommission 
durch offenbares Verschulden einer gesetzlichen 
Berufsvertretung n ich t r e c h t z e i t i g vor
genommen oder wird von ... ~' 

Zu § 268: 

Es hätte stilistisch besser zu lauten:, 
,,§ 268. Die entsendeten Mitglieder und Stell

vertreter behalten ihr Mandat, au c h wen n 
während der Amtsdauer die .. ," 

2 
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Zu den §§ 266 und 269: ~ (3) Die Beifügung emer religiösen Beteuerung 

Um sicherzustellen, daß insbesondere die Be- ist zulässig." 
stimmungen der §§ 264 und 265 auch für die 
gemäß § 266 (aushilfsweise) vom Bundesministe- Zu § 273: 
rium für Finanzen zu "berufenden" Mitglieder Um bei mangelndem Nachweis der Zollbemes
Anwendung find'en, wäre im § 266 Abs. 1 letzter sungsgrundlage (vgl. § 250 Abs. 2) eine meritori=
Satz an Stelle von "zu ber;ufen" hesser "z u e r- sche Entscheidung nicht von vornherein auszu-' 
ne n n e n" zu setzen, wodurch sich § 269 Abs. 1 schließen, soll Abs. 2 ersatzlos gestrichen werden. 
eindeutiger auch auf die gemäß § 266 bestellten Abs. 3 erhält die Bezeichnung "Abs. 2". 
Mitglieder bezieht. Ebenso ist im § 266 Abs. 2 in 
der zweiten Zeile anstatt "berufenen" zu setzen: Zu § 274: 
"e r n a n n t e n". Im § 269 ist nach den Worten 
"Bundsministerium für Finanzen" anzufügen: 
"gemäß § 263 Abs. 2 letzter Satz." 

Zu § 270: 

Um sicherzustellen, daß dem erkennenden 
Senat jedenfalls Vertreter der selbständigen und 
unselbständigen Erwerbstätigen angehören,· hätte 
der letzte Satz des Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) über Berufungen ...... anzugehören. 
Ein e n t sen d e t e s Mitglied hat ein e r 
gesetzlichen Berufsvertretung 
seI b s t ä n d i ger B e ruf e und ein w e i
t e res ein erg e set z 1 ich e n B e ruf s
vertretung unselbständiger Be
ruf e a n zug e hör e n, w ä h ren d das 
dritte entsendete Mitglied der gesetzlichen Be
rufsvertretung des Berufungswerbers angehören 
soll." . 

Zu § 271: 

Nach Ansicht des Ausschusses erfordern Sinn 
und Aufgabe der Berufungssenate, die als Organe 
der Abgabenverwaltung gemäß Artikel 20 B.-VG. 
an sich weisungsgebunden wären, daß die nicht
beamteten, also die entsel1ldeten Senatsmitglieder, 
in Ausübung ihres Amtes lediglich an die gesetz
lichen Vorschriften, jedoch nicht auch an Wei
sungen der vorgesetzten Behörde gebunden sein 
sollen. Eine solche Regelung bedarf allerdings 
einer Verfassungsbestimmung. 

,,§ 271. (1) (Ver f ass u n g s b e s t i m-
mung.) Dieentsendeten Mitglieder 
der B e ruf u n g s sen a t e s i n d ,j n A u 5-

üb u n g ihr e sAm te san k eine W e i
s u 11' gen g e b u n cl ,en. 

(2) Die entsendeten Mitglieder der Berufungs
senate leisten beim Eintritt in ihre Tätigkeit vor 
dem Präsidenten der Finanzlatidesdirektion das 
Gelöbnis: 

,Ich gelobe, daß ich bei den Berufungsverhand
lungen ohne Ansehen der Person unparteiisch, 
nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen, die 
G e set z e b e f 0 1 gen und, was mir durch die 
Verhandlungen überhaupt, insbesondere von den 
Verhältnissen . der Abgabepflichtigen, bekannt 
wird, strengstens geheimhalten werde.' 

Als stilistische V erbesserung (ohne inhaltliche 
Anderung) wird folgende Fassung des § 274 vor-
geschlagen: 

,,§ 274. Wurde gegen einen vorläufigen Be
scheid .(§ 200) oder gegen einen n ach t r ä g
I ich geänderten Bescheid eine Berufung em
gebracht, ... " 

Zu § 275: 

Mit Rücksicht auf die Streichung des bisherigen 
Abs. 2 des § 273 darf im § 275 nicht nur § 250 
Abs. 1 zitiert werden, sondern § 250 schlechthin, 
damit mangels Nachweises der Zollbemessungs
grundlage (§ 250 Abs. 2) die Behebung dieses 
Mangels aufgetragen werden kann. Darüber hin
aus hat in Angleichung an die in der Regierungs
vorlage ansonsten gebrauchte Terminologie das 
vorletzte Wort "zurückgenommen" und nicht 
"zurückgezogen" zu lauten. 

Somit hat in der zweiten Zeile die Zitierung 
des Abs. 1 zu entfallen und das vorletzte Wort 
nicht "zurückgezogen", sondern "z u r ü c k
gen 0 I?l m e n" zu lauten. 

Zu § 276: 

Zur KlarsteIlung soll in Berücksichtigung der 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes im Abs. 1 
ausdrücklich hervorgehoben werden, daß die dort 
vorgesehene Zweiwochenfrist unerstreckbar ist. 

Der zweite Satz des Abs. 1 hätte zu lauten: 
,,§ 276. (1) •.• Ein solcher Bescheid ..... . 

Berufungswerber binnen der une r s t r e c k
bar e n Fr ist von zwei Wochen ... " 

Zu § 280: 

Zur Vervollständigung der hier enthaltenen 
Aufzählung wären in Anlehnung an § 115 Abs. 4 
auch "Anträge" zu erwähnen. § 280 hätte daher 
zu lauten: 

,,§ 280. Auf neue Tatsachen, Beweise und 
A n t r ä g e, die der Abgabenbehörde zweiter In-
stanz ...... , ist Bedacht zu nehmen." 

Zu § 281: 

In der vorletzten Zeile des Abs. 1 hat es rich
tig "P art e i" statt "Parteien" zu lauten. 
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Zu § 284: kündung des Beschlusses, daß die Berufungsent-
scheidung der schriftlichen Ausfertigung vor

Der letzte Satz des Abs. 1 hätte besser wie folgt behalten bleibt." 
zu lauten: 

,;Dieser Antrag ist i n der B e ruf u n g 
(§ 250)" j n der Beitrittserklärung (§ 258) 
oder in ein em Antrag gemäß § 276 Abs. 1 
zu stellen." 

Zu § 285: 

Entsprechend einer Anregung des Verfassungs
gerichtshofes wäre sicherzustelien, daß bei vertag
ten Berufungsverhandlungen, insbesondere wenn 
diese nicht in der gleichen Senatszusammen
setzung fortgefiihrt werden sollten, . die Senats
beisitzer vom Ergebnis des bisherigen Verfahrens 
ein ausreichendes Bild erlangen. Außerdem wäre 
Vorsorge zu treffen, daß die Rechtssache in der 
mündlichen Verhandlung vollständig erörtert 
wird und der Partei das letzte Wort zukommt. 

§ 285 hätte daher zu lauten: 

,,§ 285. (1) Der Vorsitzende er ö f f n e t, leitet 
und sc h I i eßt die mündliche Verhandlung. 
Er hat für die v 0 I Ist ä n d ig e, er f 0 r
der 1 ich e n fall s i n Red e und G e g e n~ 
rede zu erfolgende Erörterung 
der R e c h t s s ach e z uso r gen. Er erteilt 
das Wort und kann es bei Mißbrauch entziehen. 

(2) Der Berichterstatter (§ 283 Abs. 1) trägt die 
Sache vor und berichtet über die Ergebnisse etwa 
bereits durchgeführter Beweisaufnahmen oder 
vor a n g e g a n g e 11 e r m ü n d I ich e r V e r
h a n d I u n gen. Dann nimmt der Senat erfor
derlichenfalls weitere Beweisaufnahmen vor und 
hört die Parteien, den end a sie t z t e W 0 r t 
zukom m t. 

(3) •.. " 

Zu § 287: 

Mit Rücksicht auf die Bestimmung des§ 90 
Abs. 2 hält der Senat die letzten Worte des Abs. 3 
"u nd von d ,e r Akt e ne ins ich t (§ 90) 
aus g e s chi 0 s sen" für entbehrlich. Sie 
wären daher zu s t r eie h e n~ Weiters ist 
Abs. 4 stilistisch und systematisch zu verbessern 
und hätte daher wie folgt zu lauten: 

,,§ 287. (1) Unverändert. 

(2) Unverändert. 
(3) über die Beratung ...... Nieclerschrift 

(§ 285 Abs. 3) zu trennen. 
(4) Die mündliche Verhandlung schließt, wen n 

sie nie h t ver tag t wir d, mit der Ver
kündung der Berufungsent5cheidung, die jedoch 
immer auch s'chriftlich zugestellt werden muß. 
I 5 t die Ver k ü n dun g der B e ruf u n g s
e n t 5 ehe i dun g nie h t m ö g I ich, 50 
schließt die mündliche Verhandlung mit der Ver-

Zu § 289: 

Der Ausschuß ist der, Auffassung, daß eine Be
rufungsvorentscheidung in jedem einzelnen Ab
gabenverfahren nur ein einziges Mal ergehen und 
die devolvierende Wirkung des Rechtsmittels 
durch weitere Berufungsvorentscheidungen nicht 
vereitelt werden soll. § 289 Abs. 1 hätte daher 
wie folgt zu lauten: 

,,§ 289. (1) Die Abgabenbehörde zweiter Instanz 
hat, sofern die Berufung nicht gemäß § 278 zu
rückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu 
entscheiden. Sie kann aber auch die Abgaben
behörde erster Instanz' zur Erlassung einer Be
rufungsvorentscheidung anweisen, s 0 f ern i n 
dem anhängigen Verfahren eine 
sol ehe n 0 c h nie h t erg a n gen' ist. 

(2) Unverändert 

Zu § 291: 

Der Ausschuß empfiehlt, daß in Hinkunft die 
Rechtsmittelbelehrungen der Berufungsentschei
dungen auch einen Hinweis auf die Mögli<;hkeit 
der Einbringung von Beschwerden an den Ver
waltungsgerichtshof beziehungsweise an den Ver
fassungsgerichtshof enthalten sollen. 

Zu § 294: 

Der Ausschuß hält das Wort "tatsächlichen" 
im Abs. 1 lit. b für überflüssig und empfiehlt 
dessen Streichung. 

Zu §§ 296 und 297: 

Im § 296 und § 297 Abi;. 1 sollte in Anpassung 
an die.Diktion des § 295 Abs. 1 und 2 an SteHe 
des Wortes "zurückstellen" das Wort "warten" 
verwendet werden. 

Im § 296 hätte dann der letzte Satz zu lauten: 

"M i t der Erlassung des neuen Gewerbe
steuermeßbescheides k a n n g e war t e t w e r
den, bis die ... " 

§ 297 Abs. 1 letzter Satz hätte zu lauten: 

"Die Abgahenbehörde kann ...... entgegen-
stehen, mit der Vornahme der neuen Zer-
legung war t e n, bis der Bescheid ...... ge-
worden ist." 

Zu §§ 299 und 300: 

Der Ausschuß hält nachstehende stilistische 
Änderungen und Verbesserungen für zweck
mäßig: 
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Im § 299 Abs. 1 lit. c hätte das Wort "wesent- auf ein.e all gern ein eWe i s u n g des 
lich" zu entfallen. B und ,e m i n; i s ,t e r i ums' für F i .n; a n zen 

Abs. 2 hätte zu lauten: 

,,(2) F ern e r k a n n ein B e s c h eid von 
der Oberbehörde r ••••• aufgehoben werden." 

Abs. 3 hätte zu lauten: 

,,(3) Die Entscheidung ...... aufgehoben wer-
den, wenn die seE n t s c h eid u n g mIt 
•..... angefochten ist." 

Abs. 4 hätte zu lauten: 

,,(4) Ohne Rücksicht ...... wenn er mit 
z w i s c he n s t a atl i c he n ab gab e n
r e c h t 1 ich e n Vereinbarungen im Wider
spruch steht." 

§ 300 hätte zu lauten: 

,,§ 300. Das Bundesministerium für Finanzen 
kann ...... zurücknehmen, wenn e r mit 
...... angefochten ist." 

Zu § 301: 

Im § 301 ist der letzte Satz zu streichen, da 
die Bestimmungen über Mutwillensstrafen (§ 113 
der Regierungsvorlage) vom Ausschuß nicht 
übernommen wurden. 

Zu §§ 302 und 304: 

Im § 302 Abs. 1 soll der Klammerausdruck 
,,(207)" gestrichen werden. Damit soll zum Aus
druck kommen, daß die hier vorgesehenen Maß
nahmen nur bei Abgabenbescheiden innerhalb der 
Bemessungsverjährungsfrist (§ 207), bei Begün
stigungsbescheiden jedoch, die im Zusammenhang 
mit der Einhebung ergehen, innerhalb der Ein
hebungsverjährungsfrist (§ 238) getroffen werden 
können. Aus den gleichen Gründen"soll auch im 
§ 304 der Klammerausdruck ,,(207)" gestrichen 
werden. 

Zu § 307: 

Im Interesse einer erhöhten Rechtssicherheit 
"soll durch Einfügung eines neuen Abs. 2 vor
gesorgt werden, daß bei der neuen Sachentschei
dung eine inzwischen ergangene höchstrichterliche 
Entscheidung oder Weisung des Bundesministe
riums für Finanzen sich nicht nachteilig für die 
Partei auswirken darf. 

Abs. 2 hätte daher zu lauten: 

,,(2) In der Sachentscheidung 
darf ein e sei t E rl ass u n g des f r ü
her e n B e s c h eid e sei "n g e t r e t e n e A n
der u n g der R e c h t sau sie gun g, die 
s ich auf ein E r k e n n t n i s des V e r
fassungsgerichtshofes oder des 
Verwaltungsgerichtshofes ode.r 

s t ü t z t, n ich t zum N ach t eil der 
Par t e i be r ü c k si c h t i g t wer den." 

Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeich
nung ,,(3)". 

Zu § 309: 

Abs. 1 soll stilistisch besser lauten Wie folgt: 
,,(1) Nach Ablauf ...... gerechnet, ist eine 

Wie der ein set" z u n g in den vorigen Stand 
nicht mehr zulässig." 

Zu §§ 312 und 313: 

Der Ausschuß hat auch die Frage der Kosten
ersatzpflicht im Abgabenverfahren geprüft und 
gelangte dabei zur Ansicht, daß die in der Regie
rungsvorlage vorgeschlagene Regelung zur An
nahme zu empfeblen sei. Diese Regelung ent
spricht den Grundsätzen des österreichischen Ver
waltungsverfahrens, wie sie im A VG. festgelegt ist 
und ebenso auch der vor 1938 geltenden Rechts
lage im Abgabenverfahren. Darüber hinaus bringt 
diese Regelung auch eine gewisse Erleichterung 
für die Abgabepflichtigen, weil sie die bisher im 
Rechtsmittelverfahrenvorgesehene Verpflichtung 
des nichtobsiegenden Rechtsmittelwerbers zur 
Entrichtung von Rechtsmittelgebühren beseitigt. 
Bestimmungen über den gegenseitigen Kosten
ersatz im Abgabenverfahren hätten weitwendige 
Tarif- und Verfahrensvorschriften erfordert, 
deren Anwendung überdies nur zu einem unzu
länglichen Kostenzuspruch hätte führen können 
und somit vielfach mit den beiderseitigen Auf
~endungen nicht in Einklang zu bringen gewesen 
wäre. Der Ausschuß hat sich für die in der Regie
nmgsvorlage vorgesehene Regelung aber insbeson
dere deshalb entschlossen, weil mit der aus Anlaß 
des Bundesfinanzgesetzes 1961 gefaßten Entschlie
ßung des Nationalrates die Bundesregierung zur 
Vorlage eines Gesetzentwurfes über die Abände
rung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes ersucht 
wurde; welcher einen Kostenersatz für die ob
siegende Partei unabhängig davon vorsehen soll, 
ob im vorangehenden Verwaltungsverfahren eine 
Kostenersatzpflicht besteht oder nidlt. 

Zu § 315 Abs. 3: ( 

Die derzeitige Formulierung des § 315 Abs. 3 
läßt Zweifel offen, ob die Kontrollgebühr zu 
erheben ist, wenn eine andere Abfertigung als 
eine solche zum freien Verkehr stattfindet, zum 
Beispiel eine Abfertigung zum Vormerkverkehr, 
oder wenn die Steuerschuld für eingeführten 
Wein kraft Gesetzes entsteht (§ 3 Abs. 2 in Ver
bindung mit § 174 Abs. 3 Zollgesetz 1955). 
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Im § 315 Abs. 3 hätte der letzte Satz zu 
lauten: 

,,1 n den Fäll end e r Ein f uhr 0 b
liegt die Erhebung der Kont,roll-
ge b ü hr den Zoll ä m t ern." ; 

Zu §316 Ab!;. 2: 

Durch nachstehende .Änderung soll erreicht 
werden, daß die Kontrollgebühr aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit und der Verwaltungsverein
fachung grundsätzlich zugleich mit den sonstigen 
Eingangsabgaben fällig wird. Nach der bisherigen 
Formulierung würden die Fälligkeitszeitpunkte 
nicht immer übereinstimmen, zum Beispiel bei 
Hausbeschauabfertigungen. Die .Änderung ist auch 
im Zusammenhang mit der vorges'chlagenen .Än
derung im § 315 Abs. 3 notwendig. 

Im § 316 Abs. 2 sind die Worte "im Zeitpunkt 
der Abfertigung zum freien Verkehr" durch die 
Worte "m i t ihr erB e k a n J.? t gab eH zu 
ersetzen. 

Zu § 317: 

Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, soll 
ausdrücklich klargestellt werden, daß die im § 317 
genannten Begünstigungen solange aufrecht blei
ben, als sie nicht infolge .Änderung der maßgeb
lichen gesetzlichen Voraussetzungen bescheid
mäßig widerrufen werden. 

§ 317 hätte sohin zu lauten: 

,,§ 317. Abgabenrechtliche Begünstigungen ..... 
bleiben aufrecht, s 0 f ern sie n ich t m a n
gel s Vor I i e gen s der nach diesem Bundes
gesetz erforderlichen Voraussetzungen dur c h 
B es c he i d w i der ruf e n wer den." . 

Zu § 320: 

Im § 320 Abs. Ilit. a Z. 8 soll es richtig ,,9. Juni 
1939" lauten. 

Zu § 321: 

Der Ausschuß stellt in Ergänzung der Erläu
ternden Bemerkungen zu den §§ 84 und 321 der 
Regierungsvorlage der BAO. fest, daß durch das 
Inkrafttreten der BAO. weder in rechtlicher noch. 
in tatsächlicher Hinsicht eine .Änderung in bezug 
auf die Befugnisse zur Vertretung und Hilfelei
stung in Abgabensachen eintreten wird. Es ist 
daher die bisherige Verwaltungsübung auch bei 
Beurteilung solcher Tätigkeiten der Körper
schaften öffentlichen Rechtes beizubehalten. Es 
bleiben sohin nicht nur die allen Kammern zu
stehenden Beistandsrechte in Abgabensachenun
berührt, sondern es werden auch in Hinkunft mit 
Einzelvollmacht ausgestattete Organe der Kam
mern, so insbesondere der Landwirtschaftskam
mern, soweit sie für Kammermitglieder ein
schreiten, deren Abgabenveranlagung nach (unter 
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Mitwirkung dieser Kammern erstellten) Durch
schnittssätzen erfolgt, nicht zurückzuweisen sein, 
zum al eine derartige Tätigkeit der Kammern nach 
Ansicht des Ausschusses nicht als "geschäftsmäßig" 
im Sinn des § 84 Abs. 1 anzusehen ist. 

Zu § 322: 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die in Z. 3 
vorgeschlagene Ergänzung des § 172 FinStrG. 
zu entfallen hätte. Daher wäre Z. 3 ersatzlos zu 
streichen; die bisherige Z. 4 soll die Bezeichnung 
,,3" erhalten. 

Zu § 323: 

Der Ausschuß schlägt vor, daß das Gesetz nicht 
unmittelbar nach seiner Kundmachung (Artikel 49 
Abs. 1 B.-VG.), sondern erst- miot Beginn eines· 
neuen Kalenderjahres, also am 1. Jänner 1962, 
in Kraft treten soll. 

§ 323 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 323. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. J ä n
n e r 1962 in Kraft." 

Die Vollzugsklausel (§ 323 Abs. 2) hat mit 
Rücksicht auf die Streichung des § 175 Abs. 2 und 
die Einfügung eines neuen. § 158 Abs. 3 zu lauten: 

,,(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Finanzen, und 
zwar hinsichtlich der §§ 117 und 118 im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium für Inneres 
und hinsichtlich der §§ 82, 158 Abs. 3, 160, 229, 
233 und 234 im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Justiz betraut." 

Wie sich aus den Erläuternden Bemerkungen 
der Regierungsvorlage (Seite 51) ergibt, konnte 
das dem Bundesgesetzgeber gemäß Arti4el 11 
Abs. 2 B.-VG. zustehende Bedarfsgesetzgebungs
recht nicht ausgenützt werden, weil sich dieses 
auf das Verfahrensrecht beschränkt, die Gesetzes
vorlage aber eine Reihe von materieIIrechtlichen 
Bestimmungen enthalten mußte, hinsichtlich 
deren der Bund für Länder und Gemeinden Ohne 
Verfassungsänderung nicht Recht setzen kann. 
Eine solche Verfassungs be stimmung wurde jedoch 
im Einvernehmen mit den Landesregierungen aus 
grundsätzlichen Erwägungen vermieden. Dabei 
vertraten die Bundesländer die Ansicht, daß es 
der Landesgesetzgebung überlassren bleiben müsse, 
ob und welche Bestimmungen der Bundes
abgabenordnung in das Landesrecht übernommen 
werden sollen. 

Dieser Auffassung pflichtet auch der Ausschuß 
bei. Um jedoch auf die$en sowohl für die Ab
gabenverwaltungen des Bundes, der Länder und 
Gemeinden als auch für die Gesamtheit der Ab
gabepflichtigen wichtigen Rechtsgebieten eine 
möglichst weitgehende Rechtsvereinheitlichung 
herzustellen, hat der Ausschuß beschlossen, dem 
Hohen Haus die dem Bericht beigedruckte Ent
schließung zur Annahme zu empfehlen. 

456 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 21 von 71

www.parlament.gv.at



22 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den Ge
setzentwurf in seiner Sitzung am 22. Juni 1961 
beraten und nach einer Debatte, in der außer 
dem Berichterstatter die Abgeordneten Doktor 
M i g s c h, Mit t e r er, Dr. B e chi nie sowie 
Bundesminister für Finanzen Dr. K lau sund 
der Ausschußobmann das Wort ergriffen, ,ein
stimmig angenommen. 

Dr. Hetzenauer 
Berichterstatter 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle 

1. dem angeschlossenen Gesetzentwurf die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen und 

2. die bei g e d r u c k teE n t s c h 1 i e ß u n g 
annehmen. 

Wien, am 22. Juni 1961 

Aigner 
Obmann 
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Bundesgesetz vom· 
betreffend allgemeine Bestimmungen und das 
Verfahren für die von den Abgabenbehörden 
des Bundes verwalteten Abgaben (Bundes-

abgabenordnung - BAO). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Anwendungsbereich des Gesetzes. 

§ 1. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten in Angelegenheiten 

a) der bundesrechtlich geregelten öffent
lichen/Abgaben (mit Ausnahme der im 
§ 78 des Allgemeinen Verwaltungsver
fahrensgesetzes 1950, BGBL Nr. 172, vor
gesehenen. Verwaltungsabgaben), in An
gelegenheiten der Zölle und sonstigen 
Eingangsabgaben jedoch nur insoweit, 
als in den zollgesetzlichen Vorschriften 
nicht anderes bestimmt ist; 

b) der bundes rechtlich geregelten Beiträge 
an öffentliche Fonds oder an Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes, die nicht Gebiets
körperschaften sind, 

soweit diese Abgaben und . Beiträge durch 
Abgahenbehörden des Bundes (§ 49 Abs. 1) zu 
erheben sind. 

§ 2. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
finden sinngemäß Anwendung auf das Verfahren 
der Abgabenbehörden des Bundes (§ 49 Abs. 1) 

a) über Zuerkennung und Rückforderung von 
Abgabenvergütungen und von bundes

. rechtlich geregelten' Beihilfen aller Art, für 
diese jedoch nur insoweit, als die Beihilfen
gesetze keine andere Regelung vorsehen; 

b) soweit diese nach den gesetzlichen Vor
schriften über das Tabak-, Branntwein- und 
Salzmonopol behördliche Aufgaben be
sorgen und in diesen Vorschriften nicht 
anderes bestimmt ist. . 

§ 3. (1) Abgaben im Sinn dieses Bundes
gesetzes sind, wenn nicht anderes angeordnet ist, 
neben den im § 1 bezeichneten Abgaben und 
Beiträgen auch die im § 2 lit. a. angeführten 
Abgabenvergütungen, Beihilfen. und Rück
forderungsansptüche und ferner die zu diesen 
Abgaben, Beiträgen und Rückforderungsan-
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sprüchen zu erhebenden Nebenansprüche aller 
Art. 

(2) Zu den Nebenansprüchen gehören insbe--
sondere 

a) die Abgabenerhöhungen, 
b) der Verspätungszuschlag, 
c) die im Abgabenverfahren auflaufenden 

Kosten und die in diesem Verfahren fest
gesetzten Zwangs- und Ordnungsstrafen 
sowie die Kosten der Ersatzvornahme, 

d) die Nebengebühren der Abgaben, wie die 
Stundungszinsen, der Säumniszuschlag, die 
Mahngebühr und die Kosten (Gebühren 

. und Auslagenersätze) des Vollstreckungs
und Sicherungsverfahrens, 

e) die im Zollrecht vorgesehenen Ersatz
leistungen für entgangene Abgaben. 

(3) Abgabenvorschriften im Sinn dieses Bundes
gesetzes' sind die . Vorschriften der Bundes
abgabenordnung und aller Gesetze, die jene 
Abgaben, Beiträge, Vergütungen, Beihilfen und 
Monopole, auf die dieses Bundesgesetz anzu
wenden ist (§§ 1 und 2), regeln oder sichern. 

(4) Die zu den Beiträgen zu erhebenden Neben
ansprüche sind Einnahmen des Bundes. 

1. ABSCHNITT. 

Allgemeine Bestimmungen. 

A. Entstehung des Abgabenanspruches. 

§ 4. (1) Der Abgabenanspruch entsteht, sobald 
der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz 
die' Abgabepflicht knüpft. 

(2) Der Abgabenanspruch entsteht insbesondere 
a) bei der Einkommensteuer und bei der 

Körperschaftsteuer 
1. für die Vorauszahlungen mit Beginn des 

Kalendervierteljahres, . für das die 
Vorauszahlungen zu entrichten sind, 
oder, wenn die Abgabepflicht erst im 
Lauf des Kalendervierteljahres begründet 
wird, mit der Begründung der Abgabe
pflicht; 

2. für die zu veranlagende Abgabe mit 
Ablauf des Kalenderjahres, für das die 
Veranlagung vorgenommen wird, soweit 
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nicht der Abgabenanspruch nach Z. 1 
schon früher entstanden ist, oder wenn 
die Abgabepflicht im Lauf eines Veran
lagungszeitraumes erlischt, mit dem Zeit
punkt des Erlöschens per Abgabepflicht; 

3. für Steuerabzugsbeträge im Zeitpunkt 
des Zufließens der steuerabzugspflichtigen 
Einkünfte; 

b) bel der Gewerbesteuer nach dem Gewerbe
ertrag und dem Gewerbekapital hinsichtlich 
der Vorauszahlungen und der zu veran
lagenden Abgabe gemäß lit. a Z. 1 und 2; 

c) bei der Umsatzsteuer samt Zuschlägen für 
Lieferungen und sonstige Leistungen im Fall 
der Besteuerung nach vereinnahmten Ent
gelten mit Ablauf des Monates, in dem die 
Entgelte vereinnahmt, im Fall der Besteue-

. rung nach vereinbarten Entgelten mit 
~ Ablauf des Monates, in dem die Lieferungen 
oder sonstigen Leistungen ausgeführt worden 
sind. Beim Eigenverbrauch entsteht der 
Abgabenanspruch mit Ablauf des Monates, 
in dem die Entnahme vorgenommen wurde; 

cl) bei der Beförderungssteuer für gewerbsmäßige 
entgeltliche Beförderungen im Fall der 
Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten 
mit Ablauf des Monates, in dem die Ent
gelte vereinnahmt, im Fall der Besteuerung 
nach vereinbarten Entgelten mit Ablauf 
des Monates, in dem die Beförderungs
leistungen ausgeführt wurden. Im grenz
überschreitenden Verkehr mit im Inland 
nicht zugelassenen Kraftfährzeugen oder 
mit Pferdefuhrwerken ausländischer Unter
nehmer entsteht der. Abgabenanspruch mit 
dem Grenzübertritt des Fahrzeuges; 

e) bei der Vermögensteuer und bei sonstigen 
jährlich wiederkehrend zu entrichtende!). 
Abgaben und Beiträgen mit dem Beginn des 
Kalenderjahres, für das die Abgabe (der 
Beitrag) erhoben wird; 

. f) bei den Verbrauchsteuern 
1. im Zeitpunkt, in dem verbrauchsteuer

pflichtige Gegenstände aus dem Her
stellungsbetrieb weggebracht oder in 
diesem verbraucht weiden; 

2. wenn im Zug einer Bestandsaufnahme 
verbrauchsteuerpflichtiger Gegenstände 
in einem Betrieb, in dem solche Gegen
~tände gewonnen, hergestellt oder unver
steuert gelagert werden oder einer be
günstigten Verwendung dienen, Fehl
mel1gen festgestellt worden sind, im 
Zeitpunkt der Bestandsaufnahme, soweit 
nicht ein früherer Zeitpunkt der Ent
stehung des Abgabenanspruches festge
stelli: werden kann; für diese Fehlmengen 
entsteht gegen den Betriebsinhaber der 
Abgabenanspruch insoweit, als sie auf 

Umstände zurückzuführen sir~d, die nach 
den Verbrauchsteuervorschriften einen 
Abgabenanspruch- gege.q. ihn begründen. 

(3) In Abgabenvorschriften enthaltene 
Bestimmungen über den Zeitpunkt der Ent
stehung des Abgabenanspruches (der Steuer
schuld) bleiben unberührt. 

(4) Der Zeitpunkt der Festsetzung und der 
Fälligkeit einer Abgabe ist ohne Einfluß auf die 
Entstehung des Abgabenansprucl:J.es. 

§ 5. Soweit der Zeitpunkt des Todes eines 
Abgabepflichtigen nach den Abgabenvorschriften 
für die Entstehung, den Umfang oder den Wegfall 
eines . Abgabena,nspruches von Bedeutung ist, 
gilt als Todestag 

a) im Fall der Todeserklärung . der im gericht
lichen Beschluß als Tag des vermuteten 
Todes und 

b) im Fall der Beweisführung des Todes der 
im gerichtlichen Beschluß als bewiesener 
Todestag oder nicht überlebter Tag 

angegebene Zeitpunkt. 

B. Gesamtschuld und Haft'ung. 

§ 6. (1) Personen, die nach Abgabenvorschrif
ten dieselbe abgabenrechtliche Leistung schulden, 
sind Gesamtschuldner (Mitschuldner zur unge
teilten Hand, § 891 ABGB.). 

(2) Personen, die zusammen zu veranlagen 
oder gemeinsam zu einer Abgabe heranzuziehen 
sind, sind Gesamtschuldner; dies gilt auch dann, 
wenn eine 0der mehrere dieser Personen bei 
getrennter Veranlagung abgabefrei wären. 

§ 7. (1) Personen, die nach Abgabenvorschrif
ten für eine Abgabe haften, werden durch ßel
tendmachung dieser Haftung (§ 224 Abs. 1) zu 
Gesamtschuldnern. 

(2) Persönliche Haftungen (Abs. 1) erstrecken 
sich auch auf Nebenansprüche (§ 3 Abs. 1 und 2) . 

§ 8. Wenn Abgabenvorschriften eine sachliche 
Haftung für eine Abgabe für sich allein oder 
neben einer persönlichen Haftung vorsehen, 
kann die Abgabenbehörde bis zur vollständigen 
Entrichtung der Abgabe sowohL den Abgabe
pflichtigen in Anspruch nehmen als auch persön
liche sowie 'sachliche Haftungen gel~end machen. 

§ 9. (1) Die in den §§ 80ff. bezeichneten Ver
treter haften neben den durch sie vertretenen 
Abgabepflichtigen für die diese treffenden Ab
gaben insoweit, als' die Abgaben infolge schuld
hafter Verletzung der den Vertretern auferlegten 
Pflichten nicht eingebracht werden können. 

(2) Notare, Rechtsanwalte und Wirtschafts
treuhänder haften wegen Handlungen, die sie in 
Ausübung ihres Berufes bei der Beratung in 
Abgabensachen vorgenommen haben, gemäß 
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Abs. 1 nur dann, wenn diese Handlungen eine Abgabepflicht gründet, sowie bei einem Wechsel 
Verletzung ihrer Berufspflichten enthalten. Ob in der P~rson des gesetzlichen Vertreters. 
eine solche Verletzung der Berufspflichten vor- (3) Trifft die Verpflichtung zur Anzeige gemäß 
liegt, ist auf Anzeige der Abgabenbehörde im Abs. 1 oder 2 mehrere Personen, so bewirkt die 
Disziplinarverfahren zu entscheiden. rechtzeitige Erstattung der Anzeige durch eine 

§ 10. Für Zwangs- und Ordnungsstrafen, dieser Personen das Erlöschen der Haftung für 
die gegen Parteienvertreter, ausgenommen Notare, alle Anzeigepflichtigen. 
Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder, ver- § 16. Stehen Wirtschafts güter, die einem ge-
hängt werden, haftet der Vertretene. werblichen oder einem land- und forstwirtschaft-

§ 11. Bei vorsätzlichen Finanzvergehen haften lichen Unternehmen dienen, nicht im Eigentum 
rechtskräftig verurteilte Täter, Mitschuldige und des Unternehmers (Mitunternehmers), sondern 
Teilnehmer, wenn süi nicht - selbst abgabe- im Eigentum eines seiner Angehörigen (§ 25) 
pflichtig sind, für den Betrag, um den die Abgaben oder einer an der Körperschaft wesentlich be
verkürzt wurden. teiligten Person, 'so haftet der Eigentümer der 

Wirtschafts güter mit diesen Gütern für die 
§ - 12. Wenn Personenverdnigungen' ohne Abgaben, bei denen sich die Abgabepflicht auf 

eigene Rechtspersönlichkeit als solche abgabe- den Betrieb des Unternehmens gründet. Eine 
pflichtig sind, haften die Gesellschafter (Mit- Person gilt als wesentlich beteiligt, wenn sie 
glieder) persönlich für die Abgabenschulden der allein oder mit den einkommensteuerrechtlich 
Gesellschaft. Der Umfang ihrer Haftung richtet zusammen zu veranlagenden Personen mit mehr 
sich nach den Vorschriften des bürgerlichen als einem Viertel am Kapital der Körperschaft 
Rechtes, beteiligt ist. 

§ 13. Juristische Personen, die dem Willen 
eines anderen Unternehmens (Unternehmers) § 17. Gegenstände, die einer Verbrauchsteuer 
derart untergeordnet sind, daß sie keinen eigenen unterliegen, haften ohne Rücksicht auf die 
Willen haben (Organgesellschaft), haften für Rechte Dritter für den Betrag der darauf ruhenden 
diejenigen Abgaben des beherrschenden Unter- Abgaben. Die Haftung beginnt mit der Ent
nehmens (Unternehmers), bei denen die Abgabe- stehung des Abgabenanspruches (§I: 4 Abs. 2 
pflicht sich auf den Betrieb des beherrschten lit. fund Abs. 3) und endet mit seinem Er-
Unternehmens gründet. löschen. 

§ 14. (1) Wird ein Unternehmen oder ein im § 18. Sonstige in Abgabenvorschriften ent
Rahmen eines Unternehmens gesondert geführter' haltene Bestimmungen, die eine persönliche 
Betrieb im ganzen übereignet, so haftet der oder sachliche Haftung festlegen, bleiben un-
Erwerber berührt. ' 

a) für Abgaben, bei denen die Abgabepflicht § 19. Bei Gesamtrechtsnachfolge geht die 
sich auf den Betrieb des Unternehmens Abgabenschuld des Rechtsvorgängers auf den 
gründet, soweit die Abgaben auf die Zeit Rechtsnachfolger über. Für den Umfang der 
seit dem Beginn des letzten, vor der Über- Inanspruchnahme der Erben gelten die Be
eignung liegenden Kalenderjahres entfallen; stimmungen des bürgerlichen Rechtes (§§ 801 

b) für Steuerabzugsbeträge, die seit dem Beginn und 802 ABGB.). 
des letzten, vor der Übereignung liegenden 
Kalenderjahres abzuführen waren. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten 
nicht bei einem Erwerb aus einer KonkUJ;smasse 
oder im Zug eines Vollstreckungsverfahrens. 

§ 15. (1) Personen, die als Erben, Kuratoren, 
Liquidatoren oder sonst bei Wegfall eines 
Abgabepflichtigen zur Verwaltung seines Ver
mögens berufen sind und erkennen, daß Erklä
rungen, die der Abgabepflichtige zur Festsetzung 
von Abgaben abzugeben hatte, unrichtig oder 
unvollständig sind oder daß es der Abgabe
pflichtige pflichtwidrig unterlassen hat, solche 
Erklärungen abzugeben, haften für die vorent
haltenen Abgabenbeträge, soweit sie dIese nicht 
selbst schulden, wenn sie den erkannten Verstoß 
nicht binnen drei Monaten, vom Zeitpunkt der 
Kenntnis an gerechnet, dem Finanzamt anzeigen. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für die Erwerber 
von Unternehmen, auf deren Betrieb sich eine 

C. Abgabenrechtliche Grundsätze und 
Begriffs bestimmungen. 

1. Ermessen. 

§ 20. Entscheidungen, die die Abgaben
behörden nach ihrem Ermessen zu treffen haben 
(Ermessensentsc~eidungen), müssen sich in den 
Grenzen halten, die das Gesetz dem Ermessen 
zieht. Innerhalb dieser Grenzen sind Ermessens
entschei:dungen nach Billigkeit und Zweck~ 
mäßigkeit unter Berücksichtigung aller in Betracht 
kommenden Umstände zu treffen. 

2. Wirtschaftliche Betrachtungsweise. 

§ 21. (1) Für die Beurteilung abgabenrechtlicher 
Fragen ist in wirtschaftlicher Betrachtungsweise 
der wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die 
äußere Erscheinungsform 'des Sachverhaltes maß
gebend. 
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(2) Vom Abs. 1 abweichende Grundsätze der 
Abgabenvorschriften bleiben unberührt. 

§ 22. (1) Durch Mißbrauch von Formen und 
Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rech
tes kann die Abgabepflicht nicht umgangen oder 
gemindert werden. 

(2) Liegt ein Mißbrauch (Abs. 1) vor, sOo sind 
die Abgaben so zu ,erheben, wie sie bei einer den 
wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen und Ver
hältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung 
zu erheben wären. 

3. Scheingeschäfte, Formmängel, 
Anfechtbarkeit. 

§ 23. (1) Scheingeschäfte und andere Schein
handlungen sind für die Erhebung von Abgaben 
ohne Bedeutung. Wird durch ein Scheingeschäft 
ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so ist das 
verdeckte Rechtsgeschäft für die Abgaben
erhebung maßgebend. 

(2) Die Erhebung einer Abgabe wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, daß ein Verhalten (ein 
Handeln oder ein Unterlassen), das den abgabe
pRichtigen Tatbestand erfüllt oder einen Teil 
des abgabepRichtigen Tatbestandes bildet, gegen 
ein gesetzliches Gebot oder Verbot oder gegen 
die guten Sitten verstößt. 

(3) Ist ein Rechtsgeschäft wegen eines Form
mangels oder wegen des Mangels der Rechts
oder Handlungsfähigkeit nichtig, so ist dies 
für die Erhebung der Abgaben insoweit und so 
lange ohne Bedeutung, als die am Rechtsgeschäft 
beteiligten Personen dessen wirtschaftliches Er
gebriis eintreten und bestehen lassen. 

(4) Die Anfechtbarkeit eines Rechtsgeschäftes 
ist für die Erhebung von Abgaben insoweit und 
so lange ohne Bedeutung, als nicht die Anfechtung 
mit Erfolg ,durchgeführt ist. . 

(5) Von den Anordnungen der Abs. 2 bis 4 
abweichende Grundsätze der Abgabenvorschriften 
bleiben unberührt. 

4. Zurechnung. 

§ 24. (1) Für die Zurechnung der Wirtschafts
güter gelten bei der Erhebung von Abgaben, 
soweit in den Abgabenvorschriften nicht anderes 
bestimmt ist, folgende Vorschriften: 

a) Wirtschaftsgüter, die zum Zweck der Siche
rung übereignet worden sind, werden dem
jenigen zugerechnet, der die Sicherung 
einräumt. 

b) Wirtschaftsgüter, die zu treuen Handen 
übereignet worden sind, werden dem Treu
geber zugerechnet. 

c) Wirtschaftsgüter, die zu treuen Handen für 
einen Treugeber erworben wo'rden sind, 
werden dem Treugeber zugerechnet. 

d) Wirtschaftsgüter, über die jemand die 
Herrschaft gleich einem Eigentümer ausübt, 
werden diesem zugerechnet. 

e) Wirtschaftsgüter, die mehreren Personen 
ungeteilt gehören, sind diesen so zuzu
rechnen, als wären sie nach Bruchteileri 
berechtigt. Die Höhe der Bruchteile ist 
nach den Anteilen zu bestimmen, zu denen 
die beteiligten Personen an dem Vermögen 
ungeteilt berechtigt sind, oder, wenn die 
Anteile nicht feststellbar sind, nach dem 
Verhältnis dessen, was den beteiligten 
Personen bei Auflösung der Gemeinschaft 
zufallen würde. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch 
für wirtschaftliche Einheiten im Sinn des 
Bewertungsgesetzes 1955, BGBL Nr. 148. 

5. Angehörige. 

§ 25. Angehörige im Sinn der Abgaben
vorschriften sind 

1. der Ehegatte; 

2. die Verwandten in gerader Linie und die 
Verwandten zweiten und dritten Grades 
in der Seitenlinie, und zwar auch dann, 
wenn die Verwandtschaft auf einer unehe
lichen Geburt beruht; 

3. die Verschwägerten in gerader Linie und die 
Verschwägerteri zweiten Grades in der 
·Seitenlinie, und zwar auch in Fällen un
ehelicher Verwandtschaft; 

4. dieWahl(PRege)eltern und die Wahl(Pflege)-
kinder. ' 

6. Wohnsitz, Aufenthalt, Sitz. 

§ 26. (1) Einen Wohnsitz im Sinn der Abgaben
vorschriften hat jemand dort, wo er eine Wohnung 
innehat unter Umständen, die darauf schließen 
lassen, daß er die Wohnung beibehalten und 
benutzen wird .. 

(2) Den gewöhnlichen Aufenthalt im Sinn der 
Abgabenvorschriften hat jemand dort, wo er sich 
unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, 
daß er an diesem Ort oder in diesem Land nicht 
nur vorübergehend verweilt. Wenn Abgaben
vorschriften die unbeschränkte Abgabepflicht 
an den gewöhnlichen Aufenthalt knüpfen" tritt 
diese jedoch stets dann ein, wenn der Aufenthalt 
im Inland länger als sechs Monate . dauert. In 
diesem Fall. erstreckt sich die Abgabepflicht 
auch auf die ersten sechs Monate. Das Bundes
ministerium für Finanzen ist ermächtigt, von der 
Anwendung dieser Bestimmung bei Personen 
abzusehen, deren Aufenthalt im Inland nicht 
mehr als ein Jahr beträgt, wenn diese im Inland 
weder ein Gewerbe betreiben noch einen anderen 
Beruf ausüben.' 
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(3) In einem Dienstverhältnis zu einer Gebiets
körperschaft stehende österreichische Staats bürger, 
die ihren Dienstort im Ausland haben (Auslands
beamte), werden wie Personen behandelt, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt am Ort der die 
Dienstbezüge anweisenden Stelle haben. Das 
gleiche gilt für deren Ehegatten, sofern die Ehe
leute in dauernder Haushaltsgemeinschaft leben, 
und für deren minderjährige Kinder, die zu 
ihrem Haushalt gehören. 

§ 27. (1) Körperschaften, Personenvereinigun
gen sowie Vermögensmassen haben ihren Sitz 
im Sinn der Abgabenvorschriften an dem Ort, 
der durch Gesetz, Vertrag, Satzung, Stiftungsbrief 
und dergleichen bestimmt ist. Fehlt es an einer 
solchen Bestimmung, so gilt als Sitz der Ort der 
Geschäftsleitung. , 

(2) Als Ort der Geschäftsleitung ist der Ort 
anzunehmen, an dem sich der Mittelpunkt der 
geschäftlichen Oberleitung befindet. 

7. Gewerbebettieb, Betriebsstätte, wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb, Vermögensverwaltung. 

§ 28. Eine selbständige, nachhaltige Betätigung, 
die mit Gewinnabsicht unternommen wird und 
sich als Beteiligung äm allgemeinen wirtschaft
lichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb im 
Sinn der Abgabenvorschriften, wenn die Be
tätigung weder als Ausübung der Land- und 
Forstwirtschaft noch als Ausübung eines freien 
Berufes noch als eine andere selbst~hdige Arbeit 
im Sinn des Einkommensteuerrechtes anzusehen 
is·t. Ein Gewerbebetrieb liegt, wenn seine V or
aussetzungen im übrigen gegeben sind, auch dann 
vor, wenn das Streben nach Gewinn (die Ge
winnabsicht) nur ein Nebenzweck ist. 

§ 29. (1) Betriebsstätte im Sinn der Abgaben-
vorschriften ist jede feste örtliche Anlage oder 
Einrichtung, die der Ausübung eines Gewerbe
betriebes dient. 

(2) Als Betriebsstätten gelten insbesondere 
a) die Stätte, an der sich die Geschäftsleitung 

befindet; 
b) Zweigniederlassungen, Fabrikationsstätten, 

Warenlager, Ein- und Verkaufs stellen, Lan
dungsbrücken (Anl~gestellen von Schiff
fahrtsgesellschaften), Geschäftsstellen und 
sonstige Geschäftseinrichtungen, die dem 
Unternehmer oder seinem ständigen Ver
treter zur Ausübung des Gewerbes dienen; 

c) Bauausführungen, deren Dauer zwölf Mo
nate überstiegen hat oder voraussichtlich 
übersteigen wird. 

§ 30. (1) Ein Eisenbahnunternehmen hat eine 
Betriebsstätte nur in den Gemeinden, in deven sich 
der Sitz der Verwaltung, eine Station oder eine 
für sich bestehende Werkstätte oder eine sonstige 
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gewerbliche Anlage befindet, ein Bergbauunter
nehmen nur in den Gemeinden, in denen sich 
oberirdische' Anlagen befinden, in denen eine 
gewerbliche Tätigkeit entfaltet wird. 

(2) Ein Unternehmen, das der Versorgung mit 
Wasser, Gas, Elektrizität, Wär11le, Erdöl oder 
dessen Derivaten dient, hat keine Betriebsstätte 
in den Gemeinden, durch die nur eine Leitung 
geführt wird, in denen aber Wasser, Gas, Elektri
zität, Wärme, Erdöl oder dessen Deriv~te nicht 
abgegeben werden. 

§ 31. Eine selbständige, nachhaltige Betätigung, 
die ohne Gewinnabsicht unternommen wird, ist 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb im Sinn der 
Abgabenvorschriften, wenn durch die Betätigung 
Einnahmen oder andere wirtschaftliche V orteHe 
erzielt werden und die Betätigung über den 
Rahmen einer Vermögensverwaltung (§ 32) 
hinausgeht. 

§ 32. Vermägensveliwaltung im Sinn der 
Abgabenvorschriften liegt insbesondere vor, wenn 
Vermögen genutzt (Kapitalvermögen verzinslich 
angelegt oder' unbewegliches Vermögen ver
mietet oder verpachtet) wird. Die Nutzung des 
Vermögens kann sich ahu auch als Gewerbe
betrieb oder als land- und forstwirtschaftlicher 
Betrieb darstellen, wenn die gesetzlichen Merk
male solcher Betriebe gegeben sind. 

§ 33. Von den Grundsätzen der §§ 28 bis 32 
abweichende Bestimmungen der Abgabenvor
schritten, insbesondere die im Bewertungsgesetz 
1955, BGBl. Nr. 148, enthaltenen Anordnungen 
über die Zusammenfassung von Wirtschafts
gütern zu wirtschaftlichen Einheiten, bleiben un
berührt. 

8. Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche 
Zwecke. 

§ 34. (1) Die Begünstigungen, die bei Betäti
gung für gemeinnützige, mildtätige oder kirch
liche Zwecke auf abgabenrechtlichem Gebiet in 
einzelnen Abgabenvorschriften gewährt werden, 
sind an die Voraussetzungen geknüpft, daß die 
Körperschaft, Personen vereinigung oder Ver
mögensmasse, der die Begünstigung zukommen 
soll, nach Gesetz, Satzung, Stiftung oder ihrer 
sonstigen Verfassung und nach ihrer tatsächlichen 
Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar 
.der Förderung der genannten Zwecke im Bundes
gebiet dient. 

(2) Die in den §§ 35 bis 47 für Körperschaften 
getroffenen Anordnungen gelten' auch für Per
sonenvereinigungen, Vermögensmassen und für 
Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes. 

§ 3~. (1) Gemeinnützig sind solche Zwecke, 
durch deren Erfüllung die Allgemeinheit ge
fördert wird. 
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(~J Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nur 
vor, wenn die Tätigkeit . dem Gemeinwohl 
auf geistigem, kulturellem, sittlichem oder 
materiellem Gebiet nützt. Dies gilt insbesondere 
für die Förderung der Kunst und Wissenschaft, 

. der Gesuhdheit~pflege, der Kinder-, Jugend~ und 
Familienfürsorge, der Fürsorge für alte, kranke 
oder mit körperlichen Gebrechen. behaftete 
Personen, des Körpersports, des Volkswohnungs
wesens, .der Schulbildung, der ~rziehung; der 
Volksbildung, der Berufsausbildung, . der . Denk
malpflege, des Natur-, Tier- und Höhlenschutzes, 
der Heimatkunde, der Heimatpflege und der 
Bekämpfung von Elementarschäden. 

§ 36. (1) Ein Personenkreis ist nicht als Allge
meinheit aufzufassen, wenn er durch ein engeres 
Band, wie Zugehörigkeit zu einet Familie, zu 
einem Familienverband oder zu einem Verein mit 
geschlossener Mitgliederzahl, durch Anstellung 
an einer bestimmten Anstalt und dergleichen fest 
abgeschlossen ist oder ...ttenn infolge seiner Ab
grenzung nach örtlichen, bet:uflichen oder sonsti
gen Merkmalen die Zahl der in Betracht kommen
den Personen dauernd nur klein sein kann. Die 
Vorschriften über die Abgabenbegünstigung 
gemeinnütziger Bauvereinigungen bleiben unbe
rührt. 

(2) Der Umstand, daß die Erträge eines Unter
nehmens einer Gebietskörperschaft zufließen, 
bedeutet für sich allein noch keine unmittelbare 
Förderung der Allgemeinheit. 

§ 37. Mildtätig (humanitär, wohltätig) sind 
solche Zwecke, die darauf gerichtet sind, hilfs
bedürftige Personen zu unterstützen. 

§ 38. (1) Kirchlich sind solche Zwecke, durch 
deren Erfüllung gesetzlich anerkannte Kirchen 
und Religionsgesellschaften gefördert werden. 

2. Die Körperschaft darf keinen Gewinn er
streben. Die Mitglieder dürfen keine Ge
winnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen 
aus Mitteln der Körperschaft erhalten. 

3. Die Mitglieder dürfen. bei ihrem Aus
scheiden oder bei Auflösung oder Auf
hebung der Körperschaft nicht mehr als ihre 
eingezahlten Kapitalanteile und den ge
meinen Wert ihrer Sacheinlagen zurücker
halten, der nach dem Zeitpunkt der Leistung 
der ·Einlagen zu berechnen ist. 

4. Die Körperschaft darf keine Person durch 
Verwaltungsausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unver
hältnismäßig hohe Vergütungen (V Qrstands
gehä:lter oder Aufsichtsratsvergütungen) be
günstigen. 

5. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körper
schaft oder bei Wegfall ihres bisherigen 
Zweckes darf das Vermögen der Körper
schaft, soweit es die eingezahlten Kapital
anteile der Mitglieder und den gemeinen 
Wert der von den Mitgliedern geleisteten 
Sacheinlagen übersteigt, nur für gemein
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 

'verwendet werden. 

§ 40.(1) Unmittelbare Förderung liegt vor, wenn 
eine Körperschaft den gemeinnützigen, mild
tätigen oder kirchlichen Zweck selbst erfüllt. 
Dies kann auch durch einen Dritten geschehen, 
wenn dessen Wirken 'wie eigenes Wirken der 
Körperschaft anzusehen ist: -

(2) Eine Körperschaft, die sich auf die Zusam
menfassung, insbesondere Leitung ihrer Unter
verbände beschränkt, dient gemeinnützigen, mild
tätigen oder kirchlichen Zwecken, wenn alle 
Unterverbände gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken dienen. 

§ 41. (1) Die Satzung der Körperschaft muß 
eine ausschließliche und unmittelbare Betätigung 
für ·einen gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zweck ausdrücklich vorsehen und 

(2) Zu den kirchlichen Zwecken gehören ins
besondere die Errichtung, Erhaltung und Aus
schmückung von Gottes(Bet)häusern und kirch
lichen Gemeinde(Pfarr)häusern, die Abhaltung 
des Gotte~dienstes, von kirchlichen Andachten 
und sonstigen religiösen oder seelsorglichen Ver
anstaltungen, die Ausbildung von Geistlichen und 
Ordens personen, die Erteilung von Religions-
unterricht, die Beerdigung und Pflege des diese Betätigung. genau umschrei~en. , 
Andenkens der Toten in religiöser Hinsicht, (2) Eine ausreichende Bindung der Vermögens
ferner die Verwaltu?g ~es Kirchenverm~gen~, die verwendung im Sinn des § 39 Z. 5 liegt vor, wenn 
Besoldung der Ge1sthchen und der kuchlichen ,der Zweck, für den das Vermögen bei Auf
Dienstneh~er, die Alters-und. Invalidenver- lösung oder Aufhebung der Körperschaft öder 
~orgung . d1eser Persone~ und. d1e yer~orgung bei Wegfall ihres bisherigen Zweckes zu ver-
1hrer W1twen und Wa1sen etnschließlich der wenden ist, in der Satzung (Abs. 1) so genau 
Schaffung und Führung besonderer Einrichtungen bestimmt wird, daß auf Grund der Satzung 
(Heime) für diesen Personenkreis. geprüft werden kann, ob der Verwendungszweck 

§ 39. Ausschließliche Förderung liegt vor, als gemei~nützig, mildtätig oder kirchlich anzu
wenn folgende fünf Voraussetzungen zutreffen: erkennen 1St. 

1. Die Körperschaft darf keine anderen a~s (3) Wird eine Satzungsbestimmung, die eine 
gemeinnützige; mildtätige oder kirchliche Voraussetzung der Abgaberibegünsi:igung betrifft, 
Zwecke verfolgen. nachträglich geändert, ergänzt, eingefügt oder auf-
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gehoben, so hat dies die Körperschaft dem zu
ständigen Finanzamt binnen einem Monat be
kanntzugeben. 

§ 42. Die tatsächliche Geschäftsführung einer 
Körperschaft muß auf ausschließliche und un
mittelbare Erfüllung des gemeinnützigen, mild
tätigen oder kirchlichen Zweckes eingestellt sein 
und den Bestimmungen entsprechen, die die 
Satzung aufstellt. 

§ 43. Die Satzung (§ 41) und die tatsächli'Che 
Geschäftsführung (§ 42) müssen, um die Voraus
setzung für eine abgabenrechtliche Begünstigung 
zu schaffen, den Erfordernissen dies!;s Bundes
gesetzes bei der Kötperschaftsteuer und bei der 
Gewerbesteuer während des ganzen Veran
lagungszeitraumes, bei den übrigen Abgaben im 
Zeitpunkt der Entstehung der Abgabenschuld 
entsprechen. 

§ 44. (1) Einer Körperschaft,. die einen Ge
werbebetrieb oder einen land- und forstwirtschaft
lichen Betrieb unterhält, kommt eine Begünstigung 
auf abgabenrechtlichem Gebiet wegen Betätigung 
für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke nicht zu. 

(2) Das Bundesministerium für Finanzen ist 
ermächtigt, von der Geltendmachung einer Ab
gabepflicht in den Fällen des Abs. 1 ganz oder 
teilweise abzusehen, wenn andernfalls die Er
reichung des von der Körperschaft verfolgten 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zweckes vereitelt oder wesentlich gefährdet 
wäre. Eine solche Bewilligung kann von Bedin
gungen und Auflagen abhängig gemacht werden, 
die mit der Erfüllung der gemeinnützigen, mild
tätigen oder kirchlichen Zwecke zusammen
hängen oder die Erreichung dieser Zwecke zu 
fördern geeignet sind. 
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(2) Die Abgabepflicht hinsichtlich des wirt
schaftlichen Geschäftsbetriebes entfällt, wenn 
dieser sich als ein zur Erreichung des begünstig
ten Zweckes unentbehrlicher Hilfsbetrieb dar
stellt. Dies trifft zu, wenn die folgenden drei 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb muß in 
seiner Gesamtrichtung auf Erfüllung der 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirch
lichen °Zwecke eingestellt sein. 

b) Die genannten Zwecke dürfen nicht anders 
als durch 'den wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb erreichbar sein. 

c) Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb darf zu 
abgabepflichtigen Betrieben derselben oder 
ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in 
Wettbewerb treten, als dies' bei Erfüllung 
der Zwecke unvermeidbar ist. 

(3) Unterhält eine Körperschaft einen wirt
schaftlichen Geschäftsbetrieb, auf den weder die 
Voraussetzungen des Abs. 1 noch jene des Abs. 2 
zutreffen, s.o findet § 44 Anwendung. 

. § 46. Betreibt eine Körperschaft, die die 
Voraussetzungen für eine Begünstigung auf 
abgabenrechtlichem Gebiet im übrigen erfüllt, 
eine Krankenanstalt (Heil- und Pflegeanstalt), 
so wird diese Anstalt auch dann als wirtschaft
licher Geschäftsbetrieb gemäß § 45 Abs. 1 
behandelt, wenn sich die Körperschaft von 
der Absicht leiten läßt, durch den Betrieb der 
Anstalt Gewinn zu erzielen. Die Anstalt ist 
gleich einem unentbehrlichen Hilfsbetrieb gemäß 
§ 45 Abs. 2 abgabefrei, wenn es sich um eine im 
Sinn des jeweils geltenden Krankenanstalten
gesetzes gemeinnützig betriebene Krankenanstalt 
handelt. 

§ 47. Die Betätigung einer Körperschaft für 
Zwecke der Verwaltung ihres Vermögens (§ 32) 
steht der Gewährung von Begünstigungen auf 
abgabenrechtlichem Gebiet (§ 34) nicht ent
gegen. 

D. Verhältnis zum Ausland. 

§ 45. (I) Unterhält eine Körperschaft, die die 
Voraussetzungen einer Begünstigung auf ab
gabenrechtlichem Gebiet im übrigen erfüllt, 
einen wirtschaftlichen Geschäfts betrieb (§ 31), so 
ist sie nur hinsichtlich dieses Betriebes abgabe
pflichtig, wenn er sich als Mittel zur Erreichung § 48. (1) Das Bundesministerium für Finanzen 
der gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen kann bei Abgabepflichtigen, die der Abgaben
Zwecke darstellt. Diese Voraussetzung ist ge- hoheit mehrerer Staaten unterliegen, soweit dies 
geben, wenn durch den wirtschaftlichen Ge- zur Ausgleichung der in- und ausländischen 
schäftsbetrieb eine Abweichung von den im Besteuerung oder zur Erzielung einer den Grund
Gesetz, in der Satzung, Stiftung oder sonstigen sätzen der Gegenseitigkeit entsprechenden Be
Verfassung der Körperschaft festgelegten handlung erforderlich ist, anordnen, bestimmte 
Zwecken nicht eintritt und die durch den wirt- Gegenstände der Abgabenerhebung ganz oder 
schaftlichen Geschäftsbetrieb erzielten Über- teilweise aus der Abgabepflicht auszuscheiden 
schüsse der Körperschaft zur Förderung ihrer oder ausländische, auf solche Gegenstände ent-

fallende Abgaben ganz oder teilweise auf die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecke dienen. Dem wirtschaftlichen Geschäfts- inländischen Abgaben anzurechnen. 
betrieb zugehöriges Vermögen gilt als Betriebs- (2) Die Vorschriften des Konsulargebühren
vermögen, aus diesem erzielte Einkünfte sind als gesetzes, BGBl. Nr. 178/1952, bleiben un-
Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln. I berührt. 
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TO 

2. ABSCHNITT. 

Abgabenbehötden und Parteien. 

A. Abgabenbehörden. 

L Allgemeine Bestimmungen. 

§ 49, (1) Abgabenbehörden sind die mit der 
Erhebung der im § 1 bezeichneten öffentlichen 
Abgaben und Beiträge betrauten Behörden der 
Abgabenverwaltung des Bundes (§ 52). 

(2) Unter Erhebung im Sinn dieses 'Bundes
gesetzes sind alle der Durchführung der Abgaben
vorschriften dienenden abgabenbehördlichen 
Maßnahmen zu verstehen. 

§ 50. (1) Die Abgabenbehörden haben ihre 
sachliche und örtliche Zuständigkeit von Amts 
wegen wahrzunehmen. Langen bei ihnen An
bringen ein, zu deren Behandlung sie nicht 
zuständig sind, so haben sie diese ohne unnötigen 
Aufschub auf Gefahr des Einschreiters an die 
zuständige Stelle weiterzuleiten oder den Ein
schreiter an diese zu weisen. 

(2) Sondervorschriften des Gebühren- und 
Verkehrsteuerrechtes über die Entgegennahme 
von Anzeigen durch Abgabenbehörden, die 
nicht zur Erhebung der Abgabe zuständig sind, 
und über die Weiterleitung der Anzeigen an die 
zuständigen Behörden bleiben unberührt. 

§ 51. (1) Über Zuständigkeitsstreite zwischen 
Abgabenbehörden entscheidet die gemeinsame 
Oberbehörde. 

(2) Bei Gefahr im Verzug hat jede Abgaben
behörde in ihrem Amtsbereich die notwendigen 
Amtshandlungen unter gleichzeitiger V erständi~ 
gung der anderen Behörde vorzunehmen. 

2. Sachliche Zuständigkeit und Amtsbereich. 

§ 52. Die sachliche Zuständigkeit und der 
Amtsbereich der Abgabenbehörden sind im 
Bundesgesetz vom 6. Juli 1954, BGBL Nr. 149, 
über den Aufbau der Abgabenverwaltung des 
Bundes in seiner jeweiligen Fassung geregelt. 
Die darin enthaltenen Bestimmungen über die 
sachliche Zuständigkeit zur Erhebung der Ab
gaben vom Umsatz gelten auch für Umsatz
steuervergütungen. 

3. Örtliche Zuständigkeit. 

mehrerer Finanzämter, so ist das Finanzamt 
zuständig, in dessen Bereich der wertvollste 
Teil der wirtschaftlichen Einheit (Unter
einheit) gelegen ist; 

b) bei gewerblichen Betrieben das Finanzamt, 
in dessen Bereich sich die Geschäftsleitung 
des Betriebes befindet (Betriebsfinanzamt). 
Ist diese im Ausland, gilt als Betriebs-

, finanzamt jenes Finanzamt, in dessen Be
reich sich die wirtschaftlich bedeutendste 
inländische Betriebsstätte des ausländischen 
Betriebes befindet; 

c) bei freien Berufen das Finanzamt, in dessen 
Berei,<::h die Berufstätigkeit vorwiegend aus
geübt wird. 

(2) Für die im § 189 vorgesehene Feststellung 
des gemeinen Wertes ist das zur Erhebung 
der Körperschaftsteuer der Gesellschaft berufene 
Finanzamt (§ 58) örtlich zuständig. 

§ 54. (1) Fur die gesonderten Feststellungen 
gemäß § 187 und für die einheitlichen und 
gesonderten Feststellungen gemäß § 188 Abs. 1 
lit. abis c ist örtlich zuständig: 

a) bei Einkünften aus Land- und Forstwirt
schaft das Lagefinanzamt (§ 53 Abs. 1 
lit. a), bei einer Mehrheit von Lagefinanz
ämtern jedoch jenes Finanzamt, in dessen 
Bereich sich die Leitung des Betriebes 

b) 

befindet; . 

bei Einkünften aus Gewerbebetrieb das 
Betriebsfinanzamt (§ 53 Abs. 1 lit. b) ; 

c) bei Einkünften aus selbständiger Arbeit 
das Finanzamt, von dessen Bereich aus die 
Berufstätigkeit vorwiegend ausgeübt wird. 

(2) Für die einheitlichen und gesonderten 
Feststellungen der Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung unbeweglichen Vermögens 
(§ 188 Abs. 1 lit. d) ist das Lagefinanzamt (§ 53 
Abs. 1 lit. a) örtlich zuständig. 

§ 55.(1) Für die Erhebung der Abgaben 
vom Einkommen und Vermögen natürlicher 
Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben (unbe
schränkt Steuerpflichtige), ist das Wohnsitz
finanzamt (Abs. 2) örtlich zuständig, soweit 
nicht naoh Abs. 3, 4 oder 5 ein anderes Finanzamt 
zuständig ist. Für den Si:euerabzug gelten die 

a) Behörden erster Instanz. Zuständigkeitsbestimmungen der §§ 57 und 59. 

§ 53. (1) Für die Feststellung der Einheits- (2) Wohnsitzfinanzamt ist jenes Finanzamt, 
werte (§ 186) ist örtlich zuständig: in dessen Bereich der Abgabepflichtige einen 

a) bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, Wohnsitz oder in Ermangelung eines Wohn
Grundstücken, Betriebsgrundstücken und sitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt (§ 26) 
Gewerbeberechtigungen das Finanzamt, in- hat. Bei mehrfachem Wohnsitz im Bereich 
dessen Bereich die wirtschaftliche Einheit verschiedener Finanzämter gilt als W ohnsitz
(Untereinheit) gelegen ist (Lagefinanzamt). finanzamt jenes, in dessen Bereich sich der 
Erstreckt sich diese auf den Amtsbereich Abgabepflichtige vorwiegend aufhält. 
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(3) Hat eine natürliche Person in einer Ge
meinde, die sich über die Amtsbereiche mehrerer 
Finanzamter erstreckt, einen Wohnsitz oder 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt und unterhält 
sie in dieser Gemeinde, jedoch außerhalb des 
"Bereiches des Wohnsitzfinanzamtes als Einzel~ 
unternehmer lediglich einen einzigen Betrieb 
(Land- und Forstwirtschaft oder Gewerbebetrieb 
oder selbständige Arbeit), so ist für die Erhebung 
der Abgaben vom Einkommen und Vermögen 
örtlich zuständig: 

a) bei Einkünften aus Land- und Forstwirt
schaft das Lagej:1nanzafnt (§ 53 Abs. 1 
lit. a); 

b) bei Einkünften aus Gewerbebetrieb das 
Betriebsfinanzamt (§ 53 Abs. 1 lit. b); 

c) bei Einkünften aus selbständiger Arbeit 
das Finanzamt, von dessen Bereich aus 
die Berufstätigkeit vorwiegend ausgeübt 
wird. 

Dies gilt auch dann, wenn der Abgabepflichtige 
zugleiCh noch als Mitunternehmer an einer oder 
an mehreren Personenvereinigungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit beteiligt ist. 

(4) Hat eine natürliche Person in einer Gemeinde, 
die sich über die Amtsbereiche mehrerer Finanz
ämter erstreckt, einen Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt und ist sie als Mit
unternehmer nur an einer einzigen Personen
vereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
beteiligt, die in der Wohnsitzgemeinde, jedoch 
außerhalb des Bereiches des Wohnsitzfinanzamtes 
ihre Geschäftsleitung hat, so ist das für die 
Fes,tstellung der gemeinschaftlichen Einkünfte 
der Personenvereinigung zuständige Finanzamt 
(§ 54 Abs. 1) auch für die Erhebung der Abgaben 
vom Einkommen und Vermögen der natürlichen 
Person zuständig. 

(5) Die Zuständigkeitsbestimmungen der Ab
sätze 3 und 4 gelten auch, wenn es sich nicht 
um einen. Betrieb oder eine Beteiligung des 
Abgabepflichtigen selbst, sondern um einen 
Betrieb oder eine Beteiligung von Personen 
handelt, die mit dem Abgabepflichtigen zusammen 
zur Einkommensteuer oder zur. Vermögensteuer 
zu veranlagen sind. 

§ . 56. Für die Erhebung der Abgaben vom 
Einkommen und Vermögen natürlicher Personen, 
die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt (§ 26) haben (beschränkt 
Steuerpflichtige), ist das Finanzamt örtlich zu
ständig, in dessen Bereich sich Vermögen des 
Abgabepflichtigen befindet; trifft dies für mehrere 
Finanzämter zu, so ist das Finanzamt zuständig, 
in dessen Bereich sich der wertvollste Teil des 
Vermögens befindet. Hat der Abgabepflichtige 
im Inland kein Vermögen, so ist das Finanzamt 
örtlich zuständig, in dessen Bereich die ge
werbliche oder berufliche Tätigkeit im Inland 

31 

vorwiegend ausgeübt oder verwertet wird oder 
worden ist. Für den Steuerabzug gelten die 
Zuständigkeitsbestimmungen der §§ 57 und 59. 

§ 57. (1) In Angelegenheiten des Steuerabzuges 
vom Arbeitslohn ist vorbehaltlich der im Abs. 3 
geregelten Ausnahmen das Wohnsitzfinanzamt 
des Arbeitnehmers für die nicht den Gemeinde
behörden obliegenden Eintragungen in die 
Lohnsteuerkarten und für die Durchführung 
des Jahresausgleiches zuständig, soweit diese 
nicht dem Arbei!geber übertragen ist. Für alle 
übrigen den Steuerabzug vom Arbeitslohn be
treffenden abgabenbehördlichen Amtshandlungen 
ist das Finanzamt der Betriebsstätte (§ 69 des 
Einkommensteuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 1/1954) 
örtlich zuständig. Die Bestimmungen des Ein~ 
kommensteuerrechtes, die den Gemeinden be
stimmte, mit dem Steuerabzug vom Arbeitslohn 
zusammenhängende Aufgaben übertragen, bleiben 
unberührt. 

(2) In Angelegenheiten der Beiträge der 
Dienstgeber zum Ausgleichsfonds für Kinder
beihilfen ist das Finanzamt der Betriebsstätte 
(Abs. 1) örtlich zuständig. 

(3) Hinsichtlich der Auslandsbeamten (§ 26 
Abs. 3) ist das Finanzamt der Betriebsstätte 
(Abs. 1) auch für die Amtshandlungen örtlich 
zuständig, die nach Absatz 1 dem W ohnsitz
finanzamt des Arbeitnehmers obliegen. 

§ 58. Für die Erhebung der Abgaben vom 
Einkommen und Vermögen juristischer Personen 
sowie der nach den Abgabenvorschriften selb
ständig abgabepflichtigen Personenvereinigungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit und Ver
mägensmassen, die ihre Geschäftsleitung oder 
ihren Sitz im Inland haben (unbeschränkt 
Steuerpflichtige), ist das Finanzamt örtlich zu- . 
ständig, in dessen Bereich sich der Ort der 
Geschäftsleitung befindet; ist dieser nicht im 
Inland gelegen, so richtet sich die örtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz. Befinden sich 
weder Geschäftsleitung noch Sitz im Inland 
(beschränkt Steuerpflichtige), so ist das Finanzamt 
örtlich zuständig, in dessen Bereich sich die 
wertvollste Steuerquelle befindet. Für den Steuer
abzug gilt die Zuständigkeitsbestimmung des 
§ 59. . 

§ 59. Für die Erhebung der nicht durch 
§ 57 geregelten Fälle der Abzugssteuern (§§ 85 
bis 92 des Einkommensteuergesetzes 1953, 
BGBl. Nr. 1/1954, und Aufsichtsratsabgabe) 
ist das Betriebsfinanzamt (§ 53 Abs. 1 lit. b) des 
Schuldners der dem Steuerabzug unterliegenden 
Beträge (des Abfuhrpflichtigen) örtlich zuständig. 

§ 60. (1) Für die Erhebung der Gewerbesteuer 
ist bis einschließlich der Festsetzung und Zer
legung c;ler Steuermeßbeträge das Betriebsfinanz
amt (§ 53 Abs. 1 lit. b) örtlich zuständig. 
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(2~ Bei der Gewerbesteuer nach dem Gewerbe
ertrag und dem Gewerbekapital sind für die 
weiteren Schritte der Erhebung die Finanzämter 
örtlich zuständig, in deren Amtsbereich sich 
die hebeberechtigten Gemeinden befinden. Er
streckt sich eine hebeberechtigte Gemeinde 
über die Amtsbereiche mehrerer Finanzämter, 
so ist, wenn eines derselben das Betriebsfinanzamt 
ist, dieses Finanzamt, sonst das Finanzamt örtlich 
zuständig, in dessen Amtsbereich die wirtschaftlich 
bedeutendste Betriebsstätte gelegen ist. 

§ 61. (1) Für die Erhebung der Abgaben 
vom Umsatz, soweit es sich um Lieferungen, 
sonstige Leistungen oder Eigenverbrauch handelt, 
ist das Finanzamt örtlich zuständig, von dessen 
Bereich aus der Unternehmer sein Unternehmen 
betreibt. Geschieht dies vom Ausland aus, 
so ist das Finanzamt zuständig, in dessen Bereich 
der Unternehmer sein Unternehmen im Inland 
betreibt und, wenn dies in den Bereichen mehrerer 
Finanzämter geschieht, das Finanzamt, in dessen 
Bereich der Unternehmer sein Unternehmen 
im Inland vorwiegend betreibt. 

(2) Die örtliche Zuständigkeit für Umsatz
steuervergütungen richtet sich nach Abs. 1. 

§ 62. (1) Für die Zerlegung der Einheitswerte 
für Zwecke der Grundsteuer und für die Erhebung 
der Grundsteuer bis einschließlich der Fest
setzung und Zerlegung der Steuermeßbeträge 
ist das Lagefinanzamt (§ 53 Abs. 1 lit. a) örtlich 
zuständig. 

(2) Für die weiteren Schritte der Erhebung 
der Grundsteuer, soweit diese den Finanz
ämtern übertragen sind, sind die Finanzämter 
örtlich zuständig, in deren Amtsbereich sich 
die hebeberechtigten Gemeinden befinden. 

§ 63. (1) Für die Erhebung der Erbschafts
steuer vom Erwerb von Todes wegen und von 
Zweckzuwendungen von Todes, wegen ist das 
Finanzamt örtlich zuständig, in dessen Bereich 
sich das Gericht befindet, das die Verlassenschafts
abhandlung durchführt. 

(2) Für die Erhebung der Schenkungssteuer 
von Schenkungen unter Lebenden und von 
Zweckzuwendungen unter Lebenden ist das 
Finanzamt örtlich zuständig, in dessen Bereich 
der Geschenkgeber, bei Zweckzuwendungen 
der mit ihrer Ausführung Beschwerte, seinen 
Wohnsitz hat. IstderGeschenkgeber (Beschwerte) 
eine juristische Person, eine Personenvereinigung 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder eine 
Vermögensmasse, richtet sich die Zuständigkeit 
nach § 58. 

(3) Ist für die Erhebung der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer eine örtliche Zuständigkeit 
gemäß Abs. 1 oder 2 nicht. gegeben, so ist das 
Finanzamt örtlich zuständig, das zuerst von dem 
abgabepflichtigen Tatbestand Kenntnis . erlangt. 

§ 64. (1) .Für die Erhebung der Grunderwerb
steuet ist das Finanzamt örtlich zuständig, 
in dessen Bereich das Grundstück . (der wert
vollste Teil des Grundstückes) gelegen ist. 

(2) Unterliegt ein einheitlicher Erwerbsvorgang 
teils der Grunderwerbsteuer, teils der Erbschafts
und Schenkungssteuer, so richtet sich die örtliche 
Zuständigkeit nach ·den Bestimmu~gen des 
Abs. 1. 

§ 65. (1) Unbeschadet der Bestimmung des 
Abs. 2 ist örtlich zuständig für die Erhebung 

a) der Kraftfahrzeugsteuer das Finanzamt, 
in dessen Bereich die Zulassung des Fahr
zeuges zum Verkehr zuletzt erfolgt ist. 
Bei widerrechtlicher Benützung eines Kraft
fahrzeuges ist das Finanzamt örtlich zu
ständig, das als erstes davon Kenntnis 
erlangt; 

b) der Beförderungssteuer das für die Erhebung 
der Abgaben vom Umsatz gemäß § 61 Abs. 1 
zuständige Finanzamt; für die Beförderungs
steuer vom Werkverkehr jedoch das Finanz
amt, in dessen Bereich die Zulassung 
des Fahrzeuges zum Verkehr erfolgt ist. 

(2) Im grenzüberschreitenden Verkehr mit 
nicht im Inland zugelassenen Kraftfahrzeugen 
oder mit Pferdefuhrwerken ausländischer Unter
nehmer sind die Grenzzollämter für die E~hebung 
der Kraftf~hrzeugsteuer und der Beförderungs
steuer zuständig. 

§ 66. (1) Für die Erhebung der Stempel
und Rechtsgebühren sowie der Kapitalverkehr
steuern mit Ausnahme der Gesellschaftsteuer 
ist das Finanzamt örtlich zuständig, das zuerst 
von dem abgabepflichtigen Tatbestand Kenntnis 
erlangt. 

(2) Für die Erhebung der Gesellschaftsteuer 
ist das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen 
Bereich die Gesellschaft ihre Geschäftsleitung 
oder, wenn die Geschäftsleitung nicht im Inland 
ist, ihren Sitz hat. 

§ 67. (1) Für die Brhebung der Versicherungs
steuer und der Feuerschutzsteuer ist das Finanz
amt örtlich zuständig, in dessen Bereich der 
Versicherer seinen Wohnsitz (Sitz, Geschäfts
leitung) hat. 

(2) Hat der Versicherer im Inland keinen 
Wohnsitz (Sitz, Geschäftsleitung), so ist das 
Finanzamt örtlich zuständig, das sich nach den 
Verhältnissen des Versicherungsnehmers bei ent
sprechender Anwendung der §§ 55, 56 oder 
58 ergibt. 

§ 68. Für die Erhebung der Verbrauchsteuern, 
soweit diese nicht anläßlich der Einfuhr zu 
erheben sind, ist das Finanzamt örtlich zuständig, 
in dessen Bereich der Tatbestand verwirklicht 
wird, an den die Abgabepflicht geknüpft ist. 
Kann nicht festgestellt werden, wo dieser ver
wirklicht wurde, so ist jenes Finanzamt örtlich 
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zuständig, das zuerst vom abgabepffichtigen 
Tatbestand Kenntnis erlangt. 

§ 69. Für die Erhebung von Zöllen und sonsti
gen Eingangsabgaben ist das Zollamt örtlich 
zuständig, das auf Antrag mit der Sache befaßt 
wird oder von Amts wegen als erstes einschreitet. 

§ 70. Soweit über die örtliche Zuständigkeit 
der Abgabenbehörden nicht anderes. bestimmt 
wird, richtet sich diese 

1. in Sachen, die sich auf ein unbewegliches 
Gut beziehen: nach der Lage des Gutes; 

2. in Sachen, die sich auf den Betrieb eines 
Unternehmens oder einer sonstigen dauern
den Tätigkeit beziehen: nach dem Ort, 
von dem aus das Unternehmen betrieben 
oder die Tätigkeit ausgeübt wird oder 
ausgeübt werden soll; 

3. in sonstigen Sachen: zunächst nach dem 
Wohnsitz (Sitz) des Abgabepflichtigen, dann 
nach seinem Aufenthalt, schließlich nach 
seinem letzten Wohnsitz (Sitz) im Inland, 
wenn aber keiner dieser Zuständigkeits
gründe in Betracht kommen kann oder 
Gefahr im Verzug ist, nach dem Anlaß 
zum Einschreiten. 

§ 71. (1) An Stelle des gemäß §§ 55 bis 70 
örtlich zuständigen Finanz(Zoll)amtes kann aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit, insbesondere zur 
Vereinfachung oder Beschleunigung des Ver
fahrens' für die Erhebung einer, Abgabe ein 
anderes sachlich zuständiges Finanz (Zoll)amt 
bestimmt werden, sofern nicht überwiegende 
Interessen des Abgabepflichtigen entgegenstehen. 

(2) Die Verfügung gemäß Abs. 1 trifft 
die den beteiligten Ämtern gemeinsame Ober
behörde. Gegen diese Verfügung ist ein abge
sondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ n. Die Geltendmachung abgabenrechtlicher 
Haftungen obliegt den Abgabenbehörden, die 
für die Erhebung der den Gegenstand der 
Haftung bildenden Abgabe örtlich zuständig 
sind. 

§ 73. Für die Erhebung der Abgaben vom 
Einkommen, Vermögen und Umsatz, der Ge
werbesteuer und der Beförderungssteuer (§§ 55 
bis 61 und 65 Abs. 1 Ht. b) ist das Finanzamt 
von dem Zeitpunkt an örtlich zuständig, in dem 
es von den seine Zuständigkei~ begründenden 
Voraussetzungen Kenntnis erlangt. Die Zu
ständigkeit endet mit dem Zeitpunkt, in dem 
ein anderes Finanzamt örtlich zuständig wird. 
Vom Übergang der Zuständigkeit auf ein anderes 
Finanzamt ist der Abgabepffichtige in Kenntnis 
zu setzen. 

b) Behörden zweiter Instanz. 

§ 74. Als Abgabenbehörde zweiter Instanz 
ist die Finanzlandesdirektion örtlich zuständig, 
in deren Bereich die Abgabenbehörde erster 
Instanz (§§ 53 bis 72) gelegen ist. 
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§ 75. Bei einem übergang der örtlichen 
Zuständigkeit auf ein anderes Finanzamt bleibt 
die dem bisher zuständig gewesenen Finanzamt 
vorgesetzte Finanzlandesdirektion Abgabenbe
hörde zweiter Instanz hinsichtlich aller Bescheide, 
die dieses Finanzamt erlassen hat. 

4. Befangenheit von Organen der Abgaben
behörden. 

§ 76. (1) Organe der Abgabenbehörden 
haben sich der Ausübung ihres Amtes wegen 
Befangenheit zu enthalten und ihre Vertretung 
zu veranlassen, 

a) wenn es sich um ihre eigenen Abgaben
angelegenheiten oder um jene eines ihrer 
Angehörigen (§ 25), ihres Mündels oder 
Pflegebefohlenen handelt; 

b) wenn sie als V ~rtreter einer Partei (§ 78) 
noch bestellt sind oder innerhalb der 
letzten fünf Jahre bestellt waren; 

c) wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, 
die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit 
in Zweifel zu ziehen; 

d) im Rechtsmittelverfahren vo'r der Ab
gabenbehörde zweiter Instanz überdies, 
wenn sie an der Erlassung des angefochtenen 
Bescheides mitgewirkt haben oder wenn 
eine der in lit. a genannten Personen dem 
Verfahren beigetreten ist. 

(2) Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Ver
tretung durch ein' anderes Organ nicht sogleich 
bewirkt werden kann, auch das befangene 
Organ die unaufschiebbaren Amtshandlungen 
selbst vorzunehmen. 

B. Parteien und deren Vertretun~. 

1. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 77. (1) Abgabepflichtiger im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist, wer nach den Abgaben
vorschriften als Abgabenschuldner in Betracht 
kommt.' 

(2) Die für die Abgabepflichtigen getroffenen 
Anordnungen gelten, soweit nicht anderes be
stimmt ist, sinngemäß auch für die kraft ab
gabenrechtlicher Vorschriften persönlich für eine 
Abgabe Haftenden. 

§ 78. (1) Partei im Abgabenverfahren ist der 
Abgabepffichtige (§ 77), im Berufungsverfahren 
auch jeder, der eine Berufung einbringt (Be
rufungswerber) oder einem Berufungsverfahren 
beigetreten ist. 

(2) Parteien des Abgabenverfahrens sind ferner, 
a) wenn die Erlassung von Feststellungs

bescheiden vorgesehen ist, diejenigen, an 
die diese Bescheide erge~en (§ 191 Abs. 1); 

b) wenn nach den Abgabenvorschriften Steuer
meßbeträge oder Einheitswerte zu zerlegen 

3 
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oder zuzuteilen sind, die Körperschaften, 
denen ein Zerlegungsanteil zugeteilt worden 
ist oder die auf eine Zuteilung Anspruch 
erheben; 

c) wenn sich ihre Parteistellung nicht aus 
Abs. 1 ergibt, die Verfügungsberechtigten 

. und die Warenempfänger im Zollverfahren; 
d) im Verfahren über eine Zwangs- oder 

Ordnungsstrafe die Personen, gegen die 
eine solche Strafe verhängt wird; 

e) im Verfahren über einen Kostenersatz 
die Personen, denen die Verpflichtung 
zum Kostenersatz auferlegt wird. 

(3) Andere als die genannten Personen haben 
die Rechtsstellung einer Partei dann und inso
weit, als sie auf Grund abgabenrechtlicher Vor
schriften die Tätigkeit einer Abgabenbehörde 
in Anspruch nehmen oder als sich die Tatigkeit 
einer Abgabenbehörde auf sie bezieht. 

§ 79. Für die Rechtsfahigkeit und die Hand
lungsfähigkeit gelten die Bestimmungen' des 
bürgerlichen Rechtes. 

2. Vertreter. 

§ 80. (1) Die zur Vertretung juristischer 
Personen berufenen Personen und die gesetz
lichen Vertreter natürlicher Personen haben 
alle Pflichten zu erfüllen, die den von ihnen 
Vertretenen obliegen, und sind befugt, die diesen 
zustehenden Rechte wahrzunehmen. Sie haben 
insbesondere dafür zu sorgen, daß die Abgaben 
aus den Mitteln, die sie verwalten, entrichtet 
werden. 

(2) Steht eine Vermögensverwalt~ng anderen 
Personen als den Eigentümern des Vermögens 
oder deren gesetzlichen Vertretern zu, so haben 
die Vermögensverwalter, soweit ihre Verwaltung 
reicht, die im Abs: 1 bezeichneten Pflichten und 
Befugnisse. 

§ 81. (1) Bei Personenvereinigungen ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, die als solche ab
gabepflichtig sind, und bei Personengemein
schaften, denen gemeinschaftliche Einkünfte zu
fließen, haben die Geschäftsführer und, wenn 
solche nicht 'vorhanden sind, die Gesellschafter 
(Mitglieder) die Pflichten zu erfüllen, die der 
Personenvereinigung (Personengemeinschaft) we
gen der Erhebung von Abgaben auferlegt' sind. 
Im übrigen gilt § 80 Abs. 1 sinngemäß. 

(2) Kommen zur Erfüllung der im Abs. 1 
umschriebenen Obliegenheiten mehrere Personen 
in Betracht, so haben diese einen gemeinsamen 
Bevollmächtigten zu bestellen \.lnd der Abgaben
behörde bekanntzugeben. Solange dies nicht 
geschehen ist, kann die Abgabenbehörde eine 
dieser Personen als Vertreter mit Wirkung für 
die Gesamtheit behandeln. Die, übrigen Personen 
sind hievon zu verständigen. 

-_. -- -- .. _------

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß fü~ 
Vermögensmassen, die als solche der Besteuerung 
unterliegen. -

§ 82. (1) Soll gegen eine nicht voll handlungs
fähige Person, die eines gesetzlichen Vertreters 
entbehrt, oder gegen eine Person, deren Auf
enthalt unbekannt ist, eine Amtshandlung vor
genommen werden, so kann die Abgabenbe
hörde, wenn die Wichtigkeit der Sache es er
fordert, auf Kosten des zu Vertretenden beim 
zuständigen Bezirksgericht (Pflegschafts gericht) 
die Besteliung eines Kurators beantragen. 

(2) Ist zweifelhaft, wer zur Vertretung eines 
Nachlasses befugt ist, oder wer beim Wegfall 
einer juristischen Person oder eines dieser ähn
lichen Gebildes oder eines sonst verbleibenden 
Vermögens vertretungsbefugt ist, gilt Abs. 1 
sinngemäß. . 

§ 83. (1) Die Parteien und ihre gesetzlichen 
Vertreter· können sich, sofern nicht ihr persön
liches Erscheinen ausdrücklich gefordert wird, 
durch eigenberechtigte Personen' vertreten las,sen, 
die sich durch eine schriftliche Vollmacht aus
zuweisen haben. 

(2) Inhalt und Umfang der Vertretungs
befugnis des Bevollmächtigten richten sich nach 
der Vollmacht ; hierüber auftauchende Zweifel 
sind nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechtes zu beurteilen. Die Abgabenbehörde 
hat die Behebung etwaiger Mängel unter sinn
gemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
§ 85 Abs. 2 von Amts wegen zu veranlassen. 

(3) Vo'r der Abgabenbehörde kann eine Voll
macht auch mündlich erteilt werden; hierüber 
ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

(4) Die Abgabenbehörde kann von' einer 
ausdrücklichen Vollmacht absehen, wenn es 
sich um die Vertretung durch amtsbekannte 
Familienmitglieder, Haushaltsangehörige oderAn
gestellte handelt und Zweifel über das Bestehen 
und den Umfang der Vertretungsbefugnis nicht 
obwalten. 

(5) Die Bestellung eines Bevollmachtigten 
schließt nicht aus, daß sich die Abgabenbehörde 
unmittelbar an den Vollmachtgeber selbst wendet 
oder daß der Vollmachtgeber im eigenen Namen 
Erklärungen abgibt. 

§ 84. (1) 'Die Abgabenbehörde hat solche 
Personen als Bevollmachtigte abzulehnen, die 
die Vertretung anderer geschäftsmäßig, wenn 
auch unentgeltlich betreiben, ohne hiezu befugt 
zu sein. Gleichzeitig ist der Vollmachtgeber 
von der Ablehnung in Kenntnis zu setzen. 

(2) Das von einer abgelehnten Person in Sachen 
des Vollmachtgebers nach der Ablehnung schrift
lich oder mündlich Vorgebrachte ist ohne ab
gabenrechtliche Wirkung. 
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3. ABSCHNITT. 

Verkehr zwi'schen Abgabenbehörden, Parteien 
und sonstigen Personen. 

A. Anbringen. 

§ 85.. (1) Anbringen zur Geltendmachung von 
Rechten oder zur Erfüllung von Verpflichtungen 
(insbesondere Erklärungen, Anträge, Beantwor
tungen von Bedenkenvorhalten, Rechtsmittel) 
sind vorbehaltlich der Bestimmungen des Abs. 3 
schriftlich, telegraphisch oder durch Fernschrei
ben einzureichen .(Eingaben). 

(2) Formgebrechen von Eingaben wie auch das 
Fehlen einer Unterschrift berechtigen an sich die 
Abgabenbehörde nicht zur Zurückweisung. Sie 
hat dem Einschreiter die Behebung dieser Män
gel mit dem Hinweis aufzutragen, daß die Ein
gabe nach fruchtlosem Ablauf einer gleich
zeitig zu bestimmenden angemessenen Frist als 
zUl;ückgenommen gilt; werden die Mängel recht
zeitig behoben, gilt die Eingabe als ursprünglich 
richtig eingebracht. 

An-
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(2) Niederschriften sind ferner über die Ein
vernahme von Auskunftspersonen, Zeugen und. 
Sachverständigen sowie über' die Durchführung 
eines Augenscheines aufzunehmen. 

(3) Niederschriften sind derart abzufassen, 
daß bei Weglassung alles nicht zur Sache Ge
hörigen der Verlauf und Inhalt der Amtshand
lung richtig und verständlich wiedergegeben 
wird. Außerdem hat jede von einer Abgaben
behörde aufgenommene Niederschrift zu ent
halten: 

a) Ort, Zeit und Gegenstand der Amtshand
lung und, wenn schon . frühere, darauf 
bezügliche Amtshandlungen vorliegen, er
forderlichenfalls eine kurze Darstellung des 
dermaligen Standes der Sache; 

b) die Benennung der Abgabenbehörde und 
die Namen des Leiters der Amtshandlung 
und der sonst mitwirkenden amtlichen 
Organe, der anwesenden Parteien und 
ihrer Vertreter sowie der etwa vernommene~ 
Zeugen und Sachverständigen; 

c) die eigenhändige Unterschrift des die Amts
handlung leitenden Organs. 

(4) Jede Niederschrift ist den vernommenen 
oder sonst beigezogenen Personen vorzulegen 

a) wenn dies die Abgabenvorschriften vor- und von ihnen durch Beisetzung ihrer eigen
händigen Unterschrift zu bestätigen. Kann eine 
Person nicht oder nur mittels Handzeichen 

(3) Die Abgabenbehörde hat mündliche 
bringen der im Abs. 1 bezeichneten Art 
gegenzunehmen, 

ent-

sehen, oder 

b) wenn dies für die Abwicklung des Ab- unterfertigen, hat sie die Unterfertigung ver-
gabenverfahrens zweckmäßig ist, oder weigert oder sich vor Abschluß der Nieder-

c) wenn die Schriftform dem Einschreiter schrift oder des ihre Aussage enthaltenden 
nach seinen persönlichen Verhältnissen nicht 
zugemutet werden kann. . 

Teiles der Niederschrift entfernt, so ist unter 
Angabe des Grundes, aus dem die Unterfertigung 
nicht erfolgte, die Richtigkeit der schriftlichen 

Zur Entgegennahme. mündlicher Anbringen Wiedergabe von dem die Amtshandlung leitenden 
ist die Abgabenbehörde nur währe~d der für Organ ausdrücklich zu bestätigen. 
den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden 
verpflichtet die bei der Abgabenbehörde durch (5) In der Niederschrift darf nichts Erhebliches 
Anschlag kundzumachen sind. ausgelöscht, hinzugefügt oder verändert werden. 

I 
Durchstrichene Stellen sollen noch lesbar bleiben. 

(4) Wird ein Anbringen (Abs. 1 oder 3) nicht Erhebliche Zusätze oder Einwendungen des 
vom Abgabepflichtigen selbst vorgebracht, ohne Vernommenen wegen beh<J.upteter Unvollständig
daß sich der Einschreiter durch eine schriftliche kelt oder Unrichtigkeit der Niederschrift sind 
Vollmacht ausweisen kann und ohne daß § 83 in einen Nachtrag aufzunehmen und abgesondert 
Abs. 4 Anwendung findet, gelten für die nach- zu bestätigen. 

trägliche Beibringung der Vollmacht die Be- (6) Die Niederschrift kann wenn kein Einwand 
stimmungen des Abs. 2 sinngemäß. erhoben wird, auch in Kurzschrift abgefaßt 

§ 86. Anbringen, die nicht unter § 85 Abs. 1 
fallen, können mündlich vorgebracht werden, 
soweit nicht die Wichtigkeit oder der Umfang 
des Anbringens die schriftliche Behandlung 
erfordert. 

B. Niederschriften. 

§ 87. (1) In den Fällen des § 85 Abs. 3 ist das 
Anbringen, soweit nicht in Abgabenvorschriften 
anderes bestimmt ist, seinem wesentlichen In
halt nach in einer Niederschrift festzuhalten. 

werden; sie ist nachträglich in Vollschrift Zu 
übertrag~n. 

(7) Von der gemäß Abs.·1 aufgenommenen 
Niederschrift ist der Partei, von der gemäß, 
Abs. 2 aufgenommenen Niederschrift' dei: ver
nommenen Person über Verlangen eine Ab
schrift auszufolgen. 

§ 88. Soweit nicht Einwendungen erhoben 
wurden, liefert eine gemäß § 87 aufgenommene 
Niederschrift über den Gegenstand und den 
Verlauf der betreffenden Amtshandlung Beweis. 
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C. Aktenvermerke. 

§ 89. (1) Amtliche Wahrnehmungen und Mit
teilungen, die der Abgabenbehärde telephonisch 
zugehen, ferner mündliche Belehrungen, Auf
forderungen und Anordnungen, über die keine 
schriftliche Ausfertigung erlassen wird, schließ
lich Umstände, die nur für den inneren Dienst 
der Abgabenbehörde in Betracht kommen, sind, 
wenn nicht. anderes bestimmt und kein Anlaß 
zur Aufnahme einer Niederschrift gegeben ist, 
erfordel;lichenfalls in einem Aktenvermerk kurz 
festzuhalten. 

(2) Der Inhalt des Aktenvermerkes ist vom 
Amtsorgan durch Beisetzung von Datum un4 
Unterschrift zu bestätigen. 

Zwangsstrafen ist nur zulässig, wenn sie in der 
Vorladung angedroht und die Vorladung zu 
eigenen Handen zugestellt war. 

(4) Gegen die Vorladung ist ein Rechtsmittel 
nicht zulässig. 

F. Erledigungen. 

§ 92. (1) Erledigungen einer Abgabenbehörde 
sind als Bel!cheide zu erlassen, wenn sie für 
einzelne Personen 

a) Rechte oder Pflichten begründen, abändern 
oder aufheben, oder 

b) abgabenrechtlich bedeJltsame Tatsachen fest
stellen, oder 

c) über das Bestehen ode~ Nichtbestehen 
eines Rechtsverhältnisses absprechen. 

D. Akteneinsicht. (2) Bescheide bedürfen der Schriftform, wenn 
. .. . nicht die Abgabenvorschriften die mündliche 

§ 90. (1) D1e Abgabenbehorde hat den Parte1en' Form vorschreiben oder gestatten. 
die Einsicht und Abschriftnahme der Akten 
oder Aktenteile zu gestatten, deren Kenntnis § 93. (1) Für schriftliche Bescheide gelten 
~ur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer außer den ihren Inhalt betreffenden besonderen 
-abgabenrechtlichen Interessen oder zur Er- Vorschriften die Bestimmungen der Abs. 2 
füllung abgabenrechtlicher Pflichten erforder- bis 6, wenn nicht nach gesetzlicher Anordnung 
lich ist. die öffentliche Bekanntmachung oder die Auf-

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind legung von Listen genügt. 
Beratungsprotokolle, Amtsvorträge, Erledigungs- . (2) Jeder Bescheid ist ausdrücklich als solcher 
entwürfe und sonstige Schriftstücke (Mitteilun- zu bezeichnen, er hat den Spruch zu enthalten 
gen anderer Behörden, Meldungen, Berichte und in diesem die Person (Personenvereinigung, 
und dergleichen), deren Einsichtnahme eine Personengemeinschaft) zu nennen, an die· er 
Schädigung berechtigter Interessen dritter Per- ergeht. 
sonen herbeiführen würde. 

(3) Gegen die Verweigerung der Akteneinsicht 
ist ein abgesondertes Rechtsmittel' nicht zu
lässig. 

E. Vorladungen. 

§ 91. (1) Die Abgabenbehörde ist berechtigt, 
Personen, deren Erscheinen nötig ist, vorzu
laden. 

(2) In der Vorladung ist außer Ort und Zeit 
der Amtshandlung auch anzugeben, was den 
Gegenstand der Amtshandlung bildet, in welcher 
Eigenschaft der Vorgeladene vor der Abgaben
behörde erscheinen soll (Abgabepflichtiger, Zeuge, 
Sachverständiger und so weiter) und welche 
Behelfe und Beweismittel mitzubringen sind. 
In der Vorladung ist ferner bekanntzugeben, 
ob der Vorgeladene persönlich zu erscheinen 
hat oder ob die Entsendung eines Vertreters 
genügt und welche Folgen an ein Ausbleiben 
geknüpft sind. 

(3) Wer nicht durch Krankheit, Gebrechlich
keit oder sonstige begründete Hindernisse vom 
Erscheinen abgehalten ist, hat die Verpflichtung, 
der Vorladung Folge zu leisten und kann zur 
Erfüllupg die~er Pflicht durch Zwangsstl;afen 
verhalten werden. Die Verhängung dieser 

(3) Der Bescheid hat ferner zu enthalten 
a) eine Begründung, wenn ihm ein Anbringen 

(§ 85 Abs. 1 oder 3) zugrunde liegt, dem 
nicht vollinhaltlich Rechnung getragen wird, 
oder wenn er von Amts wegen erlassen 
wird; , 

b) eine Belehrung, ob ein Rechtsmittel zu
lässig ist, innerhalb welcher Frist und bei 
welcher Behörde das Rechtsmittel einzu
bringen ist, ferner, daß das Rechtsmittel 
begründet werden muß und daß ihm eine 
aufschiebende Wirkung nicht zukommt 
(§ 254). 

(4) Enthält der Bescheid keine Rechtsmittel
belehrung oder keine Angabe über die Rechts
mittelfrist oder erklärt er zu Unrecht ein Rechts
mittel für unzulässig, so wird die Rechtsmittel
frist nicht in Lauf gesetzt. 

(5) Ist in dem Bescheid eine· kürzere oder 
längere als die gesetzliche Frist angegeben, so 
gilt das innerhalb der gesetzlichen oder der 
angegebenen längeren Frist eingebrachte Rechts
mittel als rechtzeitig erhoben. 

(6) Enthält der Bescheid keine oder eine 
unrichtige Angabe über die Abgabenbehörde, 
bei welcher d~s Rechtsmittel einzubringen ist, 
so ist das Rechtsmittel richtig eingebracht, wenn 
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es bei der Abgabenbehörde, 
ausgefertigt hat, oder bei 
Abgabenbehörde eingebracht 

die den Bescheid Annahme des Schriftstückes nicht verweigert 
der angegebenen wurde. 
wurde. (2) In Ermangelung einer Wohnung (ge-

§ 94. Verfügungen, die nur das Verfahren 
betreffen, können schriftlich oder mündlich 
erlassen werden. 

§ 95. Sonstige Erledigungen einer Abgaben
behörde können mündlich ergehen, soweit nicht 
die Partei eine schriftliche Erledigung verlangt. 
Der Inhalt mündlicher' Erledigungen - .mit 
Ausnahme solcher der Zollämter im Reiseverkehr 

,und kleinen Grenzverkehr - ist in Aktenver
merken festzuhalten. 

§ 96. Alle schriftlichen Ausfertigungen der 
Abgabenbehörden müssen die Bezeichnung der 
Behörde enthalten sowie mit Datum und mit 
der Unterschrift dessen versehen sein, der die 
Erledigung genehmigt hat. An die Stelle der 
Unterschrift des Genehmigenden kann, soweit 
nicht in Abgabenvorschriften die eigenhändige 
Unterfertigung angeordnet ist, die Beglaubigung 
treten, daß die Ausfertigung mit der genehmigten 
Erledigung des betreffenden Geschäftsstückes 
übereinstimmt und das Geschäftsstück die eigen
händig beigesetzte Genehmigung aufweist. 

werblichen Betriebsstätte, Geschäftsraum, Ar
beitsplatz) können Zustellungen vorgenom~en 
werden, wo der Empfänger angetroffen wud. 

§ 100. Personen, die sich dauernd außerhalb 
des Bundesgebietes aufhalten, können zur Nam
haftmachung eines im Inland wohnhaften Zu
stellungsbevollmächtigten aufgefordert werden. 
Kommen sie dieser Aufforderung innerhalb der 
ihnen gesetzten Frist nicht nach, können fortan 
Zustellungen an sie durch Hinterlegung bei 
der Abgabenbehörde erfolgen. Die Aufforderung 
muß den Hinweis auf diese Rechtsfolge ent
halten. 

§ 101. (I) Ist eine schriftliche Ausfertigung an 
mehrere Personen gerichtet, die dieselbe ab
gabenrechtliche Leistung schulden, und haben 
diese der Abgabenbehörde keinen gemeinsamen 
Zustellungsbevollmächtigten bekanntgegeben, 
so gilt mit der Zustellung einer einzigen 
Ausfertigung an eine dieser Personen die Zu
stellung an alle als vollzogen, wenn auf diese 
Rechtsfolge in der Ausfertigung hingewiesen 
wird. 

(2) Ist eine schriftliche Ausfertigung an § 97. (1) Erledigungen werden dadurch wirksam, 
d mehrere Personen gerichtet, die zusammen zu daß sie demjenigen bekanntgegeben wer en, Z 11 

für den sie ihrem Inhalt nach bestimmt sind. veranlagen sind, so gilt mit der uste ung 
einer einzigen Ausfertigung an eine dieser Per-

Die Bekanntgabe erfolgt sonen die Zustellung an alle als vollzogen. 
a) bei schriftlichen Erledigungen, wenn nicht (3) Schriftliche Ausfertigungen, die in einem 

in besonderen Vorschriften die öffentliche, 
Feststellungsverfahren an eine Personenvereini-Bekanntmachung oder die Auflegung von li d 

11 gung ohne eigene Rechtspersön 'chkeit 0 er an Listen vorgesehen ist, durch Zuste ung d § 191 
eine Personengemeinschaft gerichtet sin ( 

(§§ 98 bis 107); Abs. 1 lit. a und c), sind einer nach § 81 ver-
b) bei mündlichen Erledigungen durch deren tretungsbefugten Person zuzustellen. Mit .der 

Verkündung. Zustellung einer einzigen Ausfertigung an dIese 
(2) Ist in einem Fall, in dem § 191, Abs. 3 oder Person gilt die Zustellung an alle Mitglieder der 

§ 194 Abs. 5 Anwendung findet, die Rechts- Personenvereinigung oder Personengemeinschaft 
nachfolge (Nachfolge im Besitz) nach Zustellung als vollzogen, wenn auf diese Rechtsfolge in, 
des Bescheides an den Rechtsvorgänger (V or- der Ausfertigung hingewiesen wird. 
gänger) eingetreten, gilt mit der Zustellung an (4) Ist eine im Inland wohnhafte Person zum 
den Rechtsvorgänger (Vorgänger) auch die Empfang von Schriftstücken einer Abgaben
Bekanntgabe des Bescheides an den Rechts- behörde bevollmächtigt, so haben Zustellungen 
nachfolger (Nachfolger) als vollzogen. an diese zu erfolgen. Dies gilt nicht für Vor-

G. Zustellungen. 

§ 98. Die schriftlichen Ausfertigungen werden 
durch Organe der Post, der Abgabenbehörden 
oder der Gemeinden zugestellt. 

§ 99. (1) Zustellungen können in der Wohnung, 
in der gewerblichen Betriebsstätte, im Geschäfts
raum oder am Arbeitsplatz der Person, der 
zugestellt werden soll (Empfänger), bei berufs
mäßigen' Parteienvertretern in deren Kanzlei, 
in allen Fällen auch am Ort der Amtshandlung 
erfolgen. Eine außerhalb dieser Räume vor
genommene Zustellung ist nur gültig, wenn die 

ladungen (§ 91), in denen angeordnet wird, 
daß der Vorgeladene persönlich zu erscheinen 
hat. 

§ 102. (1) Schriftstücke sind zu eigenen 
Handen zuzustellen, wenn sich an den Empfang 
des Schriftstückes Rechtsfolgen knüpfen oder 
wenn es die Abgabenbehörde aus sonstigen 
Gründen anordnet. 

(2) Der Empfang des Schriftstückes ist vom 
Empfänger auf einem Zustellschein zu be
stätigen. Der Zusteller hat den Vollzug der Zu
stellung auf dem Zustellschein zu beurkunden. 
Der Zustellschein ist an die Abgabenbehörde 
zurückzuleiten. 
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§ 103. (1) Kann eine Zustellung zu eigenen 
Handen nicht bewirkt werden, so ist, soweit 
nicht Abs. 3 Anwendung findet, der Empfänger 
durch eine schriftliche Anzeige aufzufordern, 
zur Annahme des Schriftstückes zu einer ihm 
gleichzeitig zu bestimmenden Zeit in dem be
treffenden Raum anwesend zu sein. Die Anzeige 
ist in der Wohnung oder in dem Geschäfts-, 
Gewerbe- oder Kanzleilokal zurückzulassen oder, 
falls diese Räumlichkeiten verschlossen sind, 
in den dort befindlichen Briefkasten einzu
werfen oder, wen~ dies nicht möglich ist, an 
der Eingangstür zu befestigen. Dies darf nur 
an einem Werktag geschehen, wenn die Zu
stellung in einem Geschäfts-, Gewerbe- oder 
Kanzleilokal vorzunehmen ist. Die Beschädi
gung oder das Abhandenkommen der Anzeige 
hat auf die Gültigkeit des Vorganges keinen 
Einfluß. 

(2 Entspricht der Empfänger dieser Auf
forderung nicht, so ist das zuzustellende Schrift
stück, wenn die Zustellung durch die Post zu 
vollziehen war, bei dem zuständigen Postamt, 
in allen anderen Fällen aber beim Gemeindeamt 
des Zustellungsortes zu hinterlegen. Diese Hinter
legung ist durch eine schriftliche Anzeige und 
nach Tunlichkeit auch durch mündliche Mit
teilung an die Nachbarn bekanntzumachen. Die 
vorschriftsmäßige Hinterlegung des zuzustellen
den Schriftstückes hat die Wirkung der Zu
stellung. Im übrigen finden die Bestimmungen 
des Abs. 1 Anwendung. 

(3) Wird ein berufsmäßiger Parteienvertreter, 
dem ein für seinen Vollmachtgeber bestimmtes 
Schriftstück zu eigenen Handen zuzl!stellen ist, 
in seiner Kanzlei nicht angetroffen, so kann die 
Zustellung an jeden daselbst anwesenden, dem 
Zusteller bekannten Angestellten des Parteien
vertreters erfolgen. 

. (4) Wenn der Empfänger seinen gewöhnlichen 
Aufenthaltsort nur vorübergehend verlassen hat 
und ihm das zuzustellende Schriftstück nicht 
nachgesendet werden kann, so ist es der Ab
gabenbehörde zurückzustellen. 

§ 104. (1) Wird die Annahme eines Schrift
stückes von einer Person, der gültig' zugestellt 
werden kann, verweigert, so ist das Schrift
stück am Zustellungsort zurückzulassen oder, 
falls dies nicht möglich ist, bei dem zuständigen 
Postamt oder Gemeindeamt zu hinterlegen. 
Die Zurücklassung oder Hinterlegung hat die 
Wirkung der Zustellung .. 

(2) , Wenn eine Partei während eines Ver
fahrens ihre Wohnung ändert, hat sie dies der 
Abgabenbehörde mitzuteilen. Die Unterlassung 

. dieser Mitteilung hat zur Folge, daß alle wei
teren Zustellungen am' bisherigen Wohnort 
nach den Vorschriften des § 103 Abs. 2, jedoch 
ohne die dort vorgesehene schriftliche Anzeige 

vorgenommen werden können, falls die neue 
Wohnung nicht ohne Schwierigkeit festgestellt 
werden kann. 

(3) Zustellungen an Personen, deren Woh
nung unbekannt ist, oder an eine Mehrheit von 
Personen, die der Abgabenbehörde nicht be
kannt sind können wenn kein Vertreter be
stellt ist, 'durch Öffentliche Bekanntmachung' 
bewirkt werden und gelten, sofern in ,den Ab~ 
gabenvorschriften nicht anderes bestimmt ist, 
als vollzogen, wenn seit dem Anschlag einer 
schriftlichen Anzeige an der Amtstafel der Ab
gabenbehörde zwei Wochen verstrichen sind. 
Der Abgabenbehörde bleibt es anheimgestellt, 
die öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher 
oder anderer Weise zu ergänzen. 

(4) Die Vornahme von Zustellungen an An
gehörige des Bundesheeres erfolgt nach den für 
das zivilgerichtliehe Verfahren geltenden Vor
schriften. 

(5) Zur Vornahme von Zustellungen an Per
sonen, welche die Exterritorialität genießen, 
oder an Personen, die sich in der Wohnung 
eines Exterritorialen' befinden, hat die Ab
gabenbehörde die Vermittlung des Bundes
ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 
in Anspruch zu nehmen. 

§ 105. Alle - einer Person zuz~stellenden 
Schriftstücke sind dieser unmittelbar bei der 
Abgabenbehörde gegen schriftliche Empfangs
bestätigung auszufolgen, wenn sie sich zur 
Empfangnahme des Schriftstückes einfindet, be
vor das Schriftstück der Post übergeben oder 
die sonst zum Vollzug der Zustellung nötige 
Einleitung getroffen ist. 

§ 106. (1) So";'eit Rechtshilfevereinbarungen 
bestehen oder Gegenseitigkeit gewährleistet ist, 
sind' Zustellungen 

a) von Schriftstücken inländischer Abgaben
behörden im Ausland durch Inanspruch
nahme der Rechtshilfe ausländischer Ab
gabenbehörden, 

b) von Schriftstücken ausländischer Abgaben
behörden im Inland nach den Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes 

zu vollziehen. 

(2) Zustellungen im Ausland, die nicht ge
mäß Abs. 1 lit. a bewirkt werden können, sind 

a) durch Vermittlung der österreichischen Ver
tretungsbehörden im Ausland. zu voll
ziehen oder 

b) mittels eingeschriebenen Briefes gegen Rück
schein zu bewirken. Ist in dem betreffenden 
Staat ein Rückschein bei eingeschriebenen 
Briefen nicht zulässig, so gilt die Zu
stellung als vollzogen, sobald nach dem 
-Tag der Aufgabe zur Post die doppelte 
Zeit des regelmäßigen Postenlaufes ver· 
strichen ist. 
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(3) Zur Vornahme von Zustellungen an öster
reichische Staatsangehörige, die sich in einem 
fremden Staat aufhalten und dort das Recht 
der Exterritorialität genießen, hat die Abgaben
behörde die. Vermittlung des Bundesministeriums 
für Auswärtige Angelegenheiten in Anspruch 
zu nehmen. 

§ 107. Unterlaufen bei der Zustellung Mängel, 
so gilt sie als in dem Zeitpunkt vollzogen, in 
dem das Schriftstück der Person, für die es be
stimmt ist (Empfänger), tatsächlich zugekommen 
ist. 

H. Fristen. 

§ 108. (1) Bei der Berechnung der Fristen, 
die nach Tagen bestimmt sind, wird der für den 
Beginn der Frist maßgebende Tag nicht mit
gerechnet. 

(2) Nach Wochen, Monaten oder Jahren be
stimmte Fristen enden mit dem Ablauf des
jenigen Tages der letzten Woche oder des letzten 
Monates, der durch seine Benennung oder Zahl 
dem für den Beginn der Frist maßgebenden Tag 
entspricht. Fehlt dieser Tag in dem letzten 
Monat, so endet die Frist mit Ablauf des letzten 
Tages dieses Monates. 

(3) Beginn und Lauf einer Frist werden durch 
Samstage, Sonntage oder Feiertage nicht be
hindert. Fällt das Ende einer Frist auf einen 
Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder auf 
einen Karfreitag, -'so ist der nächste Werktag als 
letzter Tag der Frist anzusehen. 

(4) Die Tage des Postenlaufes werden in die 
Frist nicht eingerechnet. 

§ 109. Wird der Lauf einer Frist durch eine 
behördliche Erledigung ausgelöst, so ist für 
den Beginn der Frist der Tag maßgebend, an 
dem die Erledigung bekanntgegeben worden 
ist (§ 97 Abs. 1). 

§ 110. (1) Gesetzlich festgesetzte Fristen 
können, wenn nicht ausdrücklich anderes be
stimmt ist, nicht geändert werden. 

(2) Von der Abgabenbehörde festgesetzte 
Fristen können verlängert werden. Die Ver
längerung kann nach Maßgabe der Abgaben
vorschriften von Bedingungen, insbesondere von 
einer Sicherheitsleistung (§ 222), abhängig ge
macht werden. 

(3) Gegen die Ablehnung eines Antrages auf 
Verlängerung einer Frist ist ein abgesondertes 
Rechtsmittel nicht zulässig. 

J. Zwangs- und Ordnungsstrafen. 

§ 111. (1) Die Abgabenbehörden sind be
rechtigt, die Befolgung ihrer auf Grund ge
setzlicher Befugnisse getroffenen Anordnungen 
zur Erbringung von Leistungen, die sich wegen 
ihrer besonderen, Beschaffenheit durch einen 
Dritten nicht· bewerkstelligen lassen, durch 
Verhängung einer, Zwangs strafe zu erzwingen. 

39 

(2) Bevor eine Zwangsstrafe festgesetzt wird, 
muß der Verpflichtete unter, Androhung der 
Zwangs strafe mit Setzung einer angemessenen 
Frist zur Erbringung der von ihm verlangten 
Leistung aufgefordert werden. Die Aufforderung 
und die Androhung müssen schriftlich erfolgen, 
außer wenn Gefahr im Verzug ist. 

(3) Die einzelne Zwangsstrafe darf den Be
trag von 5000 S nicht übersteigen. 

(4) Gegen Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes dürfen Zwangsstrafen nicht verhängt 
werden. 

(5) Gegen die Androhung einer Zwahgs~ 
strafe ist ein abgesondertes Recht~mittel nicht 
zulässig. 

§ 112. (1) Das Organ einer Abgabenbehörde, 
das eine Amtshandlung leitet,' hat für die Auf
rechterhaltung der Ordnung und für die Wah
rung des Anstandes zu sorgen. 

(2) Personen, die die Amtshandlung stören 
oder durch ungeziemendes Benehmen den An
stand verletzen, sind zu ermahnen; bleibt die 
Ermahnung erfolglos, so kann ihnen nach voraus
gegangener Androhung das Wort entzogen, 
ihre Entfernung verfügt und ihnen die Be
stellung eines Bevollmächtigten aufgetragen oder 
gegen sie eine Ordnungsstrafe bis 1000 S ver
hängt werden. 

(3) Die gleiche Ordnungsstrafe kann die Ab~ 
gabenbehörde gegen Personen verhängen, die 
sich in schriftlichen Eingaben einer beleidigenden 
Schreibweise bedienen. 

(4) Die Verhängung einer Ordnungsstrafe 
schließt die strafgerichtliche Verfolgung wegen 
derselben Handlung nicht aus. 

§ 113. Gegen öffentliche Qrgane, die in Aus
übung ihres Amtes als Vertreter einschreiten 
und gegen Bevollmächtigte, die zur berufs
mäßigen Parteienvertretung befugt sind, ist, 
wenn sie einem Disziplinarrecht unterstehen, 
keine Ordnungsstrafe zu verhängen, sondern die 
Anzeige an die Disziplinarbehörde zu erstatten. 

4. ABSCHNITT. 

Allgemeine Besti~mungen über die Er
hebung der Abgaben. 

.A. Grundsätzliche Anordnungen. 

§ 114. Die Abgabenbehörden haben' darauf 
zu achten, daß alle Abgabepflichtigen nach den 
Abgabenvorschriften erfaßt und gleichmäßig 
behandelt werden, sowie darüber zu wachen, 
daß Abgabeneinnahmen nicht zu Unrecht ver
kürzt werden. Sie haben alles, was für die Be
messung der Abgaben wichtig ist, 'sorgfältig 
zu erheben und die Nachrichten darüber zu 
sammeln, fortlaufend zu ergänzen und auszu
'tauschen. 

456 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 39 von 71

www.parlament.gv.at



40 

§ 115. (1) Die Abgabenbehörden haben die 
abgabepflichtigen . Fälle zu erforschen und von 
Amts wegen die tatsächlichen und rechtlichen 
Verhältnisse zu ermitteln, die für. die Abgabe
pflicht und die Erhebung der Abgaben wesent
lich sind. 

(2) Den Parteien ist Gelegenheit zur Geltend
machung ihrer Rechte und rechtlichen Inter
essen zu geben. 

(3) Die Abgabenbehörden haben Angaben 
der Abgabepflichtigen und amts bekannte Um
stände auch zugunsten der Abgabepflichtigen zu 
prüfen und zu würdigen. 

(4) Solange die Abgabenbehörde nicht ent
schieden hat~ hat sie auch die nach Ablauf einer 
Frist vorgebrachten Angaben über tatsächliche 
oder rechtliche Verhältnisse zu prüfen und zu 
würdigen. 

§ 116. (1) Sofern die Abgabenvorschriften 
nicht anderes bestimmen, sind die Abgaben
behörden berechtigt, im Ermittlungsverfahren 
auftauchende V orfragen, die als Hauptfragen 
von anderen Verwaltungsbehörden oder von 
den Gerichten zu entscheiden wären, nach der 
über die maßgebenden Verhältnisse gewonnenen 
eigenen Anschauung zu beurteilen (§§ 21 und 22) 
und diese Beurteilung ihrem Bescheid zugrunde 
zu legen. . 

(2) Entscheidungen der Gerichte, durch die 
privatrechtliehe Vorfragen als Hauptfragen ent
schieden wurden, sind von der Abgabenbehörde 
im Sinn des Abs. 1 zu beurteilen. Eine Bindung 
besteht nur insoweit, als in dem gerichtlichen Ver
fahren, in dem die Entscheidung ergangen ist, 
bei der Ermittlung des Sachverhaltes von Amts 
wegen vorzugehen war. 

B. Personenstands- und Betriebsaufnahme. 

§ 117. (1) Zur Erfassung von Personen und 
Unternehmen, die bundesrechtlich geregelten 
Abgaben unterliegen, hat mindestens alle drei 
Jahre eine Personenstands- und Betriebsaufnahme 
stattzufinden. 

(2) Die Durchführung der Personenstands
und Betriebsaufnahme obliegt den Gemeinde
behörden. Sie werden dabei als Hilfsstellen der 
Finanzämter tätig und haben in dieser Hinsicht 
die gleichen Befugnisse wie die Finanzämter. 

(3) Die Gemeindebehörden sind berechtigt, 
mit der Personenstands- und Betriebsaufnahme 
besondere Erhebungen zu verbinden, die ge
meindlichen Zwecken dienen. Für solche Er
hebungen gilt Abs. 2 zweiter Satz nicht. 

§ 118. (1) Die Liegenschaftseigentümer, die 
Nutzungsberechtigten und deren Vertreter haben 
bei der Durchführung der Personenstands- und 
Betriebsaufnahme Hilfe zu leisten. Sie haben 
insbesondere die Personen anzugeben, die auf 
dem Grundstück eine Wohnung, eine Betriebs
stätte oder sonstige Betriebsräume haben. 

(2) Die Haushaltsvorstände haben über sich 
und über die zu ihrem Haushalt gehörigen Per
sonen die in den amtlichen Vordrucken (Haus
haltslisten) verlangten Angaben über abgaben
rechtlich maßgebende Umstände (insbesondere 
über Namen, Familienstand, Wohnsitz, Erwerbs
tätigkeit oder Beschäftigung, Betriebsstätten) zu 
machen. Ferner ist in die Haushaltslisten eine 
Frage nach dem Religionsbekenntnis aufzunehmen. 
Über die in den Haushaltslisten gemachten An
gaben betreffend Namen, Familienstand,Religions
bekenntnis, Wohnsitz und Erwerbstätigkeit hat 
die Gemeindebehörde den gesetzlich anerkannten 
Religionsgesellschaften auf Verlangen Auskunft 
zu erteilen. 

(3) Wohnungsinhaber sind zur Bekanntgabe 
der Vor- und Zunamen der in der Wohnung 
wohnhaften Personen verpflichtet, die nicht zu 
ihrem Haushalt gehören. 

(4) Die Inhaber von Betriebsräumen haben 
über den Betrieb, der in diesen Räumen aus
geübt wird, insbesondere über Art und Umfang 
des Betriebes, die in den amtlichen Vordrucken 
verlangten Angaben zu machen. 

C. Obliegenheiten der Abgabepflichtigen. 

1. Offenlegungs- und Wahrheitspflicht. 

§ 119. (1) Die für den Bestand und Umfang einer 
Abgabepflicht oder für die Erlangung abgaben
rechtlicher Begünstigungen bedeutsamen Um
stände sind vom Abgabepflichtigen nach Maß
gabe der Abgabenvorschriften offenzulegen. Die 
Offenlegung muß vollständig und wahrheits
gemäß erfolgen. 

(2) Der Offenlegung dienen insbesondere die 
Abgabenerklärungen, Anmeldungen, Anzeigen, 
Abrechnungen und sonstige Anbringen des Ab
gabepflichtigen, welche die Grundlage für ab
gabenrechtliche Feststellungen, für die Festset
zung der Abgaben, für die Freistellung von diesen 
oder für Begünstigungen bilden oder die Be
rechnungsgrundlagen der nach einer Selbst
berechnung des Abgabepflichtigen zu entrich
tenden Abgaben bekanntgeben. 

2. Anzeigepflicht. 

§ 120. (1) pie Abgabepflichtigen haben ihrem zu
ständigen Finanzamt (§ 55 Abs. 2 oder § 58) alle 
Umstände anzuzeigen, die hinsichtlich einer 
Abgabe vom Einkommen, Vermögen, Ertrag 
oder Umsatz die persönliche Abgabepflicht 
begründen, ändern oder beendigen. Sie haben dem 
Finaru-:amt auch den Wegfall von V oraussetzun
gen für die Befreiung von einer Abgabe vom 
Einkommen, Vermögen oder Ertrag anzuzeigen. 

(2) Wer einen land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb, einen gewerblichen Betrieb (eine Be
triebs stätte) oder eine sonstige selbständige 
Erwerbstätigke1t begründet oder aufgibt, hat 
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dies dem für die Erhebung der Abgaben vom Holz zu erstrecken. Das Bundesministerium für 
Umsatz zuständigen Finanzamt (§ 61 Abs. 1) finanzen bestimmt durch Verordnung, welche 
anzuzeigen. besonderen Zusammenstellungen, Verzeichnisse 

§ 121. Die Anzeigen gemäß § 120 sind binnen und Register von buchführenden Land- und Forst
einem Monat, gerechnet vom Eintritt des an- wirten fü,r steuerliche Zwecke zu führen sind. 
meldungspflichtigen Ereignisses, zu erstatten. (3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 ist vom 

§ 122. (1) Wer Gegenstände herstellen oder Beginn des Kalenderjahres an zu erfüllen, das 
gewinnen will, an deren Herstellung, Gewin- auf die Zustellung des Feststellungs- oder Ab
nung, Wegbringung oder Verbrauch eine Abgabe- gabenbescheides folgt; auf diese Verpflichtung 
pflicht geknüpft ist, hat dies dem zuständigen ist im Bescheid hinzuweisen. Ergibt ein späterer 
Finanzamt vor Eröffnung des Betriebes anzu- Bescheid den Wegfall der Voraussetzungen für 
zeigen. diese Verpflichtung, so erlischt diese mit 

dem Ablauf des Kalender(Wirtschafts)jahres, 
(2) Wer Erzeugnisse oder Waren, für die eine in dem dieser Bescheid zugestellt wurde. 

Abgabenbegünstigung unter einer Bedingung 
(4) Werden eine oder mehrere Grenzen des gewährt worden ist, in einer Weise verwenden 

11 h Abs. 1 erstmalig, und zwar um nicht mehr als wi , die der Bedingung nicht entspricht, at dies 
vorher der Abgabenbehörde anzuzeigen. 15 v. H., überschritten, so wird die Verpflichtung 

nach Abs. 1 nur dann wirksam, wenn im nächst
§ 123. In Abgabenvorschriften enthaltene be- folgenden Feststellungs-oder Abgabenbescheid 

sondere Bestimmungen über die Anzeige von die betreffende Grenze abermals überschritten 
für die Abgabenerhebung maßgebenden Tat- wird; in diesem Fall sind die Bestimmungen 
sachen bleiben unberührt. des Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. 

3. Führung von Büchern und Aufzeichnungen. 

§ 124. Wer nach Handelsrecht oder anderen 
gesetzlichen Vorschriften zur Führung. und Auf
bewahrung von Büchern oder Aufzeichnungen 
verpflichtet ist, hat diese Verpflichtungen auch im 
Interesse der Abgabenerhebung zu erfüllen. 

§ 125. (1) Wenn sich eine Verpflichtung zur 
Buchführung nicht schon aus § 124 ergibt, sind 
Unternehmer und Unternehmen, die nach dem 
letzten Feststellungsbescheid (§ 190) oder Ab
gabenbescheid (§ 198) entweder 

a) einen Gesamtumsatz (einschließlich des 
steuerfreien Umsatzes, jedoch ausgenommen 
die Umsätze aus selbständiger Arbeit gemäß 
§ 18 des Einkommensteuergesetzes. 1953, 
BGBL Nr. 1/1954) von mehr als 1,000.000 S 
oder 

b) ein Betriebsvermögen im Sinn der §§ 57 
und 59 des Bewertungsgesetzes 1955, BGBL 
Nr. 148, mit einem Einheitswert von mehr 
als 250.000 S oder 

c) ein land- und forstwirtschaftliches Vermägen 
mit einem Einheitswert von mehr als 
500.000 S oder 

d) einen Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr 
als 50.000 S 

gehabt haben, verpflichtet, für Zwecke der Er
hebung der Abgaben vom Einkommen, Ertrag 
und Vermägen Bücher zu führen und auf Grund 
jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig Ab
schlüsse zu machen. 

(2) Bei Land- und Forstwirten, die gemäß 
Abs. 1 lit. a oder c zur Führung von Büchern 
verpflichtet sind oder ohne gesetzliche Ver
pflichtung Bücher führen, braucht sich die jähr
liche Bestandsaufnahme nicht auf das stehende 

§ 126. Die Abgabepflichtigen und die zur Ein
behaltung und Abfuhr von Abgaben verpflich~ 
teten Personen haben jene Aufzeichnungen zu 
führen, die nach Maßgabe der einzelnen Abgaben
vorschriften zur Erfassung der abgabepflichtigen 
Tatbestände dienen. 

§ 127. (1) Gewerbliche Unternehmer sind ver
pflichtet, für steuerliche Zwecke ein Warenein
gangs buch zu führen. 

(2) Von der Verpflichtung zur Führung eines 
Wareneingangsbuches (Abs. 1) sind gewerbliche 
Unternehmer befreit, 

a) die nach §§ 124 oder 125 zur Führung von 
Büchern verpflichtet sind und solche ord
nungsmäßig führen; 

b) die Bücher ohne gesetzliche Verpflichtung 
ordnungsmäßig führen und auf Grund jähr
licher Bestandsaufnahmen regelmäßig Ab
schlüsse machen; 

c) die durch eine gesetzliche Vorschrift zur 
Führung von dem Wareneingangsbuch im 
wesentlichen entsprechenden Aufzeich
nungen verpflichtet sind und solche ord
nungsmäßig führen. 

§ 128. (1) In das Wareneingangsbuch (§ 127) 
sind alle Waren (einschließlich der Rohstoffe, 
Halberzeugnisse, Hilfsstoffe und Zutaten) ein
zutragen, die der Unternehmer zur gewerblichen 
Weiterveräußerung, sei es in derselben Beschaffen
heit, sei es nach vorheriger Bearbeitung oder 
Verarbeitung, auf eigene oder auf fremde Rechnung 
erwirbt. Waren, die nach der Art des Betriebes 
üblicherweise zur gewerblichen Weiterveräuße
rungerworben werden, sind auch dann einzu
tragen, wenn sie für betriebsfremde Zwecke 
verwendet werden. 
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(2) Das Wareneingangsbuch muß für jeden 
Posten der im Abs. 1 bezeichneten Waren die 
folgenden Angaben enthalten: 

a) fortlaufende Nummer der Eintragung; 
b) Tag, an dem der gewerbliche Unternehmer 

den Warenposten erwirbt (das Eigentum, 
den Besitz oder die Verfügungs macht er
langt) ; 

c) Name (Firma) und Anschrift des Lieferanten; 
d) handelsübliche Bezeichnung des Waren-

postens; 
e) Preis des Warenpostens; 
f) Hinweis auf die Belegsammlung. 

(3) Die Eintragungen sind in richtiger zeitlicher 
Reihenfolge vorzunehmen; die Beträge sind 
monatlich und jährlich zusammenzurechnen. Die 
Eintragungen sind innerhalb einer Woche, ge
rechnet von dem Tag an, an dem die Ware 
erworben wurde, vorzunehmen. Eintragungs
pflichtige Angaben, die zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht bekannt sind, sind am Tag des Bekannt
werdens nachträglich einzutragen. Gleichzeitig 
mit der Eintragung ist auf dem Beleg, wenn ein 
solcher erteilt worden ist, die, fortlaufende 
Nummer, unter der die Ware im Wareneingangs
buch eingetragen ist, zu vermerken. 

(4) Das Finanzamt kann unter Abweichung von 
den Bestimmungen des § 127 und der Abs. 1 
bis 3 für einzelne Fälle Erleichterungen bewilli
gen, wenn die übrigen Bücher und 'Aufzeichnun
gen des gewerblichen Unternehmens die Gewähr 
für eine leichte Überprüfbarkeit des Warenein
ganges bieten. 

§ 129. (1) Gewerbliche Unternehmer, die an 
andere gewerbliche Unternehmer Waren zur 
gewerblichen Weiterveräußerung liefern (Groß
händler), sind verpflichtet, für steuerliche Zwecke 
spätestens ,bei Lieferung der Ware, wenn eine 
Sammelrechnung ausgestellt wird, spätestens 
bei deren Ausstellung, den Warenausgang auf
zuzeichnen (Abs. 2 und 3) und über jeden auf
zuzeichnenden Warenposten,einen Beleg (Abs. 4) 
zu erteilen. 

(2) Waren, die ein Großhändler an einen anderen 
gewerblichen Unternehmer zur gewerblichen 
Weiterveräußerung liefert, müssen - gleich
giltig, ob die Waren beim Erwerber unverändert 
bleiben, bearbeitet oder verarbeitet werden, ob 
der Erwerber Eigentümer wird oder nicht, oder 
'ob er die Waren auf eigene oder auf fremde Rech
nung erwirbt - dann als Warenausgänge ver
bucht werden, wenn die Lieferung erfolgt: 

a) auf Rechnung (auf Ziel, Kredit, Abrechnung 
oder Gegenrechnung), durch Tausch oder 
unentgeltlich oder 

b) gegen Barzahlung, wenn der Großhändler 
1. dem Erwerber einen Preis nachlaß gewährt 

oder einen Preis festsetzt, der niedriger ist 
als der Preis für Letztverbraucher, oder 

2. die Ware dem Erwerber in dessen Be
trieb überbringt oder übersendet. Der 
Überbringung oder Übersendung in den 
Betrieb des Erwerbers ist gleichzuhalten, 
wenn der Großhändler die Ware aus 
seinem Betrieb hinausbringt oder hinaus
sendet und der Erwerber die Ware außer
halb seiner Betriebsstätte vom Groß
händler erwirbt. 

(3) Bei der Verbuchung des Warenausganges 
sind für jeden Posten der im Abs. 2 bezeichneten 
Waren die folgend_en Angaben zu machen: 

a) Tag, an dem der Großhändler den Waren
posten an den Erwerber liefert; 

b) Name (Firma) und Anschrift des Erwerbers; 
c) handelsübliche Bezeichnung des Waren

postens; 
d) Preis des Warenpostens. 

(4) Der Großhändler hat über jeden Waren
posten, der als Warenausgang zu verbuchen ist, 
dem Erwerber einen Beleg zu erteilen. Der 
Beleg muß die im Abs. 3 bezeichneten Angaben, 
den Namen (die Firma) und die Anschrift des 
Großhändlers enthalten. 

(5) Das Finanzamt kann unter Abweichung von 
den Abs. 1 bis 4 für einzelne Fälle insoweit 
Erleichterungen bewilligen, als dadurch die 
leichte Überprüfung des Warenausganges nicht 
ausgeschlossen wird. 

§ 130. Sonstige Buchführungs- und Aufzeich
nungspflichten werden durch die Bestimmungen 
der §§ 127 bis 129 nicht berührt. . _ 

§ 131. (1) Bücher, die gemäß den §§ 124 oder125 
zu führen sind oder ohne gesetzliche Verpflichtung 
geführt werden, und Aufzeichnungen der in den 
§§ 126 bis, 130 bezeichneten Art sind im Inland 
zu führen. Für sie gelten insbesondere folgende 
Vorschriften: 

1. Sie sollen in einer lebenden Sprache und 
mit den Schriftzeichen einer' solchen geführt 
werden. Soweit die Bücher und die Auf
zeichnungen nicht in deutscher Sprache 
geführt werden, hat der Abgabepflichtige 
auf Verlangen der Abgabenbehörde eine 
beglaubigte Übersetzung der vorgelegten 
Kontoauszüge, Bilanzabschriften oder Be
lege beizubringen. Soweit es für die Durch
führung einer abgabenbehördlichen Prüfung 
(§§ 147 bis 153) erforderlich ist, hat der 
Abgabepflichtige auf seine Kosten für die 
Übersetzung der eingesehenen Bücher und 
Aufzeichnungen Sorge zu tragen; hiebei 
genügt die Beistellung eines geeigneten 
Dolmetschers. 

2. Die Eintragungen sollen der Zeitfolge nach 
geordnet, vollständig, richtig und zeit
gerecht vorgenommen werden. Kassen
einnahmen und -ausgaben sollen mindestens 
täglich aufgezeichnet werden. 
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3. Die Bezeichnung der Konten und der 
Bücher soll erkennen lassen, welche Ge
schäftsvorgänge auf diesen Konten (in 
diesen Büchern) verzeichnet werden. Kon
ten, die den Verkehr mit Geschäftsfreunden 
verzeichnen, sollen die Namen und An
schriften der Geschäftsfreunde ausweisen. 

4. Soweit Bücher oder Aufzeichnungen ge
bunden geführt werden, spllen sie. nach 
Maßgabe der Eintragung Blatt für Blatt 
oder Seite für Seite mit fortlaufenden 
Zahlen versehen sein. Werden Bücher oder 
Aufzeichnungen auf losen Blättern geführt, 
so sollen diese in einem laufend geführten 
Verzeichnis (Kontenregister)' festgehalten 
werden. 

5. Die zu den Büchern und Aufzeichnungen 
gehörigen Belege sollen derart geordnet auf
bewahrt werden, daß die Überprüfung der 
Eintragungen jederzeit möglich ist. 

6. Die Eintragungen sollen !licht mit leicht 
entfernbaren Schreibmitteln erfolgen. An 
Stellen, die der Regel nach zu beschreiben 
sind, sollen keine leeren Zwischenräume 
gelassen werden. Der ursprüngliche Inhalt 
einer Eintragung. soll nicht mittels Durch
streichens oder auf andere Weise unleserlich 
gemacht werden. Es soll nicht radiert und 
es sollen auch solche Veränderungen nicht 
vorgenommen werden, deren Beschaffenheit 
ungewiß läßt, ob sie bei der ursprünglichen 
Eintragung oder erst später vorgenommen 
worden sind. 

(2) Werden die Geschäftsvorfälle maschinell 
festgehalten, gelten die Bestimmungen des Abs. 1 
sinngemäß mit der Maßgabe, daß durch gegen
seitige Verweisungen oder Buchungszeichen der 
Zusammenhang zwischen den einzelnen Buchun
gen sowie der Zusammenhang zwischen den 
Buchungen und den Belegen klar nachgewiesen 
werden sollen; durch entsprechende Einrichtungen 
soll der Nachweis der vollständigen und richtigen 
Erfassung aller. Geschäftsvorfälle leicht und sicher 
geführt werden ~önnen. 

§ 132. Bücher und Aufzeichnungen sowie die 
zu den Büchern und Aufzeichnungen gehörigen 
Belege und, soweit sie für die Abgabenerhebung 
von Bedeutung sind, auch die Geschäftspapiere 
und die sonstigen Unterlagen sollen durch 
sieben Jahre, Aufzeichnungen über die Ein
behaltung und Abfuhr von Abgaben durch fünf 
Jahre aufbewahrt werden. Die Frist läuft vom 
Schluß des Kalenderjahres, für das die letzte 
Eintragung in die Bücher (Aufzeichnungen) 
vorgenommen worden ist. 

4. Abgabenerklärungen. 

§ 133. (1) Die Abgabenvorschriften bestimmen, 
wer zur Einreichung einer Abgabenerklärung 
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verpflichtet ist. Zur Einreichung ist ferner 
verpflichtet, wer hiezu von der Abgabenbehörde 
aufgefordert wird. Die Aufforderung kann auch 
durch Zusendung von Vordrucken der Abgaben
erklärungen erfolgen. 

(2) Sind. amtliche Vordrucke für Abgaben
erklärungen aufgelegt, so sind die Abgaben
erklärungen unter Verwendung dieser Vordrucke 
abzugeben. 

§ 134. (1) Die Abgabenerklärungen für die Ein
kommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Gewer
besteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Ge
werbekapital und die Umsatzsteuer sind bis zum 
Ende des Monates März jedes Jahres einzureichen. 
Diese Frist sowie die Frist zur Einreichung der 
Abgabenerklärung für die Beförderungssteuer 
können vom Bundesministerium für Finanzen 
allgemein erstreckt werden. 

(2) Die. Abgabenbehörde kann im Einzel
fall auf begründeten Antrag die in Abgaben
vorschriften bestimmte Frist zur Einreichung einer 
Abgabenerklärung verlängern. Wird einem Antrag 
auf Verlängerung der Frist zur Einreichung der 
Abgabenerklärung nicht stattgegeben, so ist für 
die Einreichung der Abgabenerklärung eine 
Nachfrist von mindestens einer Woche zu 
setzen. 

§ 135. (1) Abgabepflichtigen, die die Frist zur 
Einreichung einer Abgabenerklärung nicht wah
ren, kann die Abgabenbehörde einen Zuschlag 
bis zu 10 Prozent der festgesetzten Abgabe 
(Verspätungszuschlag) auferlegen, wen,n die Ver
spätung nicht entschuldbar ist. 

(2) Die Anforderung eines Säumniszuschlages .' 
(§§ 217 ff.) schließt die Festsetzung eines Ver
spätungszuschlages nicht aus. 

§ 136. Wenn in Abgabenerklärungen Wert
angaben zu machen sind und der angegebene 
Wert. vom Regelfall (Nennwert, Kurswert, An
schaffungs- oder Herstellungskosten) abweicht, 
hat der Abgabepflichtige die Tatsachen anzu
führen, die für den in der Abgabenerklärung 
ausgewiesenen Wert maßgebend waren. 

§ 137. Abgabepflichtige, die gemäß §§ 124 
oder 125 zur Führung von Büchern verpflichtet 
sind oder Bücher ohne gesetzliche Verpflichtung 
führen, haben, sofern die Abgabenvorschriften 
nicht anderes bestimmen, auf Verlangen eine 
Abschrift ihrer Vermögensübersicht (Bilanz) ein
zureichen. Wurde eine Gewinn- und Verlust
rechnung erstellt, so ist auch diese auf Verlangen 
beizufügen; das gleiche gilt für Jahresberichte 
(Geschäftsberichte) oder Treuhandberichte (Wirt 
schaftsprüfungs berichte). 

§ 138. (1) Auf Verlangen der Abgabenbehörde 
haben die Abgabepflichtigen und die diesen im 
§ 140 gleichgestellten Personen in Erfüllung ihrer _ 
Offenlegungspflicht (§ 119) zur Beseitigung von 
Zweifeln den Inhalt ihrer Anbringen zu er-
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läutern und zu ergänzen sowie dessen Richtigkeit 
zu beweisen. Kann ihnen ein Beweis nach den 
Umständen nicht zugemutet werden, so genügt 
die Glaubhaftmachung. 

(2) Bücher, Aufzeichnungen, Geschäftspapiere, 
Schriften und Urkunden sind auf Verlangen zur 
Einsicht und Prüfung vorzulegen, soweit sie für 
den Inhalt der Anbringen von- Bedeutung sind. 

§ 139 . .wenn ein AbgabepflichtigeJ; nachträg
lich, aber vor dem Ablauf der Verjährungsfrist 
(§§ 207 bis 209) erkennt, daß er in einer Abgaben
erklärung oder in einem sonstigen Anbringen 
der ihm gemärt § 119 obliegenden Pflicht nicht 
oder nicht voll entsprochen hat und daß dies zu 
einer Verkürzung von Abgaben geführt hat oder 
führen kann, so ist er verpflichtet, hierüber unver
züglich d~r zuständigen Abgabenbehörde Anzeige 
zu erstatten. 

§ 140. Die Bestimmungen der §§ 119 und 139 
gelten auch für Personen, die zur Einbehaltung 
und Abfuhr von Abgaben oder zur Zahlung gegen 
Verrechnung mit der Abgabenbehörde ver
pflichtet sind. 

5. Hilfeleistung bei Amtshandlungen. 

§ 141. (1) Die Abgabepflichtigen haben den 
Organen der Abgabenbehörde die Vornahme der 
zur Durchführung der Abgabengesetze not
wendigen Amtshandlungen zu ermöglichen. Sie 
haben zu. dulden, daß Organe der Abgaben
behörde zu diesem Zweck ihre Grundstücke, 
Geschäfts- und Betriebsräume innerhalb der 
üblichen Geschäfts- oder Arbeitszeit betreten, 
haben diesen Organen die erforderlichen Aus
künfte zu erteilen und einen zur Durchführung 
der Amtshandlungen geeigneten Raum sowie die 
notwendigen Hilfsmittel unentgeltlich beizu
stellen. 

(2) Die im Abs. 1 geregelten Verpflichtungen 
treffen auch Personen, denen nach den Abgaben
vorschriften als Haftungspflichtigen die Ent
richtung oder Einbehaltung von -Abgaben ob
liegt, sowie Personen, die zur Zahlung gegen 
Verrechnung mit der Abgabenbehörde ver
pflichtet sind. 

§ 142. (1) Inhaber von Betrieben, die nach den 
Verbrauchsteuervorschriften der amtlichen Auf
sicht unterliegen, haben die dem Überwachungs
zweck dienenden Einrichtungen unentgeltlich 
beizustellen. 

(2) Die im Abs. 1 bezeichneten Personen haben 
zu gestatten, daß verbrauchsteuerpflichtige Gegen
stände oder Stoffe, die zu deren Herstellung 
bestimmt sind, sowie Waren,die verbrauchsteuer
pflichtige Gegenstände enthalten oder enthalten 
können, als Proben unentgeltlich entnommen 
werden. 

D. Befugnisse der Abgabenbehörden. 

1. Allgemeine Aufsichtsrnaßnahmen. 

§ 143. (1) Zur Erfüllung der im § 114 bezeichne
ten Aufgaben ist die Abgabenbehörde berechtigt" 
Auskunft über alle für die Erhebung von Ab
gaben maßgebenden Tatsachen zu verlangen. 
Die Auskunftspflicht trifft jedermann, auch wenn 
es sich nicht um seine persönliche Abgabepflicht 
handelt. 

(2) Die Auskunft ist wahrheitsgemäß nach 
bestem Wissen und Gewissen zu erteilen. Die
Verpflichtung zur Auskunftserteilung schließt 
die Verbindlichkeit in sich; Urkunden und 
andere schriftliche Unterlagen, die für die Fest
stellung von Abgabenansprüchen von Bedeutung
sind, vorzulegen oder die Einsichtnahme in 
diese zu gestatten. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 170 bis 173 finden 
auf Auskunftspersonen (Abs. 1) sinngemäß 
Anwendung. 

§ 144. (1) Für Zwecke der Abgabenerhebung 
kann die Abgabenbehörde bei Personen, die 
nach abgabenrechtlichen Vorschriften Bücher 
oder Aufzeichnungen zu führen haben, Nach
schau halten. Nachschau kann auch bei einer 
anderen Person gehalten werden, wenn Grund zur 
Annahme besteht, daß gegen diese Person ein 
Abgabenanspruch gegeben ist, der auf andere 
Weise nicht festgestellt werden kann. 

(2) In Ausübung der Nachschau (Abs. 1) 
dürfen Organe der Abgabenbehörde Gebäude, 
Grundstücke und Betriebe betreten und besichti
gen, die Vorlage der nach den Abgabenvor
schriften zu führenden Bücher und Aufzeichnun
gen sowie sonstiger für die Abgabenerhebung 
maßgeblicher Unterlagen verlangen und in diese 
Einsicht nehmen. 

§ 145. (1) Für Zwecke der Erhebung der 
Verbrauchsteuern, der Zölle und sonstigen Ein
gangsabgaben unterliegen Gebäude, _ Grund
stücke, Betriebe, Transportmittel und Transport
behältnisse auch dann der Nachschau, wenn die 
Vermutung besteht, daß sich' dort verbrauch
steuer- oder eingangsabgabepflichtige, aber diesen 
Abgaben nicht unterzogene Gegenstände oder 
daraus hergestellte Waren befinden. 

(2) Eine Nachschau ist ferner in allen Fällen 
zulässig, in denen durch die Verbrauchsteuer
vorschriften Gegenstände unter amtliche Aufsicht 
gestellt sind. 

§ 146. Die mit der' Vornahme einer Nachschau 
beauftragten Organe haben sich zu Beginn der 
Amtshandlung unaufgefordert über ihre Person 
und darüber auszuweisen, daß sie zur Vornahme 
einer Nachschau berechtigt sind. Über das 
Ergebnis dieser Nachschau ist, soweit erforder
lich, eine Niederschrift aufzunehmen. Eine Ab
schrift _ hievon ist der Partei auszufolgen. 
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2. Abgabenbehördliche Prüfungen. 

§ 147. (1) Bei Abgabepflichtigen, die gemäß 
§§ 124 oder 125 zur Führung von Büchern ver
pflichtet sind oder die ohne gesetzliche Ver
pflichtung Bücher führen, kann die Abgaben
behörde jederzeit prüfen,. ob die Bücher fort
laufend, vollständig sowie formell und sachlich 
richtig geführt werden; sie kann ferner ~lle 
Umstände Jeststellen, die für die Erhebung von 
Abgaben von Bedeutung sind (Buch- und 
Betriebsprüfung). 

(2) Großbetriebe sind mindestens alle drei 
Jahre einmal einer Buch- und Betriebsprüfung 
zu. unterziehen. Die Prüfung hat in zeitlicher 
Hinsicht jeweils an den zuletzt geprüften Zeit
raum anzuschließen. Als Großbetriebe gelten 
Betriebe, bei denen der Gesamtumsatz oder der 
'Einheitswert oder der Gewinn aus Gewerbe
betrieb das Sechsfache der im § 125 Abs. 1 
bezeichneten Beträge übersteigt. 

(3) Auf Prüfungen, die nur den Zweck ver
folgen, die Zahlungsfähigkeit eines Abgabe
pflichtigen und deren voraussichtliche Ent
wicklung festzustellen, finden Abs. 2 sowie die 
Bestimmungen des § 148 Abs. 3 und die §§ 149 
und 150 keine Anwendung. 

§ 148. (1) Die von der Abgabenbehörde mit 
der Vornahme von Buch- und Betriebsprüfungen 
beauftragten Organe haben sich zu Beginn der 
Amtshandlung unaufgefordert über ihre Person 
auszuweisen und den Auftrag der Abgaben
behörde auf Vornahme der Prüfung (prüfungs
auftrag) vorzuweisen. 

(2) Der Prüfungsauftrag hat den Gegenstand 
der vorzunehmenden Prüfung zu umschreiben. 
Soweit es sich nicht um eine unter § 147 Abs. 3 
fallende Prüfung handelt, hat der Prüfungs
auftrag die den Gegenstand der Prüfung bildenden 
Abgabenarten und Zeiträume zu bezeichnen. 

(3) Für einen Zeitraum, für den eine Buch- und 
Betriebsprüfung bereits vorgenommen worden 
ist, darf ein neuerlicher Prüfungs auf trag ohne 
Zustimmung des Abgabepflichtigen nur erteilt 
werden 

a) zur Prüfung von Abgabenarten, die in 
. einem früheren Prüfungsauftrag nicht ent
halten waren; 

b) zur Prüfung, ob die Voraussetzungen für 
eine Wiederaufnahme des Verfahrens (§ 303) 
gegeben sind; 

c) im Rechtsmittelverfahren durch die Rechts
mittelbehörde, jedoch nur zur Prüfung der 
Begründung des Rechtsmittels (§ 250 Abs. 1 
lit. c) oder neuer Tatsachen und Beweise 
(§ 280). 
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(5) Buch- und Betriebsprüfungen sind' dem 
Abgabepflichtigen oder seinem Bevollmächtigten 
tunliehst eine Woche vorher anzukündigen, 
sofern hiedurch der Prüfungszweck nicht vereitelt 
wird. 

§ 149. (1) Nach Beendigung der Bucl:j- und 
Betriebsprüfung ist über deren Ergebnis eine 
Besprechung abzuhalten (Schlußbesprechung). 
Zu dieser sind der Abgabepflichtige und, wenn 
bei der Abgabenbehörde ein bevollmächtigter 
Vertreter ausgewiesen ist, auch dieser unter 
Setzung einer angemesSenen Frist vorzuladen. 
Über die Schlußbesprechung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. 

(2) Die Schlußbesprechung kann entfallen, wenn 
sich nach dem Prüfungsergebnis keine Änderung 
der ergangenen Bescheide ergibt oder wenn der 
Abgabepflichtige oder sein Vertreter in einer 
eigenhändig unterfertigten Erklärung auf die 
Schlußbesprechung verzichtet oder wenn trotz 
Vorladung weder der Abgabepflichtige noch 
dessen Vertreter zur Schlußbesprechung er
scheint. 

§ 150. Über das Ergebnis der Buch- und Be
triebsprüfung ist ein schriftlicher Bericht zu 
erstatten. Die Abgabenbehörde hat dem Abgabe
pflichtigen . eine Abschrift des Prüfungs berichtes 
zu übermitteln. 

§ 151. (1) Die Abgabenbehörde kann ferner bei 
jedem, der zur Führung von Aufzeichnungen 
(§§ 126 bis 130) oder zu Zahlungen gegen Ver
rechnung mit der Abgabenbehörde verpflichtet 
ist, jederzeit die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Aufzeichnungen oder der Zahlungen prüfen. 

(2) Für Prüfungen nach Abs.l gilt § 148 
sinngemäß. 

(3) Das Prüfungsergebnis ist, soweit nicht der 
Umfang der Prüfung die Abfassung eines. Be
richtes erforderlich macht, in einer Niederschrift 
festzuhalten. Eine Abschrift des Berichtes oder 
der Niederschrift ist demjenigen auszufolgen, 
bei dem die Prüfung vorgenommen wurde. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 gelten 
nicht für Prüfungen d~r nach den Verbrauch
steuervorschriften zu führenden Aufzeichnungen. 

§ 152. (1) Gegenstand einer besonderen ab
.gabenbehördlichen Prüfung können auch die 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von 
Umsatzsteuervergütungen sein. Diese Prüfung 
kann auch in Verbindung mit einer Buch- und 
Betriebsprüfung (§§ 147 bis 150) oder mit einer 
Prüfung von Aufzeichnungen (§ 151) vorge
nommen werden. 

(4) Gegen den Prüfungsauftrag ist ein abge- (2) Für Prüfungen nach Abs. 1 gelten die 
sonciertes Rechtsmittel nicht zulässig. §§ 148 und 151 Abs. 3 sinngemäß. 
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§ 153. In Abgabenvorschriften geregelte 
Befugnisse zu besonderen Prüfungsmaßnahmen 
bleiben unberührt. 

3. Besondere Überwachungsmaßnahmen. 

§ 154. In den im § 122 Abs. 1 bezeichneten 
Betrieben können verbrauchsteuerpflichtige Ge
genstände und deren Umschließungen sowie 
Geräte, die zur Herstellung verbrauchsteuer
pflichtiger Gegenstände dienen, vom Finanzamt 
für die Dauer einer in Ausübung der amtlichen 
Aufsicht vorgenommenen Amtshandlung unter 
Verschluß gelegt werden. Hiedurch dürfen 
notwendige Maßnahmen zur Sicherung der 
Gegenstände vor Verderb nicht behindert wer
den. 

§ 155. (1) Die im § 122Abs. 1 bezeichneten 
-Betriebe können vom Finanzamt besonderen 
Überwachungsmaßnahmen unterworfen werden, 

a) wenn Tatsachen vorliegen, die die ver
brauchsteuerrechtliche Unzuverlässigkeit des 
Inhabers des Betriebes oder des verantwort-
lichen Betriebsleiters dartun, oder ' 

b) wenn im Betrieb ein Verstoß gegen 
die Verbrauchsteuervorschriften begangen 
wurde, der strafrechtlich als Finanzvergehen 
(mit Ausnahme einer Finanzordnungswidrig:
keit) festgestellt worden ist. 

• (2) Die besonderen Überwachungsmaßnahmen 
(Abs. 1) können darin bestehen, daß der Betrieb 
oder ein Teil des Betriebes unter ständige Über
wachung gestellt oder angeordnet wird, daß 
Wegbringungen verbrauchsteuerpflichtiger Ge
genstände erst nach vorheriger Anmeldung bei 
der zuständigen Abgabenbehörde oder nach 
abgabenbehördlicher Behandlung oder nach 
Sicherheitsleistung für die entfallenden Ab
gaben erfolgen dürfen. 

(3) Die Anordnung besonderer Überwachungs
maßnahmen ist aufzuheben, sobald die Um
stände weggefallen sind, die für die Anordnung 
maßgebend waren, in den Fällen des Abs. 1 lit.b, 
sobald ausreichende Gewähr gegeben ist, daß 
Zuwiderhandlungen gegen die Verbrauchsteuer
vorschriften nicht mehr vorkommen. 

§ 156. (1) Das Finanzamt kann verbrauch
steuerpflichtige Gegenstände, deren Herkunft 
oder Erwerb ungeklärt ist,· samt ihren Um
schließungen in amtliche Verwahrung nehmen. 
Befinden sich diese Gegenstände in der Ge
wahrsame einer Person, so ist die Übernahme 
in amtliche Verwahrung durch einen dieser 
Person zuzustellenden Bescheid anzuordnen. 

(2) Würde die amtliche Verwahrung unver
hältnismäßige Kosten verursachen, ist 
demjenigen, der die im Abs. 1 bezeichneten 
Gegenstände in seiner Gewahrsame hat, ein 
Bescheid zuzustellen, durch. den das Verbot 
erlassen wird, über diese Gegenstände zu ver
fügen. 

(3) Die gemäß Abs. 1 und 2 angeordneten Maß
nahmen sind aufzuheben, wenn die Entrichtung 
der Verbrauchsteuern nachgewiesen oder nicht 
binnen zwei Wochen die Beschlagnahme· der 
Gegenstände angeordnet wird. 

(4) Gegen die nach Abs. 1 oder 2 erlassenen 
Bescheide ist ein abgesondertes Rechtsmittel 
nicht zulässig. 

§ 157. In Abgabenvorschriften enthaltene 
Bestimmungen über besondere Überwachungs
maßnahmen bleiben unberührt. 

E. Beistandspflicht. 

§ 158. (1) Die Abgabenbehörden sind für 
Zwecke der Abgabenerhebung berechtigt, mit 
allen Dienststellen der Körperschaften des öffent
lichen Rechtes (soweit sie nicht als gesetzliche 
Berufsvertretungen tätig sind) und mit der Oester
reichischen Nationalbank (in ihrer Eigenschaft als 
Überwachungsstelle für die Devisenbewirtschaf
tung) unmittelbares Einvernehmen durch Ersuch
schreiben zu pflegen. Derartigen Ersuchschrei
ben ist mit möglichster Beschleunigung zu ent
sprechen oder es sind· die entgegenstehenden 
Hindernisse sogleich bekanntzugeben ; erforder
lichenfalls ist Akteneinsicht zu gewähren. 

(2) Die Beantwortung von Ersuchschreiben 
gemäß Abs. 1 darf mit dem Hinweis auf gesetz
liche Verpflichtungen zur Verschwiegenheit nur 
dann abgelehnt werden, wenn diese Verpflich
tungen Abgabenbehörden gegenüber ausdrück
lich auferlegt sind. 

(3) Die Dienststellen der Gebietskörperschaften 
sind ferner verpflichtet, den Abgabenbehörden 
jede zur Durchführung der Abgabenerhebung 
dienliche Hilfe zu leisten. Insbesondere haben 
die Gerichte Abschriften von abgal?enrechtlich 
bedeutsamen Urteilen, Beschlüssen oder sonstigen 
Aktenstücken nach näherer Anordnung des 
Bundesministeriums für Justiz, die im Ein
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen zu treffen ist, den zuständigen Abgaben
behörden zu übermitteln. 

(4) Die Vorschriften zum Schutz des Brief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnisse's bleiben un-
berührt. . -

§ 159. § 158 Abs. 1 gilt auch für Ersuch
schreiben an Notare, soweit sich das Ersuchen 
auf die Tätigkeit der Notare im Rahmen ihres 
gesetzlichen Wirkungskreises als Gerichtskom
missäre oder auf Notariatsakte mit Ausnahme 
der noch nicht kundgemachten letztwilligen 
Anordnungen bezieht. Die Beantwortung solcher 
Ersuchschreiben darf nicht mit dem _Hinweis 
auf gesetzliche Verpflichtungen zur Verschwie
genheit abgelehnt werden. 

§ 160. (1) Eintragungen in das Grundbuch, 
deneQ. Rechtsvorgänge über den Erwerb von 
Grundstücken zugrunde liegen, mit Ausnahme 
von Eintragungen gemäß § 13 sowie § 18 Abs. 1 
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und 3 des Liegenschaftsteilungsgesetzes, dürfen 
erst dann vorgenommen werden, wenn eine Be
scheinigung des Finanzamtes vorliegt, daß der 
Eintragung hinsichtlich der Grunderwerbsteuer 
und der Erbschafts- und Schenkungssteuer Be
denken nicht entgegenstehen. In der Bescheini
gung ist der Einheitswert des Grundstückes an
zugeben, wenn er dem Finanzamt bekannt ist. 

(2) Eintragungen in das Handels- oder Ge
nossenschaftsregister, denen kapitalverkehr
steuerpflichtige Vorgänge zugrunde liegen, dür
fen erst dann vorgenommen werden, wenn 
eine Bescheinigung des Finanzamtes vorgelegt 
wird, daß der Eintragung hinsichtlich der 
Kapitalverkehrsteuern Bedenken nicht entgegen
stehen. 

(3) Löschungen von Aktiengesellschaften, Ge
sellschaften mit beschränkter Haftung und Er
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften dürfen 
im Handels- oder Genossenschaftsregister erst 
dann vorgenommen werden, wenn eine Be
scheinigung des für die Erhebung der Abgaben 
vom Einkommen und Vermögen juristischer 
Personen zuständigen Finanzamtes (§ 58) vor
liegt, daß der Löschung steuerliche Bedenken 
nicht entgegenstehen. 

(4) Das Finanzamt hat die Bescheinigung gemäß 
Abs. 1 bis 3 zu erteilen, wenn die maßgebenden 
Abgaben entrichtet worden sind, wenn Sicherheit 
geleistet. oder wenn Abgabenfreiheit gegeben ist. 
Es kann die Bescheinigung auch in anderen Fällen 
erteilen, wenn die Abgabenforderung nicht ge
fährdet ist. 

5. ABSCHNITT. 

Ermittlung der Grundlagen für die Abgaben
erhebung und Festsetzung der Abgaben. 

A. Ermittlungsverfahren. 

1. Prüfung der Abgabenerklärungen. 

§ 161. (1) Die Abgabenbehörde hat die Ab
'gabenerklärungen zu prüfen (§ 115). Soweit 
nötig, hat sie, tunlichst durch schriftliche Auf
forderung, zu veranlassen, daß die Abgabe
pflichtigen unvollständige Angaben ergänzen 
und Zweifel beseitigen (Ergänzungsauftrag). 

(2) Wenn die Abgabenbehörde Bedenken 
gegen die Richtigkeit der Abgabenerklärung 
hegt, hat sie die Ermittlungen vorzunehmen, 
die sie zur Erforschung des Sachverhaltes für 
nötig hält. Sie kann den Abgabepflichtigen 
unter Bekanntgabe der Bedenken zur Auf
klärung bestimmter Angaben auffordern (Be
denkenvorhalt). Erforderliche Beweise sind auf
zunehmen. 

(3) Wenn von der .i\bgabenerklärung abge
wichen werden soll, sind dem Abgabepflichtigen 
die Punkte, in denen eine wesentliche Ab
weichung zu seinen Ungunsten in Frage kommt, 
zur vorherigen Äußerung mitzuteilen. 
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§ 162. (1) Wenn der Abgabepflichtige be
antragt, daß Schulden, andere Lasten oder Auf~ 
wendungen abgesetzt werden, so kann die 
Abgabenbehörde verlangen, daß der Abgabe
pflichtige die Gläubiger oder die Empfänger 
der abgesetzten Beträge genau bezeichnet. 

(2) Soweit der Abgabepflichtige die von der 
Abgabenbehörde gemäß Abs. 1 verlangten An
gaben verweigert, sind die beantragten Ab
setzungen nicht anzuerkennen. 

§ 163. Bücher und Aufzeichnungen, die den 
Vorschriften des § 131 entsprechen, haben die 
Vermutung ordnungsmäßiger Führung für sich 
und sind der Erhebung der Abgaben zugrunde 
zu legen, wenn nicht ein begründeter Anlaß 
gegeben ist, ihre sachliche Richtigkeit in Zweifel 
zu ziehen. 

§ 164. (1) Die Abgabenbehör~e soll die Vor
lage von Büchern, Aufzeichnungen und Ge
schäftspapieren vom Abgabepflichtigen erst ver
langen, wenn dessen- Auskunft nicht genügt 
oder Bedenken gegen ihre Richtigkeit bestehen. 
Unter den gleichen Voraussetzungen oder, bei 
Gefahr im Verzug hat der Abgabepflichtige auf' 
Verlangen Wertsachen vorzulegen und Ein
sicht in verschlossene Behältnisse zu gewähren 
oder zu verschaffen. 

(2) Bücher, Aufzeichnungen und Geschäfts
papiere sind auf Verlangen des Abgabepflichtigen 
tunlichst in seinen Geschäftsräumen oder in 
seiner Wohnung· einzusehen. 

§ 165. Andere Personen sollen erst dann be
fragt oder zur Vorlage von Büchern und Auf
zeichnungen herangezogen werden, wenn die 
Verhandlungen mit dem Abgabepflichtigen nicht 
zum Ziel führen oder keinen Erfolg versprechen. 
Nur unter diesen Voraussetzungen sollen auch 
die in den §§ 169 bis 182 bezeichneten Beweis
mittel herangezogen werden. 

2. Beweise. 

a) Allgemeine Bestimmungen. 

§ 166. Als Beweismittel im Abgabenverfahren 
kommt alles in Betracht, was zur Feststellung 
des maßgebenden Sachverhaltes geeignet und 
nach Lage des einzelnen Falles zweckdienlich ist. 

§ 167. (1) Tatsachen, die bei der Abgaben
behörde offenkundig sind, und solche, für deren 
Vorhandensein das Gesetz eine Vermutung auf
stellt, bedürfen keines Beweises. 

(2) Im übrigen hat die Abgabenoehörde unter 
sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse 
des Abgabenverfahrens nach freier Überzeugung 
zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen an
zunehmen ist oder nicht. 

b) Urkunden. 

§ 168. Die Beweiskraft von öffentlichen und 
Privaturkunden ist von der Abgabenbehörde 
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nach den Vorschriften der §§ 292 bis 294, 296, 'schäftsbücher zur Einsicht vorz~legen, die sich 
310 und 311 der Zivilprozeßordnung zu be- auf bestimmt zu bezeichnende Tatsachen be-
urteilen. 

c) Zeugen. 

§ 169. Soweit sich aus diesem Bundesgesetz 
nicht anderes ergibt, ist jedermann verpflichtet, 
vor den Abgabenbehörden als Zeuge. über alle 
ihm bekannten, für ein Abgabenverfahren maß
gebenden Tatsachen auszusagen. 

§ 170. Als Zeugen dürfen nicht vernommen 
werden 

1. Personen, die zur Mitteilung ihrer Wahr
nehmungen unfähig sind oder die zur Zeit, 
auf die sich ihre Aussage beziehen soll, 
zur Wahrnehmung der zu beweisenden Tat
sache unfähig waren; 

2. Geistliche darüber, was ihnen in der Beichte 
oder sonst unter dem Siegel geistlicher 
Amtsverschwiegenheit zur Kenntnis gelangt 
ist; 

3. Organe des Bundes und der übrigen Ge
bietskörperschaften, wenn sie durch ihre 
Aussage das ihnen obliegende Amtsge
heimnis verletzen würden, insofern sie 
der Pflicht zur Geheimhaltung nicht ent
bunden sind. 

§ 171. (1) Die Aussage darf von einem Zeugen 
verweigert werden 

a) wenn er ein Angehöriger (§ 25) des Ab
gabepflichtigen ist; 

b) über Fragen, deren Beantwortung dem 
Zeugen oder seinen Angehörigen (§ 25), 
seinem Vormund, Mündel oder Pflege
befohlenen die Gefahr einer strafgericht
lichen oder finanzstrafbehördlichen Ver
folgung zuziehen würde; 

c) über Fragen, die er nicht beantworten 
könnte, ohne eine ihm obliegende gesetz
lich anerkannte Pflicht zur Verschwiegen
heit, von der er nicht gültig entbunden 
wurde, zu verletzen oder ein Kunst- oder 
technisches Betriebsgeheimnis zu offen
baren. 

(2) Die zl,lr berufsmäßigen Parteienvertretung 
befugten Personen und ihre Angestellten können 
die Zeugenaussage auch darüber verweigern, 
was ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertreter 
der Partei über diese zur Kenntnis gelangt ist. 

(3) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, 
so hat er die Gründe seiner Weigerung glaub
haft zu machen. 

§ .172. (1) Soweit jemand als Zeuge zur Aus
sage verpflichtet ist, hat er auf Verlangen der 
Abgabenbehörde auch Schriftstücke, Ur
kunden und die einschlägigen Stellen seiner Ge-

ziehen. 

(2) Wenn es zur Erforschung der Wahrheit 
unbedingt erforderlich oder wenn Gefahr im 
Verzug ist, hat der Zeuge auch Wertsachen, die 
er für den Abgabepflichtigen verwahrt, vorzu
legen und Einsicht in verschlossene Behältnisse 
zu gewähren, die er dem Abgabepflichtigen zur 
Benützung überlassen hat. Die Abgabenbehörde 
kann in einem solchen Fall verlangen, daß dem 
Abgabepflichtigen während einer angemessenen 
kurzen Frist nur unter Zuziehung eines von der 
Abgabenbehörde zu bezeichnenden Organes Zu
tritt zum Behältnis gewährt wird. 

§ 173. (1) Wenn die Abgabenbehörde das 
persönliche Erscheinen des Zeugen nicht für 
erforderlich erachtet, kann die Aussage des Zeu
gen auch schriftlich eingeholt und abgegeben 
werden. 

(2) Einem Zeugen, der einer Vorladung 
(§ 91) ohne genügende Entschuldigung nicht 
Folge leistet oder seinen Verpflichtungen gemäß 
§ 172 ohne Rechtfertigung nicht nachkommt, 
kann, abgesehen von Zwangsstrafen, die Ver
pflichtung zum Ersatz aller durch seine Säumnis 
oder Weigerung verursachten Kosten bescheid
mäßig auferlegt werden. 

§ 174. (1) Jeder Zeuge ist zu Beginn seiner 
Vernehmung über die für die Vernehmung maß
gebenden persönlichen Verhältnisse zu befragen, 
erforderlichenfalls über die gesetzlichen Weige
rungsgründe zu belehren und zu ermahnen, 
daß er die Wahrheit anzugeben habe und nichts 
verschweigen dürfe; er ist auch auf die straf
rechtlichen Folgen einer falschen Aussage auf
merksam zu machen. 

(2) Öffentliche Organe, die einen Diensteid 
oder eine Angelobung geleistet haben, sind als 
Zeugen über ihre dienstlichen Wahrnehmungen 
unter Erinnerung an ihren Diensteid oder ihre 
Angelobung zu vernehmen. 

§ 175. Hält die Abgabenbehörde die eidliche 
Einvernahme eines Zeugen über bestimmte 
Tatsachen von besonderer Tragweite für un
bedingt erforderlich, so kann der Zeuge durch 
den Vorstand der Abgabenbehörde oder durch 
einen ihr zugewiesenen rechtskundigen Be
diensteten unter Beiziehung eines Schriftführers 
eidlich vernommen werden. Die Bestimmungen 
des Gesetzes vom 3. Mai 1868, RGBl. Nr. 33, 
zur Regelung des Verfahrens bei den Eides
abiegungen vor Gericht, finden sinngemäß An
wendung. 

§ 176. Zeugen haben Anspruch auf Ersatz 
von Reise- und Aufenthaltskosten und auf Ent
schädigung für Zeitversäumnis unter den gleichen 
Voraussetzungen und im gleichen Ausmaß wie 
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Zeugen im zivilgerichtlichen Verfahren. Der Er
satzanspruch ist bei sünstigem Verlust spätestens 
an dem der Vernehmung. folgenden Tag bei der 
Abgabenbehörde geltend zu machen, die die Ein
vernahme durchgeführt hat. Hierüber ist der 
Zeuge ~zu belehren. 

d) Sachverständige. 

§ 177. (1) Wird die Aufnahme eines Beweises 
durch Sachverständige notwendig, so sind die 
für Gutachten der erforderlichen Art öffentlich 
bestellten Sachverständigen beizuziehen. 

(2) Die Abgabenbehörde kann aber ausnahms
weise. auch andere geeignete Personen als Sach
verständige heranziehen, wenn es mit Rücksicht 
auf die Besonderheit des Falles geboten erscheint. 

(3) Der Bestellung zum Sachverständigen hat 
Folge' zu leisten, -wer zur Erstattung VOt;l Gut
achten der erforderlichen Art öffentlich bestellt ist 
oder wer die Wissenschaft, die Kunst oder die 
Tätigkeit, deren Kenntnis die Voraussetzung der 
Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt 
oder zu deren Ausübung öffentlich angestellt oder 
ermächtigt ist. 

§ 178. (1) Aus den Gründen, welche einen 
Zeugen zur Verweigerung der Aussage berech
tigen (§ 171), kann die Enthebung von der Be
stellung als Sachverständiger begehrt werden. 

(2) Öffentliche Bedienstete sind überdies' auch 
dann als Sachverständige zu entheben oder nicht 
beizuziehen, wenn ihnen die Tätigkeit als Sach
verständige von ihren Vorgesetzten aus dienst
lichen Gründen untersagt wird oder wenn sie 
durch besondere Anordnungen der Pflicht, sich 
als Sachverständige ~erwenden zu lassen, ent
hoben sind. 

§ 179. (1) Die Vorschriften des § 76 finden auf 
die Sachverständigen sinngemäß Anwendung. 

(2) Sachverständige können von den Parteien 
abgelehnt werden, wenn diese Umstände glaub
haft machen, die die Unbefangenheit oder Fach
kunde des Sachverständigen in Zweifel stellen. 
Die Ablehnung kann vor der Vernehmung des 
Sachverständigen, später aber nur dann erfolgen, 
wenn die Partei glaubhaft macht, daß sie den 
Ablehnungsgrund vorher nicht erfahren oder 
wegen eines für sie unüberwindlichenHindernisses 
nicht rechtzeitig geltend machen konnte. Gegen 
den über die Ablehnung ergehenden Bescheid 
der Abgabenbehörde ist ein abgesondertes Rechts
mittel nicht zulässig. 

§ 180. (1) Ist der Sachverständige für die Er
stattung von Gutachten der erforderten Art im 
allgemeinen beeidet, so genügt die Erinnerung 
an den geleisteten Eid. Ist er noch nicht ver
eidigt, so hat er, falls es die Abgabenbehörde 
wegen der besonder.en Tragweite des Falles 
für erforderlich hält, vor Beginn der Beweis
aufnahme den Sachverständigeneid zu leisten. 
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(2) Die Vorschriften des § 175 finden auf die 
Sachverständigen sinngemäß Anwendung. 

§ 181. (1) Sachverständige haben Anspruch 
auf Ersatz von Reise- und Aufenthaltskosten 
sowie der notwendigen Barauslagen, auf Ent
schädigung für Zeitversäumnis und auf Ent
lohnung ihrer Mühewaltung unter den gleichen 
Voraussetzungen und im gleichen Ausmaß wie 
Sachverständige im zivilgerichtlichen Verfahren. 

(2) Der Ersatzanspruch ist bei sonstigem Ver
lust binnen zwei Wochen ab Erstattung des Gut
achtens oder, wenn dieses entfällt, nach Ent
lassung des Sachverständigen mündlich oder 
schriftlich bei der Behörde geltend zu machen, 
bei der dc;r Sachverständige vernommen worden 
ist. Hierüber ist der Sachverständige zu belehren. 

e) Augenschein. 

§ 182. (1) Zur Aufklärung der Sache kann die 
Abgabenbehörde auch eine,n Augenschein, nöti
genfalls mit Zuziehung von Sachverständigen, 
vornehmen. 

(2) Die Abgabenbehörde hat darüber zu wachen, 
daß der Augenschein nicht zur Verletzung eines 
Kunst- oder technischen Betriebsgeheimnisses 
mißbraucht wird. 

f) Beweisaufnahme. 

§ 183. (1) Beweise sind von Amts wegen oder 
auf Antrag aufzunehmen. 

(2) Die Abgabenbehörde kann die Beweis
aufnahme auch im Wege der Amtshilfe durch 
andere Abgabenbehörden vornehmen lassen. 

(3) Von den Parteien beantragi:e Beweise sind 
aufzunehmen, soweit nicht eine Beweiserhebung 
gemäß § 167 Abs. 1 zu entfallen hat. Von der 
Aufnahme beantragter Beweise ist abzusehen, 
wenn die unter Beweis zu stellenden Tatsachen 
als richtig anerkannt werden oder unerheblich 
sind, wenn die Beweisaufnahme mit unverhält
nismäßigem Kostenaufwand verbunden wäre, 
es sei denn, daß der Abgabepflichtige sich zur 
Tragung der Kosten bereit erklärt und für diese 
Sicherheit leistet, oder wenn aus den Umstän
den erhellt, daß die Beweise in der offenbaren 
Absicht, das Verfahren zu verschleppen, ange
bot(!n worden sind. Gegen die Ablehnung der 
von den Parteien angebotenen Beweise ist ein 
abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

(4) Den Parteien ist vor Erlassung des ab
schließenden Sachbescheides Gelegenheit zu geben, 
von den durchgeführten Beweisen und vom 
Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis zu 
nehmen und sich dazu zu äußern. 

3. Schätzung der Grundlagen für die Abgaben
erhebung. 

§ 184. (1) Soweit die Abgabenbehörde die 
Grundlagen für die Abgabenerhebung nicht er
mitteln oder berechnen kann, hat sie diese zu 

4 
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schätzen. Dabei sind alle Umstände zu berück
sichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung 
sind. 

§ 187. Gesondert festgestellt werden die Ein
künfte 

1. aus Land- und' Forstwirtschaft, wenn das 
Lagefinanzamt (§ 53 Abs. 1 lit. a), (2) Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn 

der Abgabepflichtige über seine Angaben keine 
ausreichenden Aufklärungen zu geben vermag 
oder weitere Auskunft über Umstände verweigert, 
die für die Ermittlung der Grundlagen, (Abs. 1) 
wesentlich sind. 

(3) Zu schätzen ist ferner, wenn 'der Abgabe
pflichtige Bücher oder Aufzeichnungen, die er 
nach den Abgabenvorschriften zu führen hat, 
nicht vorlegt oder wenn die Bücher oder Auf
zeichnungen sachlich unrichtig sind oder solche 
formelle Mängel aufweisen, die geeignet sind, 
die sachliche Richtigkeit der Bücher oder Auf
zeichnungen in Zweifel zu ziehen. 

2. aus Gewerbebetrieb, wenn das Betriebs
finanzamt (§ 53 Abs. 1 lit. b), 

3. aus selbständiger Arbeit, wenn das Finanz
amt, in dessen Bereich die Berufstätigkeit 
vorwiegend ausgeübt wird, ' 

nicht auch für die Erhebung der Abgaben vom 
Einkommen und Vermögen des Unternehmers 
zuständig ist. 

§ 188. (t) Einheitlich und gesondert werden 
festgestellt die Einkünfte (der Gewinn oder der 
Überschuß der Einnahmen über die Werbungs
kosten) 

a) aus Land- und Forstwirtschaft, 
B. Gesonderte Feststellungen. b) aus Gewerbebetrieb, 

§ 185. Als Grundlage für die Festsetzung c) aus selbständiger Arbeit, 
der Abgaben sind gesonderte Feststellungen d) aus Vermietung und Verpachtung unbeweg-
vorzunehmen, soweit dies in den §§ 186 bis 189 lichen Vermögens, 
oder in den Abgabenvorschriften angeordnet wenn an den Einkünften mehrere Personen 
wird. 'beteiligt sind. 

§ 186. (1) Gesondert festgestellt werden die (2) Werden zusammen mit den Einkünften, für 
Einheitswerte die eine einheitliche Feststellung nach Abs. 1 

a) für wirtschaftliche Einheiten oder Unter- stattfindet, andere gemeinschaftliche Einkünfte, 
einheiten im Sinn des Bewertungsgesetzes, insbesondere Einkünfte aus Kapitalvermögen, 

verwaltet, so hat die einheitliche Feststellung 1. die sich lediglich auf das Inland er-
strecken oder auch diese anderen Einkünfte zu erfassen. 

2. die sich sowohl auf das Inland als auch (3) Gegenstand der Feststellung gemäß Abs. 1 
auf das Ausland erstrecken und einem und 2 ist auch die Verteilung des festgestellten 
unbeschränkt Vermögensteuerpflichtigen Betrages auf die Teilhaber. 
gehören; (4) Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine 

b) für Teile wirtschaftlicher Einheiten oder Anwendung, wenn das u~bewegliche Vermögen 
Unteret'nhet'ten t'm St'n d B' rt ' (Abs. 1 lit. a und d) nicht im Inland gelegen oder 

, n es ewe ungs-
wenn die Gesellschaft oder Gem'einschaft (Abs. 1 gesetzes, 

, lit. b) weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz, 
1. wenn die Einheiten oder Untereinheiten noch eine Betriebsstätte im Inland hat. Eine 

nur mit einem Teil abgabepflichtig sind, Feststellung nach Abs. 1lit. d hat zu unterbleiben, 
für diesen Teil, oder wenn hinsichtlich aller Grundstücksanteile Woh~ 

2. wenn die Einheiten oder Untereinheiten nungseigentum besteht und außer dem Nutzungs
sich sowohl auf das Inland als auch auf wert der selbstbenutzten Eigentumswohnungen 
das Ausland erstrecken, für den inlän- keine gemeinschaftlichen Einnahmen erzielt wer-
dischen Teil.' den. 

(21 Die gesonderten Feststellungen gemäß § 189. (t) Einheitlich und gesondert kann fest
Abs. 1 werden einheitlich getroffen, wenn an dem gestellt werden der gemeine Wert für Aktien, 
Gegenstand mehrere Personen beteiligt sind für Anteile an Gesellschaften mit beschränkter 
oder wenn die Gebäude oder ,Betriebsmittel Haftung und für Genußscheine, wenn für die 
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes Ahteile oder Genußscheine keine Steuerkurs
nicht sämtlich dem Grundeigentümer gehören. werte festgesetzt worden sind und die Anteile 

(3) Mit der Feststellung des Einheitswertes oder Genußscheine im Inland auch keinen Kurs
sind Feststellungen über die Art 'des Gegen- wert haben. 
standes der Feststellung und darüber zu verbin- (2) Die Feststellung (Abs. 1) kann von Amts 
den, wem dieser zuzurechnen ist (§ 24). Sind an wegen oder auf Antrag erfolgen. Zur Antrag
dem Gegenstand mehrere Personen beteiligt, so stellung sind 'die Gesellschaften, um deren 
ist auch eine Feststellung darüber zu treffe!)., wie Anteile oder Genußscheine es sich, handelt, 
der festgestellte Betrag sich auf die einzelnen Be- sowie die Inhaber der Anteile oder Genußscheine 
teiligten verteilt. berechtigt. , 
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§ 190. (1) Auf Feststellungen gemäß §§ 185 
bis 189 finden die für die Festsetzung der Abgaben 
geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung. 

(2) Gesonderte Feststellungen sind, auch wenn 
sie mit der Festsetzung eines Steuermeßbetrages 
oder mit der Abgabenfestsetzung in einem Be
scheid vereinigt sind, selbständig anfechtbar. ' 

§ 191. (1) Der Feststellungsbescheid ergeht 
a) in den Fällen des § 186: an die Person, 

Personenvereinigung oder Personengemein
schaft, welcher' der Gegenstand der Fest~ 
stellung zugerechnet wird; 

b) in den Fällen des § 187: an den Unter
nehmer; 

c) in den Fällen des § 188: an die Personen
vereinigung oder Personengemeinschaft, 'der 
die gemeinschaftlichen Einkünfte zufließen; 

d) in den Fällen des § 189: an die Gesellschaft, 
um deren Anteile oder Genußscheine es sich 
handelt, und wenn der Wert auf Antrag der 
Inhaber von Anteilen oder Genußscheinen 
festgestellt wurde, auch an die Antragsteller; 

e) in allen übrigen Fällen: an die von der Fest
stellung Betroffenen. 

(2) Einheitliche Feststellungsbescheide wirken 
gegen alle, 

a) die am Gegenstand der Feststellung be
teiligt sind (§ 186); 

b) denen gemeinschaftliche Einkünfte zufließen 
(§ ,188); 

c) denen Anteile oder Genußscheine gehören 
(§ 189). 

(3) Ein Feststellungsbescheid, der gemäß § 186 
über eine zum Grundbesitz zählende wirtschaft
liche Einheit (Untereinheit) oder über eine 
Gewerbeberechtigung erlassen wird, wirkt auch 
gegen den Rechtsnachfolger, auf den der Gegen
stand der Feststellung nach dem Feststellungs
zeitpunkt übergegangen ist oder übergeht. Das 
gleiche gilt bei Nachfolge im Besitz. ' 

§ 192. In einem Feststellungsbescheident
halterie Feststellungeri, 'die für aridere Fest
stellungsbescheide, für Meßbescheide oder' für 
Abgabenbescheide von Bedeutung sind, werden 
diesen Besch~iden zugruride gelegt, auch wenn 
der Feststellungsbescheid noch nicht rechts
kräftig geworden ist. 

§ 193.' (1) Ein Feststellungsbescheid über einen 
Einheitswert (§ 186) wird durch einen neuen 
Feststellungsbescheid ,(Fortschreibungsbescheid) 
ersetzt 

a) bei Änderung des Wertes des Gegenstandes, 
wenn nach, dem Feststellungszeitpun,kt die 
Voraussetzungen eingetreten sind, unter 
denen nach .dem Bewertungsgesetz 1955, 
BGBl. Nr. 148, eine Wertfortschreibung 
'stattfindet; 
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b) bei Änderung in der Art oder Zurechnung 
(§ 24), des Gegenstandes, wenn die Änderung 
nach dem Feststellungszeitpunkt eingetreten 
und für die Besteuerung von Bedeutung ist. 

(2) Ein Fortschreibungsbescheid wird auf An
trag, erforderlichenfalls auch von Amts wegen 
erlassen. Der Antrag kann nur bis zum Ablauf 
des Kalenderjahres, auf dessen Beginn die neue 
Feststellung beantragt wird, oder bis zum Ablauf 
eines Monates, seitdem der bisherige Feststellungs
bescheid rechtskräftig geworden ist, gestellt 
werden. Eine Erklärung zur Feststellung des 
Einheitswertes (§ 80 Bewertungsgesetz ' 1955, 
BGBl. Nr. 148) gilt als Antrag auf Erlassung eines 
Fortschreibl;mgsbescheides. 

C. Steuermeßbeträge. 

1. Festsetzung der Steuermeßbeträge. 

§ 194. (1) Wenn die Abgabenvorschriften die 
Festsetzung einer Abgabe auf Grund von Steuer
meßbe~rägen anordnen, hat das 'Finanzamt durch 
Meßbescheid den Steuermeßbetrag festzusetzen. 
Die Festsetzung des Steuermeßbetrages ist, 
auch wenn sie mit der Abgabenfestsetzung in 
einem Bescheid vereinigt ist,selbständig an
fechtbar. 

(2) Auf die Festsetzung der Steuermeßbeträge 
finden die für die Festsetzung der Abgaben gel
tenden Vorschriften sinngemäß Anwendung. 

(3) In der Festsetzung des Steuermeßbetrages 
liegt auch die Feststellung der sachlichen und 
persönlichen Abgabepflicht. 

(4) Abschriften der Meßbescheide sind von 
Amts wegen denjenigen abgabe- oder beitrags~ 
berechtigten Körperschaften zu übermitteln, de
nen die Festsetzung der Abgaben oder Beiträge 
obliegt. 

(5) Ein Grundsteuermeßbescheid wirkt,soweit 
er die sachliche Abgabepflicht und die Höhe des 
Steuermeßbetrages betrifft, auch gegen den 
Rechtsnachfolger, auf den der Steuergegenstand 
nach dem Feststellungszeitpunkt übergegangen 
ist oder übergeht. Das gleiche gilt bei Nachfolge 
im Besitz. 

§ 195. Die Steuermeßbeträge und die anderen 
Feststellungen, die in den Meßbescheiden ent
halten sind (§ 194 Abs. 3), werden den Abgaben
bescheiden zugrunde gelegt; auch wenn die Meß
bescheide noch nicht rechtskräftig geworden 
sind. 

2" . Zerlegung und Zuteilung. 

§ 196. (1) Einheitswerte und Steuermeß
beträge sind zu zerlegen, soweit die Abgaben-
vorschriften dies anordnen. ' 

(2) Über die Zerlegung erläßt das Finanzamt 
einen Zerlegungsbescheid. Auf die Zerlegung 
finden die für die Festsetzung der Abgaben gel
tenden Vorschriften sinngemäß Anwendung. 
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(3) Der Zerlegungsbescheid muß enthalten(3} Die Bestimmungen des Erbschafts- und 
a) die Höhe des zerlegten Einheitswertes oder Schenkungssteuerrechtes über die vorläufige Fest-

Steuermeßbetrages; setzung der Erbschafts- und Schenkungssteuer 
b) die Bestimmung darüber, welche Anteile bleiben unberührt. 

am zerlegten Betrag den beteiligten Körper- § 201., Wenn die Abgabenvorschriften die 
schaften zugeteilt werden; . Selbstberechnung einer Abgabe durch den Ab-

c) die Angabe, der Zerlegungsgrundlagen. . gabepflichtigen ohne" abgabenbehördliche Fes!-
(4) Der Zerlegungsbescheid ist dem Abgabe- setzun~ der Abgabe zulassen, ist ein Abgaben

pflichtigen und den beteiligten Körperschaften be~che~d n~r z~ e:lassen, :venn der .. Abgabe-
(§ 78 Abs. 2 lit. b) zuzustellen. .pfllchtlge dl~ Emr:lchung eIner Erklarung, ,zu 

. der er verpflIchtet 1st, unterläßt oder wenn SIch 
§ 197. (1) Ist ein Steuermeßbetrag in voller die Erklärung als unvollständig oder die Selbst

Höhe einer Körperschaft zuzuteilen, besteht aber berechnung als nicht richtig erweist. 
Streit darüber, welche die berechtigte Kö'rper-
schaft ist oder auf welche Zeit sich die Berechti- § 202. § 201 gilt sinngemäß, wenn n~ch den 
gung erstreckt, so hat auf Antrag einer Partei Abgabenvorschriften die Selbstberechnung und 
das Finanzamt durch Zuteilungsbescheid zu Einreichung der Erklärung einem abgabenrecht
entscheiden. lich Haftungspflichtigen obliegt. An die Stelle 

eines Abgabenbescheides tritt ein Haftungs-
(2) Besteht Streit darüber, ob und ab welchem bescheid (§ 224 Abs. 1). 

Zeitpunkt ein Anteil am Steuermeßbetrag, der 
einer Körperschaft zugeteilt war, auf eine andere 
Körperschaft übergegangen ist, hat auf Antrag 
der am Zerlegungsverfahren nicht beteiligten 
Körperschaft das Finanzamt durch Zuteilungs
bescheid zu entscheiden. 

§ 203. Bei Abgaben; die nach den Abgaben
vorschriften in Wertzeichen (Stempelmarken) 
zu entrichten sind, ist ein Abgabenbescheid nur 
zu erlassen, wenn die Abgabe in Wertzeichen 
nicht vorschriftsmäßig entrichtet worden ist. 

(3) Die Vorschriften,die für das Zerlegungs- § 204. Der festgesetzte Abgabenbetrag oder 
verfahren (§ 196) gelten, finden auf das Zutei- die Summe der in einem Bescheid festgesetzten 
lungsverfahren sinngemäß Anwendung. Abgabenbeträge ist auf einen vollen Schilling

D. Festsetzung der Abgaben. 

§ 198. (1) Soweit in Abgabenvorschriften nicht 
anderes vorgeschrieben ist, hat die Abgaben
behörde die Abgaben durch Abgabenbescheide 
festzusetzen. 

(2) Abgabenbeschdde haben im Spruch die 
Art und Höhe der Abgaben, den Zeitpunkt ihrer 
Fälligkeit und die Grundlagen der Abgabenfest
setzung (Bemessungsgrundlagen) zu enthalten. 

§ 199. Sind zur Entrichtung einer Abgabe 
mehrere Personen als Gesamtschuldner ver
pflichtet, so kann. gegen sie ein einheitlicher 
Abgabenbescheid erlassen werden, und zwar 
auch dann, wenn nach dem zwischen ihnen be
stehenden Rechtsverhältnis die Abgabe nicht 
von allen Gesamtschuldnern zu tragen ist. 

§ 200. (1) Die Abgabenbehörde kann die Abgabe 
vorlä';lfig festsetzen, wenn nach den Ergebnissen 
des Ermittlungsverfahrens die Abgabepflicht 
zwar' noch ungewiß, aber wahrscheinlich oder 
wenn der Umfang der Abgabepflicht noch 
ungewiß ist. 

(2) Wenn die Ungewißheit (Abs. '1) beseitigt 
ist, ist die vorläufige Abgabenfestsetzung durch 
eine endgültige Festsetzung zu ersetzen. Gibt 
die Beseitigung derUngewißheit zu einer Be
richtigung der vorläufigen Festsetzung keinen 
Anlaß, so ist ein Bescheid zu erlassen, der den 
vorläufigen zum endgültigen 'Abgaben bescheid 
erklärt. . 

betrag abzurunden oder aufzurunden. Hiebei 
werden Beträge bis einschließlich 50 Groschen 
abgerundet, Beträge über 50 Groschen aufge
rundet. 

§ 205. Die zollamtlichen Bestätigungen, die 
eine Abgabenschuld betreffen, gelten als Abgaben~ 
bescheide, die mit· dem Tag der Aushändigung 
an den Verfügungsberechtigten diesem gegen
über als erlassen anzusehen sind. Dem Waren
empfänger gegenüber gelten sie mit dem gleichen 
Tag als erlassen, sofern er in der Waretlerklärung 
genannt ist. 

§ 206. Die Oberbehörden sind ermächtigt, 
in Ausübung des Aufsichtsrechtes die nach
geordneten Abgabenbehörden anzuweisen, . von 
der Festsetzung bestimmter Abgaben ganz oder 
teilweise Abstand zu nehmen, 

a) soweit Abgabepflichtige von den Folgen 
eines durch höhere Gewalt ausgelösten 
Notstandes betroffen wurden; 

b) wenn im Einzelfall auf Grund der der Ab
gabenbehörde zur Verfügung stehenden 
Unterlagen und der durchgeführten Er
hebungen mit Bestimmtheit anzunehmen 
ist, daß der Abgabenanspruch nicht 
durchsetzbar sein wird; 

c) wenn in einer Mehrheit von gleichgelagerten 
Fällen der behördliche Verwaltungsaufwand 
außer Verhältnis zur Höhe der festzu-' 
setzenden Abgabe steht und die Abgabe im 
Einzelfall den Betrag von 20 S nicht über
steigt. 
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E. Verjährung. 

§ 207. (1) Das Recht, eine Abgabe festzu
setzen, unterliegt nach Maßgabe der nachstehen
den Bestimmungen der Verjährung. 

(2) Die Verjährungsfrist beträgt bei Zöllen 
und sonstigen Eingangsabgaben ein Jahr, bei der 
Grundsteuer und den Verbrauchsteuern drei J ;hre, 
bei allen übrigen Abgaben und bei Beiträgen 
fünf Jahre. Bei hinterzogenen Abgaben und Bei
trägen beträgt die Verjährungsfrist zehn Jahre. 
Das Recht, einen Verspätungszuschlag oder 
Abgabenerhöhungen anzufordern, verjährt gleich
zeitig mit dem Recht auf Festsetzung der Abgabe. 

-(3) Das Recht zur Verhängung von 
Ordnungsstrafen und zur Anforderung von 
Kostenersätzen im Abgabenverfahren verjährt 
in einem Jahr. 

(4) Das Recht, den Ersatz zu Unrecht gelei
steter oder die Rückzahlung zu Unrecht be
zogener Beihilfen zu fordern, sowie das Recht, 
die Rückzahlung zu Unrecht zuerkannter Ab
gabenvergütungen anzufordern, verjährt (jn fünf 
Jahren. 

§ 208. (1) Die Verjähru!lg beginnt _ 
a) in den Fällen des § 207 Abs. 2 mit dem 

Ablauf des Jahres, in dem der Abgaben
anspruch entstanden ist, soweit nicht im 
Abs. 2 ein anderer Zeitpunkt bestimmt 
wird; 

b) in den Fällen des§ 207 Abs. 3 mit dem 
Ablauf des Jahres, in dem die Vorausset
zung für die Verhängung der genannten 
Strafen oder für die Anforderung der 
Kostenersätze entstanden ist; . 

c) in den Fällen des § 207 Abs. 4 mit dem I 
. Ablauf des Jahres, in dem die Beihilfen oder 

Abgabenvergütungen geleistet wurden; 
d) in den Fällen des § 200 mit dem Ablauf des 

Jahres, in dem die Ungewißheit beseitigt 
wurde. 

(2) Wird ein der Erbschafts- und Schenkungs
steuer oder der Grunderwerbsteuer unterlie
gender Erwerbsvorgang nicht ordnungsgemäß 
der Abgabenbehörde angezeigt, so beginnt die 
Verjährung des Rechtes zur Festsetzung dieser 
Abgaben nicht vor Ablauf des Jahres, in dem die 
Abgabenbehörde von dem Erwerbsvorgang 
Kenntnis erlangt. 

§ 209. (1) Die Verjährung wird durch jede zur 
Geltendmachung des Abgabenanspruches oder 
zur Feststellung des Abgabepflichtigen (§ 77) 
von der Abgabenbehörde unternommene, nach 
außen erkennbare Amtshandlung unterbrochen. 
Mit Ablauf des Jahres, in welchem die Unter
brechung eingetreten ist, beginnt die Ver
jährungsfrist neu zu laufen. 

(2) Die Verjährung ist gehemmt, 
a) solange die Geltendmachung des An

spruches innerhalb der letzten sechs Monate 
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der Verjährungsfrist wegen höherer Ge
walt nicht möglich ist; 

b) solange gemäß § 281 Abs. 1 die Entschei
dung. über eine Berufung ausgesetzt ist. 

(3) Sind seit der Entstehung, des Abgaben
anspruches (§ 4) fünfzehn Jahre verstrichen, 
darf der Abgabenanspruch nicht mehr geltend 
gemacht werden. 

6. ABSCHNITT. 

Einhebung der Abgaben. 

A. Fälligkeit und Entrichtung. 

1. Fälligkeit. 

§ 210. (1) Abgaben werden unbeschadet der 
in Abgabenvorschriften getroffenen besonderen 
Regelungen mit Ablauf eines Monates. nach Be
kanntgabe (§ 97) des Abgabenbescheides fällig. 

(2) Werden Abgaben, ausgenommen Zolle und 
sonstige Eingangsabgaben, an einem Samstag, 
Sonntag, einem gesetzlichen Feiertag oder an 
einem Karfreitag fällig, so gilt als Fälligkeitstag 
der nächste Werktag. 

2. Entrichtung. 

§ 211. (1) Abgaben gelten in nachstehend an
geführten Fällen als entrichtet: 

a) bei Barzahlungen am Tag der Zahlung, bei 
Abnahme von Bargeld durch den Voll
strecker am Tag .der Abnahme; 

b) bei Einzahlungen mit Erlagschein am Tag, 
der sich aus dem Tagesstempel des Aufgabe
postamtes ergibt; 

c) bei Einzahlung durch Postanweisung, 
1. wenn der eingezahlte Betrag der emp

fangsberechtigten Kasse bar ausgezahlt 
wird, am Tag der Auszahlung, 

2. wenn der eingezahlte Betrag auf das 
. Postscheckkonto der empfangsberech
tigten Kasse überwiesen wird, am Tag_ 
der Überweisung durch das Abgabepost
amt; 

d) bei Überwei~ung auf das Postscheckkonto 
oder ein sonstiges Konto der empfangs
berechtigten Kasse am Tag der Gutschrift; 

e) bei Einziehung einer Abgabe durch Post
auftrag am Tag der Einlösung; 

f) bei Zahlung mit Scheck an dem in lit. a 
oder lit. d bezeichneten Tag, je nachdem 
der Scheck bar oder im Verrechnungsweg 
eingelöst wird; 

g) bei Umbuchung oder Überrechnung von 
Guthaben eines Abgabepflichtigen auf Ab
gabenschuldigkeiten desselben Abgabepflich
tigen am Tag der Entstehung der Gut
haben, auf Abgabenschuldigkeiten eines 
anderen Abgabepflichtigen am Tag der 
nachw~islichen Antragstell ung; 
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h) bei Entrichtung in Wertzeichen (Stempel- (2) Dem der Abgabenbehörde bekanntge-
marken) mit der vorschriftsmäßigen Ver-gebenen Verwendungszweck entsprechend zu 
wendung der Wertzeichen; verrechnen sind Zahlungen und sonstige Gut-

i) bei Entrichtung durch Hingabe von Wert- schriften, die 
papieren nach Maßgabe der gesetzlichen a) sich a~f Schuldigkeiten beziehen, deren 
Vorschriften, die diese Entrichtungsform Höhe nach den Abgabenvorschriften vom 

... gestatten. ,Abgabepflichtigen selbst berechnet wurde 
(2) Die Entrichtung von Abgaben durch Hin- oder 

gabe von Wechseln ist unzulässig. b) die Abfuhr einbehaltener Abgabenbeträge 
§ 212. (1) Auf Ansuchen des Abgabepflichtigen betreffen oder 

kann die ·Abgabenbehörde den Zeitpunkt der c) in der gemäß § 211 Abs. llit. i vorgesehenen 
Entrichtung einer Abgabe hinausschieben (Stun- Form erfolgen oder 
dung) oder die Entrichtung in Raten bewilligen, d) im Finanzstrafv:erfahren verhängte Geld-
wenn die sofortige oder volle Entrichtung der strafen und Wertersätze betreffen. 
Abgabe für den Abgabepflichtigen mit erheb-. (3) Zahlungen und sonstige Gutschriften, 
lichen Härten verbunden wäre und die Einbring- die unter Bezugnahme auf eine Mahnung oder 
lichkeit der Abgabe durch den Aufschub nicht im Zug eines Vollstreckungs verfahrens erfolgen, 
gefährdet wird. sind auf die Schuldigkeiten zu verrechnen, die 

(2) Werden für aushaftende Abgaben- Gegenstand der Mahnung (der Vollstreckung) 
schuldigkeiten von mehr als 30.000 S Zahlut).gs- sind. Zahlungen eines Haftenden sind auf die 
erleichterungen (Abs. 1) bewilligt, sind Stundungs- durch die Haftung gesicherte Abgabenschuld zu 
zinsen in Höhe von 6% jährlich zu entrichten. verrechnen. 
Übersteigen die aushaftenden Abgabepschuldig-
keiten 100.000 S, betragen die Stundungszinsen § 215. (1) Die sich aus der Gebarung gemäß 
8,4% jährlich. Im Fall der nachträglichen Hera~- § 213 ergebenden Guthaben des Abgabepflichtigen 
setzung der Abgabenschuld sind die Stundungs- sind zur. Tilgung fälliger Schuldigkeiteri zu ver
zinsen, die auf den Minderungsbetrag entfallen, wenden, die der Abgabepflichtige bei der gleichen 
nicht anzufordern oder abzuschreiben. Abgabenbehörde hat. 

(3) Wird die Bewilligung einer Zahlungs- (2) Die nach Tilgung der im Abs. 1 bezeichneten 
erleichterung durch Abänderung oder Zurück- Schuldigkeiteri bei einer Abgabenbehörde ver
nahme des Bescheides widerrufen (§ 294), so ist bleibenden'Guthaben sind zur Tilgung der dieser 
f ·· dl' E t l' ht d h sh Et cl Behörde bekannten Schuldigkeiten zu verwen-ur e. n r c ung es noc au a en en 
Abgabenbetrages eine Nachfrist von zwei Wochen den, die der Abgabepflichtige bei einer anderen 
zu setzen. Abgabenbehörde hat. 

§ 213. (1) Bei den von der gleichen Abgaben- (3) Soweit Guthaben nicht gemäß Abs. 1 und 2 
behörde wiederkehrend zu erhebenden Abgaben zu verwenden sind, sind sie nach Maßgabe der 
ist für jeden Abgabepflichtigen die Gebarung Bestimmungen des § 239 zurückzuzahlen. 
(Lastschriften, Zahlungen und alle sonstigen § 216. Bestehen zwischen einem Abgabe
ohne Rücksicht aus welchem Anlaß entstandenen pflichtigen und der Abgabenbehörde Meinungs
Gutschriften) in laufender Rechnung zusammen- verschiedenheiten, ob und inwieweit eine Zah
gefaßt zu verbuchen. lungsverpflichtung durch Erfüllung 'eines be-

(2) Bei den anderen als im Abs. 1 genannten stimmten Tilgungstatbestandes erloschen ist, 
Abgaben ist die Gebarung für jeden Abgabe- so hat die Abgabenbehörde darüber auf Antrag 
pflichtigen nach den einzelnen Abgaben getrennt zu entscheiden (Abrechnungsbescheid). 
oder zusammengefaßt, jedoch abgesondert von 
den im Abs. 1 genan~ten Abgaben zu verbuchen. 

(3) Die Ge barung mit den im Finanzs trafverfahren 
verhängten Geldstrafen und Wertersätzen ist 
stets von den Abgaben getrennt zu verbuchen. 

(~) Zahlungen und sonstige Gutschriften sind, 
soweit § 214 nicht Abweichendes bestimmt, auf die 
dem Fälligkeitstag nach ältesten Schuldigkeiten 
des Abgabepflichtigen zu verrechnen. 

§ 214. (1) Von der Verrechnung auf die älteste 
Fälligkeit (§ 213 Abs. 4) sind Zahlungen und 
sonstige Gutschriften auf Abgabenschuldigkeiten 
ausgenommen, deren Entrichtung durch Be
willigung einer Zahlungs erleichterung (§ 212) 
od~r gemäß § 175 Abs. 3 und 4 Zöllgesetz 1955, 
BGBl. Nr. 129, hinausgeschoben w~rden ist. 

3. Säumniszuschlag. 0 

§ 217. (1) Wird eine Abgabe nicht spätestens 
am Fälligkeitstag entrichtet, so tritt mit Ablauf 
dieses Tages die Verpflichtung zur Entrichtung 
eines Säumniszuschlages ein, soweit der Eintritt 
dieser Verpflichtung nicht gemäß Abs. 2 bis 6 
hinausgeschoben wird. Auf Nebengebühren der 
Abgaben (§ 3 Abs. 2 lit. d) finden die Bestim
mungen über den Säumniszuschlag keine An
wendung. 

(2) Wird ein Ansuchen um Zahlungserleichte
rungen (§ 212 Abs. 1) spätestens eine Woche vor 
dem Fälligkeitstag, bei Eingangsabgaben inner
halb einer vorgesehenen Zahlungsfrist, einge- . 
bracht und wird diesem Ansuchen stattgegeben, 
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tritt die Verpflichtung zur Entrichtung des 
Säumniszuschlages erst bei Terminverlust (§ 230 
Abs. 5) ein. In diesem Fall ist der Säumniszu
schlag von der gesamten vom Terminverlust 
betroffenen Abgabenschuld ,zu entrichten. 

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß, wenn ein neuerliches 
Ansuchen um Zahlungserleichterungen spätestens 

" eine Woche vor Ablauf einer bewilligten Stundung 
oder eine Woche vor dem für die Entrichtung 
einer Rate vorgesehenen Zahlungstermin einge
bracht wurde. 

(4) Wird einem gemäß Abs. 2 oder 3 zeitgerecht 
eingebrachten Ansuchen um Zahlungserleichte
rung nicht stattgegeben, so ist für die Zahlung 
der Abgabe eine Nachfrist von zwei Wochen zu 
setzen, mit deren ungenütztem Ablauf die Ver
pflichtung zur Entrichtung des Säumniszuschlages 
eintritt. 

(5) Wird eine Zahlungserleichterimg, die auf 
Grund eines zeitgerecht eingebrachten Ansuchens 
bewilligt worden ist, nachträglich widerrufen 
(§ 294), so tritt die Verpflichtung zur Entrichtung 
des Säumniszuschlages mit dem ungenützten Ab
lauf der im § 212 Abs. 3 vorgesehenen Nachfrist 
ein. 

(6) Wird eine Abgabe im Überweisungsverkehr 
(§ 211 Abs. 1 lit. d) entrichtet, so tritt 'die Ver
pflichtung zur Entrichtung des Säuniniszuschlages 
erst ein, wenn die Gutschrift nicht vor Ablauf 
von zwei Werktagen nach den in Abs. 1 bis 5 
bezeichneten Zeitpunkten erfolgt; dies gilt sinn
gemäß auch bei Einzahlungen durch Postan
weisung (§ 211 Abs. 1 lit. c). 

§ 218. Bei Anforderung einer Abgaben
erhöhung wegen nicht rechtzeitiger Entrichtung 
einer Abgabe tritt die Verpflichtung zur Ent
richtung des Säumniszuschlages von der Abgabe 
erst dann ein, wenn die Abgabe einschließlich 
der Erhöhung nicht innerhalb der für die Zahlung 
der erhöhten Abgabe bestimmten Frist entrichtet 
wird. 

§ 219. Der Säumniszuschlag beträgt 2% 
des nicht zeitgerecht entrichteten Abgaben
betrages. 

§ 220. Der Säumniszuschlag wird im Zeit
punkt des Eintrittes der Verpflichtung zu seiner 
Entrichtung fällig. 

§ 221. Die Verpflichtung zur Entrichtung 
eines Säumniszuschlages entsteht nicht, :wenn er 
im Einzelfall 20 S nicht erreicht oder wenn der 
Abgabepflichtige nur ausnahmsweise säumig ist 
und die Säumnis nicht mehr als fünf Tage beträgt. 

B. Sicherheitsleistung und Geltend-
machung von Haft~ngen. 

1. Sicherheitsleistung. 

§ 222. (1) Die Bestellung einer nach den 
Abgabenvorschi:iften zu leistenden oder vom 
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Abgabepflichtigen angebotenen Sicherheit er
folgt durch Erlag von Geld oder von inländischen 
Wertpapieren, die sich nach den hierüber be
stehenden Vorschriften zur Anlegung der Gelder 
von Minderjährigen eignen, und nur in Er
mangelung solcher durch Erlag von anderen 
inländischen, an einer Börse notierten Wert
papieren, die nach Ermessen der Abgabenbehörde 
genügende Deckung bieten. Die Wertpapiere 
dürfen nicht außer Kurs gesetzt und müssen mit 
den laufenden Zins- oder Gewinnanteilscheinen 
und Erneuerungsscheinen versehen sein. Sie 
sind nach dem Kurs des Erlagstages zu bewerten 
und bei der Abgabenbehörde zu hinterlegen. 
Diese kann auch Einlagebücher des Postspar
kassenamtes oder' einer inländischen Kredit
unternehmung als Sicherheitsleistung zulassen. 

(2) Mit dem Erlag bei der Abgabenbehörde 
wird an dem Gegenstand des Erlages ein Pfand
recht für den Anspruch begründet, in Ansehung 
dessen die Sicherheitsleistung erfolgt. 
, (3) Die Abgabenbehörde kann,. wenn der zur 
Sicherheitsleistung Verpflichtete eine Sicherheit 
nach Abs. 1 nicht oder nur schwer zu beschaffen 
vermag, eine Sicherheitsleistung mittels' einer 
gesetzliche Sicherheit. bietenden Hypothek an 
einem inländischen Grundstück, durch zahlungs
fähige inländische Bürgen (§ 1357 ABGB.), 
durch Verpfändung von Bankdepots oder durch 
Abtretung von Forderungen gegen zahlungsfähige 
inländische Schuldner zulassen. 

(4) In Abgabenvorschriften enthaltene be
sondere Bestimmungen über die Art der Sicher
heitsleistung bleiben unberührt. 

§ 223. (1) Wer Sicherheit geleistet hat, ist 
berechtigt, die Sicherheit oder einen Teil davon 
durch eine andere den Vorschriften des § 222 
entsprechende Sicherheit zu ersetzen. 

(2) 'Wird eine Sicherheit. unzureichend, so 
ist sie zu ergänzen oder es ist eine anderweitige 
Sicherheit zu leisten. 

2. Geltendmachung von Haftungen. 

§ 224. (1) Die in Abgabenvorschriften ge
regelten persönlichen Haftungen werden 'durch 
Erlassung von Haftungsbescheiden geltend ge
macht. In diesen ist der Haftungspflichtige 
unter Hinweis auf die gesetzliche Vorschrift, 
die seine Haftungspflicht begründet, aufzu
fordern, die Abgabenschuld, für die er haftet, 
binnen einer Frist von einem Monat zu ent
richten. 

(2) Die Bestimmungen des' Einkommensteuer
rechtes über die Geltendmachung der Haftung 
für Steuerabzugsbeträge bleiben unberührt. 

§ 225. (1) Sachliche Haftungen, die nach 
Abgabenvorschriften an beweglichen Sachen 
bestehen, werden durch Erlassung eines die 
Beschlagnahme der haftenden Sachen ausspre
chenden Bescheides geltend gemacht. 
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(2) In Abgabenvorschriften vorgesehen~' sach
liche Haftungen unbeweglicher" Sachen sind, 
nach den Bestimmungen der Exekutionsordnung 
geltend zu machen. 

C. Vollstreckbarkeit. 

§ 226. Abgabenschuldigkeiten, die nicht 
spätestens am Fälligkeitstag (§ 210), entrichtet 
werden,sind' vollstreckbar. 

§ 227. (1) Vollstreckbar gewordene Abgaben
schuldigkeiten sind einzumahnen. 

(2) Die Mahnung wird durch Zustellung eines 
Mahnschreibens (Mahnerlagscheines ) vollzogen, 
in dem der Abgabepflichtige unter Hinweis 
auf die eingetretene Vollstreckbarkeit aufge
fordert wird, die Abgabenschuld binnen zwei 
Wochen, von der Zustellung an gerechnet, 
zu bezahlen (Mahnklausel). Ein Nachweis der 
Zustellung des 'Mahnschreibens ist nicht er
forderlich; bei Postversand wird die' Zustellung 
des Mahnschr~ibens am dritten Tag nach der 
Aufgabe zur Post vermutet. 

(3) Bei Abgabenschuldigkeiten, die durch 
Postauftrag eingezogen werden sollen, gilt der 
Postauftrag als Mahnung. ' 

(4) Eine Mahnung ist nicht erforderlich, 
a) wenn dem Abgabepflichtigen spätestens 

eine Woche vor dem Eintritt der Fällig
keit eine Verständigung (Lastschriftanzeige) 
zugesendet wurde, die ihn über Art, Höhe 
und Zeitpunkt der nächsten Abgaben
fälligkeiten unterrichtet; 

b) wenn eine vom Abgabepflichtigen oder 
von dem zur Einbehaltung und Abfuhr 
Verpflichteten selbst zu berechnende Ab
gabe zum 'Fälllgkeitstag nicht entrichtet 
wurde; 

c) wenn der Zeitpunkt der Entrichtung einer 
Abgabe durch Gewährung einer Zahlungs
erleichterung hinausgeschoben wurde; 

d) wenn ein Ansuchen um Zahlungserleich
terungen abgewiesen wurde; 

e) wenn die Voraussetzungen für die Er
lassung eines Vollstreckungsbescheides ge
geben sind (§ 230 Abs. 7); 

f) bei Nichteinhaltung einer gemäß §§ 212 
Abs. 3,235 Abs. 3 oder 237 Abs. 2 gesetzten 
Frist; , 

g) bei Zwangs- und Ordnungsstrafen (§§ 111 
bis 113). 

D. Allgemeine Bestimmungen über die' 
Einbringungund Sicherstellung. 

1. Rückstandsausweis. 

§ 229. Als Grundlage für die Einbringung 
ist über die vollstreckbar gewordenen Abgaben
schuldigkeiten ein Rückstandsausweis auszufer
tigen. Dieser hat Namen und Anschrift des 
Abgabepflichtigen" den Betrag der Abgaben-' 
schuld, zergliedert nach Abgaben und nach 
Jahren, die Nebenansprüche und den Vermerk 
zu enthalten, daß die Abgabenschuld vollstreck
bar gew!)rden ist (V ollstreckbarkeitsklausel). 
Der Rückstandsausweis ist Exekutionstitel für 
das finanzbehördliche und gerichtliche V 011-
streckungsverfahren. 

2. Hemmung der Einbringung. 

§ 230. (1) Wenn eine vollstreckbar gewordene 
Abgabenschuldigkeit gemäß § 227 eingemahnt 
werden muß, dürfen Einbringungsmaßnahmen' 
erst nach ungenütztem Ablauf der Mahnfrist, 
bei Einziehung durch Postauftrag erst zwei 
Wochen nach Absendung des Postaut'trages 
oder bei früherem Rücklangen des nicht einge
lösten Postauftrages, eingeleitet werden. 

(2) ,Wurde ein Ansuchen um Zahlungser
leichterung (§ 212 Abs. 1) spätestens eine Woche 
vor dem Fälligkeitstag, bei Eingangsabgaben 
innerhalb einer vorgesehenen Zahlungsfrist ein
gebracht, so dürfen Einbringungsmaßnahmen 
bis zur' Erledigung des Ansuchens nicht ein
,geleitet werden. Wird das Ansuchen abgewiesen, 
so dürfen Einbringungsmaßnahmen f-rühestens 
zwei Wochen nach Zustellung des abweislichen 
Bescheides, keinesfalls jedoch vor dem Fällig
keitstag einsetzen. 

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß, wenn ein neuerliches 
Ansuchen um Zahlungserleichterung spätestens 
eine Woche vor Ablauf einer bewilligten Stundung 
oder eine Woche vor' dem für die Entrichtung 
einer Rate vorgesehenen Zahlungstermin einge
bracht wurde. 

(4) Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleich
terung nach dem in den Abs. 2 oder 3 bezeich
neten Zeitpunkt eingereicht, so kann die Abgaben
behörde dem Ansuchen aufschiebende Wirkung 
hinsichtlich der Maßnahmen zur Einbringung 
zuerkennen. 

(5) W\lrden Zahlungserleichterungen bewilligt, 
§ 228. (1) Im Falle einer Mahnung gemäß so dürfen Einbtingungsmaßnahmen während 

§ 227 ist eine Mahngebühr von einem halben der Dauer des Zahlungsaufschubes weder ein
Prozent des eingemahnten Abgabenbetrages, geleitet noch 'fortgesetzt werden. Erlischt eine 
mindestens jedoch 1 S und höchstens 200 S zu gewährte Zahlungserleichterung infolge Nicht
entrichten. ' einhaltung eines Zahlungstermines oder infolge 

(2) Die Mahngebühr wird bei Zustellung des Nichterfüllung einer in den Bewilligungsbe
Mahnschreibens mit der Zustellung, bei Ein- scheid aufgenommenen Bedingung (Terminver
ziehung des Abgabenbetrages durch Postauf- lust), so sind Einbringungsmaßnahmen hin
trag mit der Vorweisung des Postauftrageso sichtlich der gesamten vom Terminverlust be-
fällig. troffenen Abgabenschuld zulässig. 
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(6) Wird eine Zahlungs erleichterung, eine Ab
schreibung oder eine Endassung aus' der Gesamt
schuld widerrufen (§ '294), so dürfen Einbrin
gungsmaßnahmen bis zum Ablauf der in den 
§§ 212 Abs. 3, 235 Abs. 3 oder 237 Abs. 2 vorge
sehenen Fristen nicht eingeleitet werden. 

(7) Kommen während der Zeit, in der gemäß 
Abs. 1 bis 6 Einbringungsmaßnahmen nicht 
eingeleitet oder fortgesetzt werden dürfen, Um
stände hervor, die die ßinbringung einer Ab
gabe gefährden oder zu erschweren drohen, 
so dürfen Ei1;lbringungsmaßnahmen durchge
führt werden, wenn spätestens bei Vornahme 
der Vollstreckungshandlung ein Bescheid zu
gestellt wird, der die Gründe der Gefährdung 
oder Erschwerung der Einbringung anzugeben 
hat (Vollstreckungsbescheid). Mit der Zustellung 
dieses Bescheides treten bewilligte Zahlungs
erleichterungen außer Kraft. 

3. Aussetzung der Einbringung. 

§ 231. (ll Die Einbringung fälliger Abgaben 
kann ausgesetzt werden, wenn Einbringungs
maßnahmen erfolglos versucht worden sind 
oder wegen Aussichtslosigkeit zunächst unter
lassen werden, aber die Möglichkeit besteht, 
daß sie zu einem späteren Zeitpunkt zum Erfolg 
führen können. Das gleiche gilt, wenn der für 
die Einbringung erforderliche Verwaltungs auf
wand außer Verhältnis zudem einzubringenden 
Betrag stehen würde.' 

(2) Wenn die Gründe, die zur Aussetzung 
der Einbringung geführt haben (Abs. 1), inner
halb der Verjährungsfrist (§ 238) wegfallen, ist 
die ausgesetzte Einbringung wieder aufzimeh
men. 

4. Sicherstellung. 

§ 232. (1) Die Abgabenbehörde kann, sobald 
der Tatbestand verwirklicht ist, an den die 
Abgabenvorschriften die Abgabepflicht knüpfen, 
selbst bevor die Abgabenschuld dem Ausmaß 
nach' feststeht, bis zum Eintritt der V ollstreck
barkeit (§ 226) an den Abgabepflichtigen einen 
Sicherstellungsauftrag erlassen, um einer Ge
fährdung oder wesentlichen Erschwerung der 
Einbringung der Abgabe zu begegnen. Der 
Abgabepflichtige kann durch Erlag eines von 
der Abgabenbehörde zu bestimmenden Betrages 
erwirken, daß Maßnahmen zur Vollziehung des 
Sicherstellungsauftrages unterbleiben und be
reits vollzogene Maßnahmen aufg~hoben werden. 

(2) Der Sicherstellungsauftrag (Abs. 1) hat 
zu enthalten: 

a) die -voraussichtliche Höhe der Abgaben
schuld; . 

b) die Gründe, aus denen sich die Gefährdung 
oder Erschwerung der Einbringung der 
Abgabe ergibt; 
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c) den Vermerk, daß die Anordnung der 
Sicherstellung sofort in Vollzug gesetzt 
werden kann; 

d) die Bestimmung des Betrages, durch dessen 
Hinterlegung der Abgabepflichtige erwirken 
kann, daß Maßnahmen zur Vollziehung 
des Sicherstellungsauftrages unterbleiben 
und bereits vollzogene Maßnahmen auf
gehoben werden. 

§ 233. (ll Der Sicherstellungsauftrag ist Grund
lage für das finanzbehördliche und gerichtliche 
Sicherungsverfahren. 

(2) Auf Grund eines Sicherstellungsauftrages 
hat das Gericht auf Antrag der Abgabenbehörde 
ohne Bescheinigung der Gefahr und ohne Sicher
heitsleistung die Exekution zur Sicherstellung 
des Abgabenbetrages bis zu· dessen Vollstreck
barkeit zu bewilligen. Der Sicherstellungs
auftrag kann zusammen mit der Verständigung 
von der. gerichtlichen· Exekutionsbewilligung 
zugestellt werden. 

§ 234. Wird die Zwangsversteigerung einer 
Liegenschaft bewilligt, !tuf der ein Pfandrecht 
für eine nach gesetzlicher Vorschrift in mehreren 
Jahresraten zahlbare Abgabe grundbücherlieh 
vorgemerkt ist, so gelten für die Meistbot
verteilung die Jahresraten, die bis dahin nach 
gesetzlicher Vorschrift noch nicht fällig waren 
und im Meistbot Deckung finden, als am Tag 
der Meistbotverteilung fällig und ihre V ormer
kung als gerechtfertigt (§ 228 Exekutions
ordnung). Hinsichtlich dieser Jahresraten be
steht ein Anspruch auf Berichtigung durch 
Barzahlung aus der Verteilungsmasse mit dem 
auf den Tag der Meistbotverteilung zu berech
nenden Gegenwartswert. Der Gegenwartswert 
ist die Summe der fällig gestellten Raten, ver
mindert um jährlich 4% des Nennbetrages 
jed«:r Rate vom Tag der Meistbotverteilung. 
bis zu ihrem ursprüngliche.n Fälligkeitstag. 

E. Abschreibung (Löschung und Nach
sicht) und Entlassung aus der Gesamt

schuld. 

§ 235. ~1) Fällige Abgabenschuldigkeiten können 
von Amts wegen durch Abschreibung gelöscht 
werden, wenn alle Möglichkeiten der Einbringung 
erfolglos versucht worden oder Einbringungs
maßnahmen offenkundig aussichtslos sind und 
auf Grund der Sachlage nicht angenommen 
werden kann, . daß sie zu einem' späteren Zeit
punkt zu einem Erfo~g führen werden. 

(2) Durch die verfügte Abschreibung erlischt 
der Abgabenanspruch. 

(3) Wird die Abschreibung einer Abgabe 
widerrufen (§ 294), so lebt der Abgabenanspruch 
wieder auf. Für die Zahlung, die auf Gruqd des 
Widerrufes zu leisten ist, ist eine Frist von zwei 
Wochen zu setzen. 
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§ 236. (1) Fällige Abgabenschuldigkeiten 
können auf Antrag des Abgabepflichtigen 
ganz oder zum Teil durch Abschreibung nach
gesehen werden, wenn ihre Einhebung nach 
der Lage des Falles unbillig wäre. 

(2) Abs. 1 findet auf bereits entrichtete Abgaben
schuldigkeiten sinngemäß Anwendung. Ein sol
cher Antrag ist nur innerhalb der Frist des § 238 
zulässig. 

(3) Die Bestimmungen des § 235 Abs. 2 und 3 
gelten auch für die Nachsicht von Abgaben
schuldigkeiten. 

§ 237. (1) Auf Antrag eines Gesamtschuldners 
kann dieser aus der Gesamtschuld ganz oder zum 
Teil entlassen werden, wenn die Einhebung der 
Abgabenschuld bei diesem nach der Lage des 
Falles unbillig wäre. Durch diese Verfügung 
wird der Abgabenanspruch gegen die übrigen 
Gesamtschuldner nicht berührt. 

(2) Wird die Entlassung aus der Gesamtschuld 
widerrufen (§ 294), so lebt der Abgabenanspruch 
gegen den bisher aus der Gesamtschuld ent
lassenen Schuldner (Abs. 1) wieder auf. Für die 
Zahlung, die auf Grund des Widerrufes zu 
leisten ist, ist eine Frist von zwei Wochen zu 
setzen. 

F. Verjährung fäiliger Abgaben. 

§ 238. (1) Das Recht, eine fällige Abgabe ein
zuheben und zwangsweise einzubringen, verjährt 
binnen fünf Jahren nach Ablauf des Kalender· 
jahres, in welchem die Abgabe fällig geworden 
ist (§ 210). 

(2) Die Verjährung fälliger Abgaben wird 
durch jede zur Durchsetzung des Anspruches 
unternommene, nach außen erkennbare Amts
handlung, wie durch Mahnung, durch Voll
streckungs maßnahmen oder durch Bewilligung 
einer Zahlungserleichterung unterbrochen. Nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die 
Unterbrechung eingetreten ist, beginnt die Ver
jährungsfrist neu zu laufen. 

(3) Die Verjährung ist gehemmt, solange 
die Einhebung oder zwangsweise Einbringung 
einer Abgabe innerhalb der letzten sechs Monate 
der Verjährungsfrist wegen höherer' Gewalt 
nicht möglich ist. 

(4) Wenn fällige Abgaben durch Handpfand 
gesichert sind, findet § 1483 ABG B. sinngemäß 
Anwendung. Sind sie durch bücherliehe Ein
tragung gesichert, so kann innerhalb von dreißig 
Jahren nach erfolgter ~intragung gegen die 
Geltendmachung der durch das Pfandrecht ge
sicherten Forderung die seither eingetretene Ver
jährung der Abgabe nicht eingewendet werden. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten auch für "die 
Einhebung und z:wangsweise Einbringung der 
im § 207 Abs. 4 bezeichneten Ersatz- und Rück
zahlungsansprüche. 

G. Rückzahlung. 

§ 239. (1) Der Abgabepflichtige kann die 
Rückzahlung von Guthaben (§ 215 Abs. 3) 
beantragen. Die Rückzahlung kann auch von Amts
wegen erfolgen. 

(2) Gegen den Rückzahlungsbetrag können der 
Höhe nach festgesetzt~ Abgabenschuldigkeiten 
aufgerechnet werden, die der Abgabepflichtige 
nicht später als drei Monate nach der. Stellung 
des Rückzahlungsantrages zu entrichten haben 
wird. 

§ 240. (1) Bei Abgaben, die für Rechnung 
eines .Abgabepflichtigen ohne dessen Mitwirkung 
einzubehalten und abzuführen sind, ist der 
Abfuhrpflichtige berechtigt, während eines Ka
lenderjahres zu Unrecht einbehaltene Beträge 
bis zum Ablauf dieses Kalenderjahres auszuglei
chen oder auf Verlangen des Abgabepflichtigen 
zurückzuzahlen. 

(2) Die Fristbestimmung des Abs. 1 gilt nicht 
für den Ausgleich oder die Rückzahlung von 
Lohnsteuerbeträgen auf Grund eines vom Arbeit
geber durchgeführten Jahresausgleiches. 

(3) Unterbleibt ein Ausgleich oder eine Rück
zahlung gemäß Abs. 1, so kann' der Abgabe
pflichtige bis zum Ablauf des dritten Kalender
jahres, das auf das Jahr der Einbehaltung folgt, 
die Rückzahlung des zu Unrecht entrichteten 
Betrages beantragen, sofern nicht eine Rück
zahlung oder ein Ausgleich im, Wege des Jahres
ausgleiches oder der Veranlagung erfolgt oder 
oder bereits erfolgt ist. Der Antrag ist bei der 
Abgabenbehörde zu stellen, die für die Heran
ziehung des Abgabepflichtigen zu jener Abgabe 
zuständig ist, um deren Rückzahlung es sich 
handelt. 

§ 241. (1) Wurde eine Abgabe zu Unrecht 
zwangsweise eingebracht, so ist der zu Unrecht 
entrichtete Betrag über Antrag zurückzuzahlen. 

(2) Wurden Wertzeichen (Stempelmarken) in 
der Absicht verwendet, eine Abg~be zu entrichten, 
so ist der entrichtete Betrag, soweit eine Abgaben
schuld nicht besteht, von der zur Erhebung 
der Abgabe zuständigen Abgabenbehörde auf 
Antrag zurückzuzahlen. 

(3) Anträge nach Abs. 1 und 2 können bis zum 
Ablauf des dritten Kalenderjahres gestellt werden, 
das auf das Jahr folgt, in dem der Betrag zu 
Unrecht entrichtet wurde. 

H. Behandlung von Kleinbeträgen. 

§ 242. Abgabenbeträge, die 10 S nicht über
steigen, sind nicht zu vollstrecken; Guthaben 
(§ 215), die 10 S nicht übersteigen, sind nicht 
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zurückzuzahlen. Dies gilt nicht für Abgaben, 
die in Wertzeichen (Stempelmarken) zu entrichten 
sind, und für die zu diesen Zu erhebenden Neben
ansprüche. 

7. ABSCHNITT 

Rechtsschutz. 

A. Ordentliche Rechtsmittel. 

1. Berufung. 

§ 243. Gegen Bescheide, welche die Abgaben
behörden erster Instanz erlassen, ist als Rechts
mittel die Berufung gegeben, soweit nicht in 
Abgabenvorschriften ein Rechtsmittel für unzu
lässig erklärt wird. 

§ 244. Gegen nur das Verfahren betreffende 
Verfügungen ist ein abgesondertes Rechtsmittel 
nicht zulässig. Sie können erst in der Berufung 
gegen den die Angelegenheit abschließenden 
Bescheid angefochten werden. 

2. Einbringung. 

§ 245. (1) Die Berufungsfrist beträgt einen 
Monat. 

(2) Durch einen Antrag auf Mitteilung der 
einem Bescheid ganz oder teilweise fehlenden 
Begründung (§ 93 Abs. 3 lit. a) wird der Lauf 
der Berufungsfrist gehemmt. 

(3) Die Berufungsfrist kann aus berücksichti
gungswürdigen Gründen, erforderlichenfalls auch 
wiederholt, verlängert werden. Durch einen 
Antrag auf Fristverlängerung wird der Lauf der 
Berufungsfrist gehemmt. 

(4) Die Hemmung des Fristenlaufes beginnt 
mit dem Tag der Einbringung des Antrages 
(Abs. 2 oder 3) und endet mit dem Tag, an dem 
die Mitteilung (Abs. 2) oder die Entscheidung 
(Abs. 3) über den Antrag dem Antragsteller 
zugestellt wird. 

§' 246. (1) Zur Einbringung einer Berufung 
ist jeder befugt, an den der den Gegenstand 
der Anfechtung bildende Bescheid ergangen 
ist. 

(2) Zur Einbringung einer Berufung gegen 
Feststellungsbescheide und Grundsteuermeß
bescheide ist·ferner jeder befugt, gegen den diese 
Bescheide gemäß § 191 Abs. 2 und 3, und gemäß 
§ 194 Abs. 5 wirken. 

§ 247. Ist eine Ware nach Stellung des Zoll~ 
abfertigungsantrages durch den Verfügungs
berechtigten von dem in der schriftlichen 
Warenerklärung oder bei mündlicher Waren
erklärung von dem im Abfertigungsbefund 
genannten Warenempfängerübernommen worden, 
so ist auch dieser. befugt, gegen den Bescheid, 
der die Festsetzung von Zöllen oder sonstigen 
Eingangsabgaben betrifft, innerhalb der dem 
Verfügungsberechtigten offen stehenden Frist Be
rufung einzubringen.' 
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§ 248. Der nach Abgabenvorschriften Haf
tungspflichtige kann unbeschadet der Einbringung 
einer Berufung gegen seine Heranziehung zur 
Haftung (Haftungsbescheid, § 224 Abs. 1) 
innerhalb der für die Einbringung der Berufung 
gegen den Haftungsbescheid offenstehenden 
Frist auch gegen den Abgabenanspruch (Ab
gabenbescheid, § 198) mittels Berufung die 
Rechte geltend machen, die dem Abgabe
pflichtigen zustehen. 

§ 249. (1) Die Berufung ist bei der Abgaben
behörde einzubringen, die den angefochtenen 
Bescheid . erlassen hat. Die Berufung kann 
jedoch auch bei der zur Entscheidung über die 
Berufung zuständigen Abgabenbehörde zweiter 
Instanz oder im Fall einer Änderung der örtlichen 
Zuständigkeit bei der neu zuständigen Abgaben
behörde eingebracht werden. 

(2) Die Einbringung bei einer anderen als 
im Abs. 1 genannten Stelle gilt nur dann als 
rechtzeitig, wenn die Berufung noch vor Ablauf 
der Berufungsfrist der Abgabenbehörde, die 
den angefochtenen Bescheid erlassen hat, 
oder der zur Entscheidung über die Berufung 
zuständigen Abgabenbehörde zweiter Instanz 
zukommt. 

3. Inhalt und Wirkung. 

§ 250. (1) Die Berufung muß enthalten: 
a) die Bezeichnung des Bescheides, gegen den 

sie sich richtet; 
b) die Erklärung, in welchen Punkten der 

Bescheid angefochten wird; 
c) die Erklärung, welche Änderungen bean

tragt werden; 
d) eine Begründung. 
(2) Bei Berufungen gegen Bescheide über die 

Anwendung des Zolltarifes ist die Zollbemessungs
grundlage in unzweifelhafter Art, insbesondere 
durch Musterentnahmen. oder Beschreibungen, 
festzuhaJten. 

§ 251. Bescheide, die an die Stelle eines 
früheren Bescheides treten, sind in vollem 
Umfang anfechtbar. Das gleiche gilt für end
gültige Bescheide, die an die Stelle eines vor
läufigen Bescheides (§ 200) treten. und für Be
scheide, die einen vorläufigen zum endgültigen 
Bescheid erklären. 

§ 252. (1) Liegen einem Feststellungsbescheid 
Entscheidungen zugrunde, die in einem anderen 
Feststellungsbescheid getroffen worden sind, 
so kann der Feststellungsbescheid nicht mit 
der Begründung angefochten werden, daß die 
in dem anderen Feststellungsbescheid getroffenen 
Entscheidungen unzutreffend seien. Dieser Ein:" 
wand kann nur gegen den anderen Feststellungs-
bescheid erhoben werden. . 

(2) Liegen einem Abgabenbescheid Entschei
dungen zugrunde, die in einem Feststellungs
bescheid getroffen worden sind, so kann der 

456 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 59 von 71

www.parlament.gv.at



60 

Abgabenbescheid nicht mit der Begründung 5. Beitritt zur Berufung. 
angefochten werden, daß die in dem Feststellungs- § 257. (1) Einer Berufung, über die noch 
bescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend nicht entschieden ist, kann beitreten, wer nach 
seien. Dieser Einwand kann nur gegen den Abgabenvorschriften für die den Gegenstand 
Feststellungsbescheid erhoben werden. des angefochtenen Bescheides bildende Abgabe 

(3) Liegen einem Abgabenbescheid Entschei- als Gesamtschuldner oder als Haftungspflichtiger 
dungen zugrunde, die in einem Meßbescheid (§ 224 Abs. 1) in Betracht kommt. 
oder in einem Zedegungsbescheid getroffen " (2) Wer einer Berufung beigetreten ist, kann 
worden sind, so kann der Abgabenbescheid die gleichen Rechte geltend machen, die dem 
nicht mit der Begründung angefochten werden, Berufungswerber zustehen. 
daß die in dem Meßbescheid oder Zerlegungs-
bescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend § 258. (1) Der Beitritt ist bei der Abgaben
seien. Dieser Einw~nd kann nur gegen den behörde, die den angefochtenen Bescheid er
Meß- oder Zerlegungsbescheid erhoben werden lassen hat, schriftlich zu erklären. Die Ab-

§ 253. Die Berufung gegen einen Zedegungs- gabenbehörde hat die Beitrittserklärung der 
bescheid oder Zuteilungsbescheid kann nicht Vorlage der Berufung (§ 276 Abs. 2) anzuschlie
darauf gestützt werden, daß der Einheitswert ßen oder, falls diese 'schon vorgelegt ist, nach
unrichtig festgestellt . oder der Meßbetrag un- träglieh vorzulegen. 
richtig festgesetzt worden sei. (2)' Die im Abs. 1 bezeichnete Abgabenbehörde 

hat eine Beitrittserklärung durch Bescheid Zu-
§ 254. Durch Einbringung einer Berl,lfung rückzuweisen, 

wird die Wirksamkeit des angefochtenen Be-
scheides nicht gehemmt, insbesondere die Ein- a) wenn im Zeitpunkt. des Einlangens der 
hebung und zwangsweise Einbringung elOer Beitrittserklärung über die Berufung durch 
Abgabe nicht aufgehalten. eine wie eine Berufungsentscheidung wir

kende Berufungsvorentscheidung (§ 276 
4. Verzicht und Zurücknahme. Abs. 1) oder durch Berufungsentscheidung 

(§ 288) bereits rechtskräftig entschieden 
§ 255. (1) Auf die Einbringung einer Berufung war; 

kann verzichtet werden. Der Verzicht ist 
schriftlich' oder zur Niederschrift (§ 87) zu er- b) wenn sie von jemandem abgegeben wurde, 
klären. der zum Beitritt nicht befugt ist. In diesem 

(2) Vor Erlassung .eines Bescheides kann Fall darf die Berufungsentscheidung erst 
ein Verzicht rechtswirksam nur abgegeben wer- nach Rechtskraft des Zurückweisungsbe-
den, wenn aus der Verzichtserklärung (Nieder- scheides ergehen. 
schrift) hervorgeht, daß dem Verzichtenden im § 259. (1) Einer Berufung gegen einen Zer
Zeitpunkt ihrer Abgabe der Inhalt.des zu erwar- legungs- oder Zuteilungs bescheid (§§ 196 und 
tenden Bescheides, bei Abgabenbescheiden die 197) können die im § 78 Abs. 2lit. b bez~ichneten 
Grundlagen der Abgabenfestsetzung, die Höhe Körperschaften und der Abgabepflichtige bei
der Abgabe und die Abweichungen von den bis- treten. 
herigen Festsetzungen, bekannt waren. Eine Ab-.. (2) Die Körperschaften (Abs. 1), deren Inter~ 
schrift der Niederschrift ist dem Abgabepflichtigen essen durch das Berufungsbegehren berührt 
auszufolgen. werden, und. der Abgabepflichtige sind vom 

(3) Eine trotz Verzicht eingebrachte Berufung Finanzamt von der Einbringung der Berufung 
ist unzulässig (§ 273). unter Hinweis auf die Möglichkeit des Beitrittes 

§ 256. (1) Berufungen können bis zur Unter- (Abs. 1) in Kenntn~s zu setzen. 
zeichnung der Berufungsentscheidung, falls je- (3) Das Berufungsverfahren ist ohne Teil
doch die Berufungsentscheidung einem Be- nahme der Beitrittsberechtigten fortzusetzen, 
rufungssenat obliegt (§ 260 Abs. 2), nur bis zum wenn deren Beitrittserklärung nicht innerhalb 
Beginn der Beratung (§ 286) zurückgenommen eines Monates nach Zustellung der Mitteilung 
werden. Die Zurücknahme ist schriftlich oder (Abs. 2) abgegeben wird. 
zur Niederschrift (§ 87) zu erklären. 

(2) Wurden Beitrittserklärungen abgegeben, 
ist die Zurücknahme der Berufung nur wirk
sam, wenn ihr alle zustimmen, die der Berufung 
beigetreten sind. . 

(3) Wurde eine Berufung zurückgenommen 
(Abs. 1), hat die Abgabenbehörde erster Instanz 
die Berufung mit Bescheid als gegenstandslos 
zu erklären und das Berufungsverfahren ein
zustellen. 

6. Entscheidungsbefugnis. 

a) Allgemeine Bestimmungen. 

§ 260. (1) Der Finanzlandesdirektion als 
Abgabenbehörde zweiter Instanz obliegt die 
Entscheidung über Berufungen. -

(2) Dem Berufungssenat (§ 270) als Organ 
der Abgabenbehörde zweiter Instanz obliegt 
die Entscheidung über Berufungen gegen 
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a) Feststellungsbescheide über Feststellungen 
gemäß § 186, soweit sie wirtschaftliche 
Einheiten öder Untereinheiten des Betriebs
vermögens betreffen, sowie über Feststel
lungen gemäß §§ 187 und 188; 

b) Meßbescheide über den einheitlichen Steuer
meßbetrag nach dem Gewerbeertrag und 
dem Gewerbekapital ; 

c) Abgabenbescheide (§§ 198 und 200) über 
die veranlagte Einkommensteuer, die Kör
perschaftsteuer, die Gewerbesteuer nach 
(lern Gewerbeertrag und dem Gewerbe
kapital, die Vermögensteuer und die Um-

o satzsteuer (mit Ausnahme der Ausgleich
steuer). 

§ 261. Werden im Zusammenhang mit einer 
Berufung, über die gemäß § 260 Abs. 2 die Finanz
landesdirektion durch einen Berufu?gssenat zu 
entscheiden hat, auch Vorauszahlungen, Beiträge 
oder Zuschläge angefochten, die in Verbindung 
mit einem im § 260 Abs. 2 genannten Bescheid 
festgesetzt wurden, entscheidet der Berufungs
senat auch über diese Rechtsmittel. 

§ 262. Die gesetzlichen Vorschriften, welche 
die Zuständigkeit zur Berufungsentscheidung 
über Konsulargebühren und Punzierungsgebüh
ren sowie über die Frage der grundsätzlichen 
Verpflichtung zur Entrichtung von Beiträgen 
regeln, bleiben unberührt. . 

b) Berufungskommissionen - Berufungssenate. 

§ 263. (1) Für den Bereich jedes Bundeslandes 
ist eine Berufungskommission zu bilden, deren 
Geschäfte der Präsident der Finanzlandesdirektion 
leitet. 

(2) Die Berufungskommission besteht aus 
zwei Gruppen von Mitgliedern, welche in je 
einer Liste zu vereinigen sind. Die erste Gruppe 
setzt sich aus den von den gesetzlichen Berufs
vertretungen entsendeten, im jeweiligen Bundes
land wohnhaften Mitgliedern zusammen, wobei 
das Bundesministerium für Finanzen die Zahl der 

. von den einzelnen Berufsvertretungen zu entsen
denden Mitglieder unter Berücksichtigung der 
Bedeutung der Berufsgruppen für. die Steu.er
leistung im Bundesland bestimmt. Die Mitglieder 
der zweiten Gruppe werden in erforderlicher 
Anzahl vom Bundesministerium für Finanzen 
ernannt. 

(3) Neben den Mitgliedern der Berufungs
kommissionen ist nach den Grundsätzen des 
Abs. 2 die gleiche Anzahl von Stellvertretern 
zu bestellen und gleichfalls in je einer Liste zu 
vereinigen. 

§ 264. (1) In die Berufungskommissionen dürfen 
nur Personen entsendet werden, welche die 
österreichisehe Staatsbürgerschaft besitzen, zu 
Beginn des Jahres der Entsendung das 30. Lebens
jahr vollendet haben und sich im Vollgenuß der 
bürgerlichen und politischen Rechte befinden. 
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(2) Ausgenommen von der Entsendung sind 
Personen, die jemals wegen eines Finanzvergehens 
(mit Ausnahme einer Finanzordnungswidrigkeit) 
finanzstrafbehördlich· oder gerichtlich schuldig 
befunden wurden. 

§ 265. (1) Ihre Entsendung können ablehnen: 
Mitglieder des Nationalrates, des Bundesrates, 
der Landtage, Geistliche der gesetzlich an
erkannten Kirchen und Religionsgesellschafi:en, 
Ordenspersonen und aktive Dienstnehmer von 
Gebietskörperschaften, dann Personen, die über 
60 Jahre alt oder mit hindernden Körper
gebrechen behaftet sind, endlich Personen, die 
bereits durch sechs Jahre ununterbrochen Mit
glieder einer Berufungskommissiol1 waren, wäh
rend der folgenden sechs Jahre. 

(2) Der .Präsident der Finanzlandesdirektion 
entscheidet, ob die Ablehnung einer Entsendung 
begründet ist. Gegen seine Entscheidung ist 
ein Rechtsmittel nicht gegeben. 

§ 266. (1) Wird die Entsendung in die Kommis
sionen durch offenbares Verschulden einer gesetz
lichen Berufsvertretung, nicht 'rechtzeitig. vor
genommen oder wird von den Entsendeten 
ihre ordnungsmäßige Mitwirkung verweigert, 
so ist die zur Ergänzung der betreffenden Kom_ 
mission erforderliche Anzahl von Mitgliedern 
und Stellvertretern vom Bundesministerium für 
Finanzen zu ernennen. 

(2) Diese vom Bundesministerium für Finanzen 
ernannten 'Mitglieder haben dieselben Rechte 
und Pflichten wie entsendete Mitglieder. Sie sind 
jedoch, sobald dies ohne Störung des Geschäfts
ganges der Kommission möglich ist, abzuberufen, 
wenn die Entsendung nachträglich vorgenommen, 
beziehungsweise für die ihre Mitwirkung ver
weigernden Personen eine Neuentsendung voll
zogen wird und die entsendeten Mitglieder und 
Stellvertreter in die Kommission eintreten. 

(3) Als Verweigerung der ordnungsmäßigen 
Mitwirkung gemäß Abs. 1 und 2. ist es anzu
sehen, wenn ein Mitglied (Stellvertreter) trotz 
ordnungsmäßiger Einladung bei drei, Kom
missionssitzungen unentschuldigt ausbleibt. 

§ 267. (1) Die K;,ommissionsmitglieder und 
deren Stellvertreter· werden auf die Dauer von 
sechs Jahren bestellt. 

(2) Am Ende jedes dritten Jahres scheidet je 
die Hälfte der entsendeten und der ernannten 
Mitglieder und Stellvertreter aus. Von einer 
ungeraden 'Anzahl scheidet abwechselnd der 
größere oder Kleinere Teil, und zwar das erstemal 
der' größere Teil aus. Die das erstemal Aus
scheidenden werden durch das Los bestimmt. 
Die Ausscheidenden können wieder berufen 
werden. 

(3) Ersatzweise Entsendungen sowie die Er
nennungen zum Ersatz vorzeitig ausgeschiedener 
oder abberufener ernannter Mitglieder gelten für 
die noch übrige Zeit der Amtsdauer (Abs. 1). 
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(4) Ein durch Entsendung erlangtes Mandat 
erlischt, sobald sein Inhaber den im § 264 ange
führten Voraussetzungen nicht mehr entspricht. 

§ 268. Die entsendeten Mitglieder und Stell
vertreter behalten ihr Mandat, auch wenn wäh
rend der Amtsdauer die zur Entsendung berechtig
ten Berufsvertretungen· in der zur Zeit der Ent
sendung bestandenen Zusammensetzung nicht 
mehr bestehen. 

§ 269. (1) Die in den §§ 264, 265 und 267 für 
die entsendeten Kommissionsmitglieder und 
Stellvertreter geltenden Bestimmungen finden auf 
die vom Bundesministerium für Finanzen gem. 
§ 263 Abs. 2 letzter Satz ernannten Mitglieder 
und Stellvertreter entsprechende Anwendung. 

(2) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
die ihm gemäß §§ 263 und 266 zustehenden Rechte 
zur Bestimmung der Mitgliederzahl und Zu
sammensetzung der Kommissionen sowie zur 
Ernennung von Kommissionsmitgliederrt den 
Präsidenten der Finanzlandes.direktionen über
tragen. 

§ 270. (1) Der Präsident der Finanzlandes
direktion bildet aus der Berufungskommission 
(§ 263) die Berufungssenate und weist diesen die 
Senatsmitglieder und Stellvertreter in erforder
licher Anzahl zu. . 

(2) Die Zusammensetzung der Berufungssenate 
und deren Geschäftsverteilung, die der Präsident 
der Finanzlandesdirektion bestimmt, sind durch 
Anschlag an der Amtstafel zu veröffentlichen. 

(3) Über Berufungen gemäß § 260 Abs. 2 ent
scheidet ein fünfgliedriger Berufungssenat, der 
sich aus dem Präsidenten der Finanzlandes
direktion oder einem von ihm bestimmten rechts
kundigen flinanzbeamten als Vorsitzenden und 
vier 'Beisitzern zusammensetzt. Von den Bei
sitzern haben' einer der Gruppe der ernannten 
und drei der Gruppe der entsendeten Mitglieder 
der Berufungskommission anzugehören. Ein ent
sendetes Mitglied hat einer gesetzlichen Berufs
vertretung selbständiger Berufe und ein weiteres 
einer gesetzlichen Berufsvertretung unselbstän
diger Berufe anzugehören,. während das dritte 
entsendete Mitglied der gesetzlichen Berufs
vertretung des Berufungswerbers angehören soll. 

§ 271. (1) (Verfassungsbestimmung.) Die ent
sendeten Mitglieder der Berufungssenate sind 
in Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen 
gebunden. 

(2) Die entsendeten Mitglieder der Berufungs
senate leisten beim Eintritt in ihre Tätigkeit vor 
dem Präsidenten der Finanzlandesdirektion das 
Gelöbnis: 

"Ich gelobe, daß ich bei den Berufungs
verhandlungen ohne Ansehung der Person un
parteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen 
vorgehen, die Gesetze befolgen und, was mir 

--_._-_._--------

durch die Verhandlungen überhaupt, insbeson
dere von den Verhältnissen der Abgabepflichti
gen, bekannt wird, strengstens geheimhalten 
werde." 
(3)' Die Beifügung einer religiösen Beteuerung 

ist zulässig. 

§ 272. (1) Die Senatsmitglieder haben Anspruch 
auf Vergütung der Reise(Fahrt)auslagen und 
Aufenthaltskosten sowie auf Entschädigung für 
Zeitversäumnis. Für die Höhe und die V oraus
setzungen der zu leistenden Vergütungen' sind 
sinngemäß die jeweils für Schöffen geltenden 
Bestimmungen maßgebend. 

(2) Aktive Dienstnehmer von Gebietskörper
schaften erhalten dIe gemäß Abs. 1 zu leistenden 
Vergütungen nach Maßgabe der Reisegebühren
vorschriften des Bundes. 

. 7. Berufungsverfahren. 

a) Allgemeine Bestimmungen. 

§ 273. (1) Die Abgabenbehörde erster Instanz 
hat eine Berufung,. die gegen einen von ihr er
lassenen Bescheid eingebracht worden ist, durch 
Bescheid zurückzuweisen, wenn die Berufung 

a) nicht zulässig ist oder 
b) nicht fristgerecht eingebracht wurde. 
(2) Eine Berufung darf nicht deshalb als unzu

lässig zurückgewiesen werden, weil sie vor Beginn 
der Berufungsfrist eingebracht wurde oder weil 
sie unrichtig bezeichnet ist. 

§ 274. Wurde gegen einen vorläufigen Bescheid 
(§ 200) oder gegen einen nachträglich geänderten 
Bescheid eine Berufung eingebracht, über die im 
Zeitpunkt der Erlassung des endgültigen oder 
des ändernden Bescheides noch nicht entschieden 
war, dann ist sie zugleich mit der Erlassung des 
endgültigen oder des ändernden Bescheides inso
weit als gegenstandslos geworden zu erklären, als 
der endgültige oder der ändernde Bescheid dem 
Berufungsbegehren Rechnung trägt. Im übrigen 
gilt die gegen den vorläufigen oder gegen den 
geänderten Bescheid eingebrachte Berufung als 
auch gegen den endgültigen oder g~gen den 
ändernden Bescheid gerichtet. 

§ 275. Wenn eine Berufung nicht den im § 250 
umschriebenen Erfordernissen entspricht, so hat 
die Abgabenbehörde erster Instanz dem Beru
fungswerber die Behebung dieser inhaltlichen 
Mängel mit dem Hinweis aufzutragen, daß die 
Berufung nach fruchtlosem Abliufeiner gleich
zeitig zu bestimmenden angemessenen Frist als 
zurückgenommen gilt. . 

§ 276. (1) Liegt ein Anlaß zur Zurückweisung 
(§ 273) nicht vor und sind etwaige Formge
brechen und inhaltliche Mängel behoben (§§ 85 
Abs. 2 und 275), so kann die Abgabenbehörde 
erster Instanz die Berufung nach Durchführung 
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der etwa noch erforderlichen Ermittlungen durch 
Berufungsvorentscheidung erledigen und hiebei 
den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung 
abändern oder die Berufung als unbegründet ab
weisen. Ein solcher Bescheid wirkt wie eine 
Entscheidung über die Berufung, es sei denn, daß 
der Berufungswerber binnen der unerstreckbaren 
Frist von zwei Wochen nach Zustellung der Be
rufungsvorentscheidung beantragt, die Berufung 
der Abgabenbehörde zweiter Instanz vorzlllegen. 
Auf dieses Antragsrecht ist der Berufungswerber 
in der Berufungsvorentscheidung aufmerksam zu 
machen. Übt er es fristgerecht aus, so verliert die 
Berufungsvorentscheidung ihre Wirkung. Ein 
verspätet eingebrachter Antrag ist von der 
Abgabenbehörde erster Instanz durch Bescheid 
zurückzuweisen. 

(2) Die Abgabenbehörde erster Instanz hat die 
Berufung, über die eine Berufungsvorentschei
dung nicht erlassen oder infolge zeitgerechten 
Antrages (Abs. 1) wirkungslos wurde, nach 
Durchführung der etwa noch erforderlichen Er
mittlungen ungesäumt der Abgabenbehörde 
zweiter Instanz vorzulegen. 

§ 277. Ist ein Bescheid von mehreren Be
rufungswerbern angefochten oder sind gegen 
einen Bescheid mehrere Berufungen eingebracht, 
so sind diese Berufungen zu einem gemeinsamen 
Verfahren zu verbinden. 

§ 278. Die Abgabenbehörde zweiter Instanz 
hat zu prüfen, ob ein von der Abgabenbehörde 
erster Instanz nicht aufgegriffener Grund zur 
Zurückweisung der Berufung vorliegt. Ist ein 
solcher Grund gegeben, so hat die Abgaben
behörde zweiter Instanz die Zurückweisung mit 
Bescheid auszusprechen. 
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(2) Eine Aussetzung der Entscheidung gemäß 
Abs. 1 ist von der Abgabenbehörde zweiter 
Instanz auszusprechen. Nach rechtskräftiger Be
endigung des Verfahrens, das Anlaß zur Aus
setzung gemäß Abs. 1 gegeben hat, ist das aus
gesetzte Berufungsverfahren von Amts wegen 
fortzusetzen. 

. b) Besondere Bestimmungen über das Verfahren 
vor den Berufungssenaten. 

§ 282. (1) Wenn die Berufungsentscheidung 
gemäß § 260 Abs. 2 durch einen Berufungs
senat zu fällen ist, werden die den Abgaben
behörden zweiter Instanz gemäß den §§ 278, 
279 und 281 eingeräumten Rechte zunächst 
vom Vorsitzenden des Senates ausgeübt. Ihm 
obliegt die Leitung des Berufungsverfahrens. 

(2) Die gemäß Abs. 1 ergehenden Verfügungen 
des Vorsitzenden wirken wie Verfügungen des 
Senates. 

§ 283. (1) Ein Beisitzer des Senates ist vom 
Vorsitzenden als Berichterstatter zu bestellen. 
Zu den Verhandlungen des Senates kann ein 
Schriftführer beigezogen werden. 

(2) An der Verhandlung und Entscheidung 
über die Berufung haben alle Mitglieder des 
Senates (§ 270 Abs. 3) teilzunehmen. 

(3) Ein Beisitzer, bei dem einer der im § 76 
Abs. 1 aufgezählten. Befangenheitsgründe zu
trifft, hat hievon dem Vorsitzenden des Senates 
Mitteilung zu machen. Dieser hat für den Er
satz durch ein Mitglied (einen Stellvertreter) 
aus der gleichen Gruppe (§ 263 Abs. 2) zu sorgen, 
welcher der befangene Beisitzer angehört. Muß 
sich der Vorsitzende des Senates wegen Be
fangenheit seines Amtes enthalten, so hat er für 

§ 279. (1) Im Berufungsverfahren haben die die Bestellung eines Vertreters zu sorgen. 
Abgabenbehörden zweiter Instanz die Obliegen- (4) Den Parteien steht das Recht zu, ein Senats
heiten und Befugnisse, die den Abgabenbehörden mitglied abzulehnen, wenn anzunehmen ist, 
erster Instanz auferlegt und eingeräumt sind. daß die Bekanntgabe der zu erörternden Tat-

(2) Die Abgabenbehörden zweiter Instanz sachen an dieses Mitglied die Wettbewerbs
können notwendige Ergänzungen des Ermitt- fähigkeit einer Partei gefährden könnte. Der 
lungsverfahrens auch durch die Abgabenbehörden Ablehnungsantrag ist beim· Vorsitzenden des 
erster Instanz vornehmen lassen. Senates' zu stellen, bevor der Senat in die Ver-

§ 280; Auf neue Tatsachen, Beweise und An- handlung über die Berufung eintritt. Im An
träge, die der Abgabenbehörde zweiter Instanz trag· sind die Gründe der Ablehnung glaubhaft 
im Laufe des Berufungsverfahrens' zur Kenntnis zu machen. Über die Ablehnung entscheidet 
gelangen, ist Bedacht zu nehmen. in Abwesenheit des Abgelehnten der Senat durch 

Beschluß. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
§ 281. (1) Ist wegen einer gleichen oder ähn- des Vorsitzenden den Ausschlag. Wird einem 

lichen Rechtsfrage eine Be:fufurig anhängig oder Ablehnungsantrag stattgegeben, so ist für Er
schwebt sonst vor einem Gericht oder eine. r ver-j satz des A.bgelehnten nach den Vorschriften des' 
waltungsbehörde ein Verfahren, dessen Ausgang Abs. 3 vorzusorgen. Werden der Vorsitzende 
von wesentlicher Bedeutung für die Entscheidung oder mehr als zwei Beisitzer des Senates ab
über die Berufung ist, So kann die Entscheidung gelehnt, so hat der Präsident der Finanzlandes
über diese unter Mitteilung der hiefür maß- direktion die Beschlußfassung über den Ab
gebenden Gründe ausgesetzt werden, sofern lehnungsantrag einem anderen Senat zuzuweisen. 
nicht überwiegende Interessen der Partei entgegen- § 284. (1) Über die Berufung hat eine münd
stehen. [liehe Verhandlllng stattzufinden, wenn es der 
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V orsitzende des Senates für erforderlich hält, 
wenn es der Senat auf Antrag eines Beisitzers 
beschließt· oder wenn es ~ine Partei beantragt. 
Dieser Antrag ist in der Berufung (§ 250), in der 
Beitrittserklärung (§ 258) oder in einem Antrag 
gemäß § 276 Abs. 1 zu stellen. 

(2) Der Vorsitzende des Senates bestimmt 
den Zeitpunkt der Verhandlung. Die Parteien 
sind mit dem 'Beifügen vorzuladen, daß ihr 
Fernbleiben der DurchführJ.lng der Verhandlung 
nicht entgegensteht. 

§ 285. (1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und 
schließt die mündliche Verhandlung. Er hat für 
die vollständige, erforderlichenfalls in Rede und 
Gegenrede zu erfolgende Erörterung der Rechts
sache zu sorgen. Er erteilt das Wort und kann es 
bei Mißbrauch entziehen. 

(2) Der Berichterstatter (§ 283 Abs. 1) trägt 
die Sache vor und berichtet über die Ergebnisse 
etwa bereits durchgeführter Beweisaufnahmen 
oder vorangegangener mündlicher Verhandlun
gen. Dann nimmt der Senat erforderlichenfalls 
weitere Beweisaufnahmen vor und hört die Par
teien, denen das letzte Wort zukommt. 

(3) Die mündliche Verhandlung ist nicht 
öffentlich. Über den Verlauf der Verhandlung 
ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder
schrift hat 'die Namen der Mitglieder des Senates 
und des Schriftführers, die Namen der zur Ver
handlung erschienenen Parteien und ihrer Ver
treter sowie die wesentlichen Vorkommnisse 
der Verhandlung, insbesondere die Anträge 
der Parteien, die über diese Anträge gefaßten 
Beschlüsse. des Senates sowie die durchge
führten Beweisaufnahmen zu enthalten. Die 
Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom 
Schriftführer zu unterJertigen. 

§ 286. Der Senat hat übe.! die Berufung 
zu beraten und über die Entscheidung sowie 
über allfällige V orfragen abzustimmen. Hat eine 
mündliche Verhandlung stattgefunden, so ist 
die Beratung und Abstimmung im Anschluß 
an die Verhandlung durchzuführen. 

§ 287. (1) Der Vorsitzende IFitet die Beratung 
und Abstimmung des, Senates. Der Bericht
erstatter (§ 283 Abs. 1) gibt seine Stimme als 
erster, der Vorsitzende als letzter ab. Im übrigen 
stimmen die dem Lebensalter nach jüngeren 
Senatsbeisitzer vor den älteren. Kein Senats
mitglied darf die Abgabe der Stimme über eine 
zur Beschlußfassung gestellte Frage verweigern. 
. Dies gilt namentlich auch dann, wenn ein Mit
glied bei der Abstimmung über eine Vorfrage 
in der Minderheit geblieben ist. . 

(2) Der Senat faßt seine Beschlüsse mit ein
facher Stimmenmehrheit. Bilden sich wegen 
eines Betrages, über den Beschlüß zu fassen ist, 
mehr als zwei Meinungen, so werden die Stim
men für den .höchsten Betrag jenen für den 

nächstniedrigeren Betrag hinzugezählt, bis sich . 
eine Mehrheit ergibt. 

(3) Über die Beratung und Abstimmung des 
Senates ist eine Niederschrift aufzunehmen, die 
vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu 
unterfertigen ist. Sie 'ist, wenn eine mündliche 
Verhandlung stattgefunden hat, von der über 
diese Verhandlung aufgenommenen Niederschrift 
(§ 285 Abs. 3) zu trennen. 

(4) Die mündliche Verhandlung schließt, wenn 
sie nicht vertagt wird, mit der Verkündung der 
Berufungsentscheidung, die jedoch immer auch 
schriftlich zugestellt werden muß. Ist die Verkün
dung der Berufungsentscheidung nicht möglich, 
so schließt die mündliche Verhandlung mit der 
Verkündung des Beschlusses, daß die Berufungs
entscheidung der schriftlichen Ausfertigung vor
behalten bleibt. 

ß. BerufUngsentscheidung. 

§ 288. (1) Die Berufungsentscheidung hat 
zu enthalten: 
~ a) die Namen der Parteien des B~rufungs

verfahrens und ihrer Vertreter; 
b) die Bezeichnung des angefochtenen Be-

scheides; 
c) den Spruch; 
d) die Begründung. 

(2) Eine von einem Berufungssenat (§ 260 
Abs. 2) gefällte Berufungsentscheidung hat auch 
die Namen der Senatsmitglieder und des etwa 
beigezogenen Schriftführers zu enthalten. Sie 
ist vom Vorsitzenden des Senates zu unter
fertigen. 

§ 289. (1) Die Abgabenbehörde zweiter In
stanz hat, sofern die Berufung nicht gemäß 
§ 278 zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst 
zu entscheiden. Sie kann aber auch die Abgaben
behörde erster Instanz zur Erlassung einer Be
rufungsvorentscheidung' anweisen, sofern in dem 
anhängigen Verfahren eine solche noch nicht er
gangen ist. 

(2) Die Abgabenbehörde zweiter Instanz ist 
berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsicht
lich der Begründung ihre Anschauung an die 
Stelle jener der Abgabenbehörde erster Instanz 
zu setzen und demgemäß den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern oder 
die Bemfung als unbegründet abzuweisen. 

§ 290. (1) Im Berufungsverfahren können nur 
einheitliche Entscheidungen. getroffen werden . 
Die Berufungsentscheidung wirkt· für und gegen 
die gleichen Personen wie der angefochtene 
Bescheid. 

(2) Eine Berufungsentscheidung über das 
Bestehen und die Höhe einer Abgabenschuld, 
die auf Grund eines vom Haftungspflichtigen 
eingebrachten Rechtsmittels (§' 248) ergeht, 
wirkt auch für und gegen den Abgabepflichtigen. 
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§ 291. Gegen Berufungsentscheidungen und 
gegen sonstige Bescheide der Abgabenbehörden 
zweiter Instanz ist ein ordentliches Rechtsmittel 
nicht zulässig. 

§ 292. Das Recht, gegen die Entscheidung ein'Cs 
Berufungssenates wegen Rechtswidrigkeit ihres 
Inhaltes oder wegen Rechtswidrigkeit infolge 
Verletzung von Verfahrensvorschriften die Be
schwerde gemäß Artikel 131 Abs. 2 Bundes
Verfassungsgesetz an den Verwaltungs gerichts
hof zu erheben, wird auch dem Präsidenten der 
Finanzlandesdirektion eingeräumt. Dies kann 
sowohl zugunsten als auch zum Nachteil der 
Parteien geschehen. Die Beschwerdefrist be
ginnt mit der Zustellung der Entscheidung an 
den Berufungswerber zu laufen. 

B. Sonstige Abänderung von Bescheiden. 

1. Abänderung und Behebung von Amts wegen. 

§ 293 . . Die Abgabenbehörde kann in ihrem 
Bescheid unterlaufene Schreib- und Rechen

'fehler oder andere offenbar auf einem ähnlichen 
Versehen beruhende tatsächliche Unrichtigkeiten 
berichtigen .. 

§ 294. (1) Eine Abänderung oder Zurücknahme 
eines Bescheides, der Begünstigungen, Berechti
gungen oder die Befreiung von Pflichten be
trifft, durch die Abgabenbehörde, die den Be
scheid erlassen hat, ist - soweit nicht Widerruf 
oder Bedingungen vorbehalten sind - nur zu
lässig, 

a) wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse 
geändert ·haben, die 'für die Erlass~ng des 
Bescheides maßgebend gewesen sind, oder 

b) wenn das Vorhandensein dieser Verhältnisse 
auf Grund unrichtiger oder irreführender 
Angaben 'zu Unrecht angenommen worden 
ist. 

(2) Die Abänderung oder Zurücknahme kann 
mit rückwirkender Kraft nur ausgesprochen 
werden, wenn der Bescheid durch wissentlich 
unwahre Angaben oder durch eine strafbare 
Handlung herbeigeführt worden ist. 

(3) Die Bestimmungen der Abgabenvorschriften 
über die Änderung und den Widerruf von 
Bescheiden der im Abs. 1 bezeichneten Art 
bleiben unberührt. 

§ 295. (1) Beruht ein Bescheid auf einem 
Feststellungsbescheid, so ist er ohne Rücksicht 
darauf, ob die Rechtskraft eingetreten ist oder 
nicht, im Fall der Änderung des zugrunde
liegenden Bescheides von Amts wegen durch 
einen neuen Bescheid zu ersetzen. Mit der Er
lassung des neuen Bescheides kann gewartet 
werden, bis die Änderung des Feststellungs
bescheides rechtskräftig geworden ist. 

(2) Beruht ein Abgabenbescheid auf einem 
Meß- oder Zerlegungsbescheid, so ist er ohne 
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Rücksicht darauf, ob die Rechtskraft einge
treten ist oder nicht, im Fall der Änderung 
des zugrundeliegenden Bescheides von Amts 
wegen durch einen neuen Bescheid zu ersetzen. 
Mit der Erlassung deso neuen Bescheides kann 
gewartet werden, bis die Änderung des Meß
oder Zerlegungsbescheides rechtskräftig geworden 
ist. 

§ 296. Der Gewerbesteuermeßbescheid ist 
von Amts wegen durch einen neuen Bescheid 
zu ersetzen, wenn der Einkommensteuerbescheid, 
der Körperschaftsteuerbescheid oder der Ge
winnfeststellungsbescheid geändert wird und 
die Änderung die Höhe des Gewinnes aus 
Gewerbebetrieb berührt. Dü: Änderung des 
Gewinnes aus Gewerbebetrieb ist in dem neuen 
Gewerbesteuermeßbescheid insoweit zu berück
sichtigen, als sie die Höhe des Gewerbeertrages 
beeinflußt. Diese Vorschriften gelten auch für 
,den Fall, daß der Gewerbesteuermeßbescheid, 
der von Amts wegen durch einen neuen Bescheid 
zu ersetzen ist, bereits rechtskräftig geworden 
ist. Mit der Erlassung des netien Gewerbesteuer
meßbescheides . kann gewartet werden, bis die 
Änderung des Einkommensteuerbescheides, 
Körperschaftsteuerbescheides oder Gewinn
feststellungsbescheides rechtskräftig geworden 
ist. 

§ 297. (1) Ist ein Steuermeßbetrag nach Vor
nahme der Zerlegung geändert worden, so ist 
eine neue Zerlegung vorzunehmen. Diese tritt 
an die Stelle der bisherigen Zerlegung. Die 
Abgabenbehörde kann jedoch, sofern nicht 
überwiegende Interessen der Parteien entgegen
stehen, mit der Vornahme der neue,n Zerlegung 
warten, bis der Bescheid über den zu zerlegenden 
Steuerme~betrag rechtskräftig geworden ist. 

(2) Ist der .Anspruch einer Körperschaft' auf 
einen Anteil am Steuermeßbetrag bei der Zer
legung unberücksichtigt geblieben, ohne be
scheidmäßig abgelehnt worden zu sein, so ist 
auf Antrag eine neue Zerlegung vorzunehmen. 
Abs. 1 findet sinngemäß Anwendung. Ist die 
bisherige Zerlegung gegenüber: denjenigen Kör
perschaften, die am bisherigen Zerlegungsver
fahren beteiligt waren, rechtskräftig geworden, 
so dürfen bei der neuen Zerlegung mir solche 
Änderungen der bisherigen Zerlegung vorge
nommen werden, die sich :l;us der nachträglichen 
Berücksichtigung der bisher übergangenen Kör
perschaft ergeben. Der Antrag auf neue Zer
legung kann nur innerhalb eines Jahres nach 
Eintritt der Rechtskraft des bisherigen Zer
legungsbescheides gestellt werden. Eine Wieder
einsetzung in den vorigen Stand (§ 308) findet 
nicht statt. 

§ 298. Ein Abgabenbeschdd, in dem der, 
Abgabenbetrag auf Grund eines Steuermeß
betrages unter Anwendung eines Hundertsatzes 
(Hebesatzes) berechnet wurde, ist im Fall einer 
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nachträglichen Änderung des Hebesatzes von I 
Amts wegen durch einen. neuen Abgaben- i 

bescheid zu ersetzen. 

§ 299. (1) In Ausübung des Aufsichtsrechtes 
kann ein Bescheid von der Oberbehörde aufge
hoben werden, 

a) 'wenn er von. einer unzuständigen Behörde 
oder von einer nicht richtig zusammen
gesetzten Kollegialbehörde erlassen wurde, 
oder 

b) wenn der dem Bescheid zugrundeliegende 
Sachverhalt in einem wesentlichen Punkt 
unrichtig festgestellt oder aktenwidrig an
genommen wurde, oder 

c) wenn Verfahrensvorschriften außer acht 
gelassen wurden, bei deren Einhaltung 
ein anders lautender Bescheid hätte erlassen 
werden können. 

2. Wiederaufnahme des Verfahrens. 

§ 303. (1) Dem Antrag einer Partei auf Wieder
aufnahme eines durch Bescheid abgeschlossenen 
Verfahrens ist stattzugeben, wenn ein Rechts
mittel gegen den Bescheid nicht oder nicht mehr 
.zulässig ist und 

a) der Bescheid durch Fälschung einer Ur
kunde, falsches Zeugnis oder eine andere 
gerichtlich strafbare Tat herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen worden ist, oder 

b) Tatsachen oder Beweismittel neu hervor
kommen, die im abgeschlossenen Verfahren 
ohne Verschulden der Partei nicht geltend 
gemacht werden konnten, oder 

c) der Bescheid von Vorfragen abhängig war 
und nachträglich über eine solche Vorfrage 
von derhiefür zuständigen Behörde (Ge
ricl].t) in wesentlichen Punkten anders 
entschieden wurde 

(2) Ferner kann ein Bescheid von der Ober-. d die Ke"nntnis dieser Umstände allein oder 
behörde wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes ~n V b" d "d "E b" 
aufgehob n rd 10 er 10 ung mlt em sonst1gen rge ms 

e we e? des Verfahrens einen im Spruch anders lautenden 
(3) Die Entscheidung eines Berufungssenates Bescheid herbeigeführt hätte. 

darf wegen Rechtswidrigkeit ihres Inhaltes (2) Der Antrag auf Wiederaufnahme gemäß 
(Abs. 2) nur aufgehoben werden~ wenn diese Ent- Abs. 1 ist binnen Monatsfrist von dem Zeitpunkt 
scheidung 'mit Beschwerde beim Verwaltungs- an, in dem der Antragsteller nachweislich von dem 
gerichtshof oder beim Verfassungsgerichtshof Wiederaufnahmsgrund Kenntnis erlangt hat, bei 
angefochten ist. der Abgabenbehörde einzubringen, die im abge-

(4) Ohne Rücksicht auf die einschränkenden schlossenen Verfahren den Bescheid in erster 
Bestimmungen des Abs. 3 kann ein Bescheid Instanz erlassen hat. 
von der Oberbehörde aufgehoben werden, wenn (3) Wenn die örtliche Zuständigkeit zur Ab
er mit zwischenstaatlichen abgabenrechtlichen gabenerhebung auf eine andere Abgahenbehörde 
Vereinbarungen im Widerspruch steht. übergegangen ist, kann der Antrag auf Wieder

§ 300. Das B~ndesministerium für Finanzen 
kann einen von ihm erlassenen Bescheid unbe
schadet der sich aus den §§ 293 und 294 ergeben
den Befugnisse aus den Gründen des § 299 
abändern' oder zurücknehmen, wenn er mit 
Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof oder 
Verfassungsgerichtshof angefochten ist. 

§ 301. Auf die Ausübung des der Behörde 
gemäß den §§ 29~ und 300 zustehenden Abände
rungs- und Behebungsrechtes steht niemar).dem 
ein Anspruch zu. 

§ 302. (1) Maßnahmen gemäß §§ 293 bis 298 
und gemäß § 299 Abs. 4 sind nach Ablauf der 
Verjährungsfrist, Maßnahmen gemäß § 299 
Abs. 1 und 2 sind jedoch bereits nach Ablauf von 
einem Jahr nach Eintritt der Rechtskraft des 
Bescheides nicht mehr zulässig. 

(2) Eine Klaglosstellung(§ 33 Verwaltungs~ 
gerichtshofgesetz, BGBl. Nr. 96/1952, § 86 a 
Verfassungsgerichtshofgesetz, BGBl. Nr. 85/ 
1953) durch Behebung des beim Verwaltungs
gerichtshof oder Verfassungsgerichtshof mit Be
schwerde angefochtenen Bescheides' gemäß 
§§ 299 oder 300 darf in jedem Abgabenverfahren 
nur einmal erfolgen. 

aufnahme des Verfahrens auch bei der Abgaben
behörde erster Instanz eingebracht werden, ßie im 
Zeitpunkt der Antragstellung zur Abgaben
erhebung örtlich zuständig ist. 

(4) Eine Wiederaufnahme des Verfahrens von 
Amts wegen ist unter den Voraussetzungen des 
Abs. 1 lit. a und c und in allen Fällen zulässig, in 
denen Tatsachen oder Beweismittel qeu hervor
kommen, die im Verfahren nicht geltend gemacht 
worden sind, und die Kenntnis dieser Umstände 
allein' oder in . Verbindung mit dem sonstigen 
Ergebnis des Verfahrens einen im Spruch anders 
lautenden Bescheid herbeigeführt hätte. 

§ 304. Nach Ablauf der Verjährungsfrist 
ist eine Wiederaufnahme des Verfahrens aus
geschlossen. 

§ 305. ;0 Die Entscheidung über die Wieder
aufnahme des Verfahrens steht der Abgaben
behörde zu, die den Bescheid in letzter Instanz 
erlassen hat. 

(2) In den Fällen, in denen die Finanzlandes
direktion durch einen Berufungssenat entschieden 
hat (§ 260 Abs. 2), ist auch über die Wieder
aufnahme durch einen Berufungssenat zu ent
scheiden. 
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(3) Wurde ein Wiederaufnahmsgrund anläßlich Handlung auch bei der Abgabenbehörde erster 
einer abgabenbehördlichen Prüfung festgestellt, so Instanz eingebracht werden, rdie im Zeitpunkt 
steht die Verfügung der Wiederaufnahme des Ver- der Antragstellung zur Abgabenerhebung ört
fahrens der Abgabenbehörde zu, die den Bescheid lich zuständig ist. 
in erster Instanz erlassen hat. . § 309. (1) Nach Ablauf eines Jahres, vom Ende 

(4) Wenn die örtliche Zuständigkeit zur Ab- der versäumten Frist an gerechnet, ist eine 
gabenerhebung auf eine andere Abgabenbehörde I Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht 
übergegangen ist, steht die Entscheidung über mehr zulässig. . 
die Wiederaufnahme der zuletzt örtlich zuständig (2) Gegen die Versäumung der Frist zur 
gewordenenAbgabenbehörde zu. Stellung des Wiedereinsetzungsantrages (§ 308 

§ 306. Zwecks Beurteilung der Frage, ob das Ab~. 3) findet keine Wiedereinsetzung in den 
Verfahren wiederaufzunehmen ist, sind frühere vongen Stand statt. 
Ermittlungen und Beweisaufnahmen, die durch die § 310. (1) Zur Entscheidung über den An
Wiederaufnahmsgründe nicht betroffen werden, trag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
keinesfalls zu wiederholen. ist die Abgabenbehörde, bei der die· versäumte 

§ 307. (1) Mit dem die Wiederaufnahme des 
Verfahrens bewilligenden oder verfügenden Be
scheid ist unter gleichzeitiger Aufhebung des 
früheren Bescheides die das wiederaufgenommene 
Verfahren abschließende Sachentscheidung zu 
verbinden. 

(2) In der Sachentscheidung darf eine seit 
Erlassung des früheren Bescheides eingetretene 
Änderung der Rechtsauslegung, die sich auf ein 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes oqer 
des Verwaltungsgerichtshofes oder auf eine all
gemeine Weisung des Bundesministeriums für 
Finanzen stützt, nicht zum . Nachteil der Partei 
berücksichtigt werden. 

(3) Gegen die Ablehnung eines Antrages auf 
Wiederaufnahme durch die Abgabenbehörde 
erster Instanz steht dem Antragsteller das Recht 
der Berufung zu. 

Handlung vorzunehmen war, bei Versäumung 
einer Berufungsfrist die Abgabenbehörde erster 
Instanz berufen. 

(2) Wenn die örtliche Zuständigkeit zur Ab
gabenerhebung auf eine andere Abgabenbehörde 
übergggangen ist, steht die Entscheidung über 
den Antrag auf Wiedereinsetzung der zuletzt 
örtlich zuständig gewordenen Abgabenbehörde 
zu. 

(3) Durch die Bewilligung der Wiederein
setzung tritt das Verfahren in die Lage zurück, 
in der es sich vor dem Eintritt der Versäumung 
befunden hat. 

(4) Gegen die Ablehnung eines Antrages auf 
Wiedereinsetzung durch die Abgabenbehörde 
erster Instanz steht dem Antragsteller das Recht 
der Berufung zu. 

C. En ts cheid ungspflich t. 

3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. § 311. (1) Die Abgabenbehörden sind ver
§ 308. (1) Gegen die Versäu'mung einer Frist pflichtet, über die in Abgabenvorschriften vor

(§§ 108 bis 110) ist auf Antrag der Partei, die gesehenen Anbringen (§ 85) der Parteien ohne 
durch die Versäumung einen Rechtsnachteil unnötigen Aufschub zu entscheiden. 
erleidet, die Wiedereinsetzung in den vorigen (2) Werden Bescheide der Abgabenbehörden 
Stand zu bewilligen, wenn die Partei glaub- erster Instanz mit Ausnahme solcher Bescheide, 
haft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes die auf Grund von Abgabenerklärungen zu er
oder unabwendbares Ereignis ohne ihr Ver- lassen sind (§§ 185 bis 206), der Partei nicht 
schulden verhindert war, die Frist einzuhalten. innerhalb von sechs Monaten nach Einlangen 

(2) Der Wiedereinsetzungsantrag kann nicht der Anbringen zugestellt, so geht auf schrift
auf Umstände gestützt werden, die die Abgaben- liches Verlangen der Partei die Zuständigkeit 
behörde schon früher für unzureichend be- zur Entscheidung an die Abgabenbehörde zwei
funden hat, um die Verlängerung der versäumten ter Instanz über. Ein solcher Antrag ist un
Frist zu bewilligen. mittelbar bei der Abgabenbehörde zweiter In-

(3) Der Antrag auf Wiedereinsetzung muß stanz einzubringen; er ist abzuweisen, wenn 
binnen Monatsfrist nach Aufhören des Hinder- die Verspätung nicht ausschließlich auf ein Ver
nisses bei der Abgabenbehörde eingebracht schulden der Abgabenbehörde erster Instanz 
werden, bei der die Frist wahrzunehmen war .. zurückzuführen ist. 
Gleichzeitig mit dem Wiedereinsetzungsantrag 
hat der Antragsteller die versäumte Handlung 
nachzuholen. 

(4) Wenn die örtliche Zuständigkeit zur. Ab
gabenerhebung auf eine andere Abgabenbehörde 
übergegangen ist, kann der Antrag (Abs. 2) 
unter gleichzeitiger Nachholung der versäumten 

8. ABSCHNITT. 

Kosten. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 312. Sofern sich aus diesem Bundesgesetz 
oder aus sonstigen gesetzlichen Vorschriften 
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nicht anderes ergibt, sind die Kosten für die 
Tätigkeit der Abgabenbehörden von Amts wegen 
zu tragen. 

§ 313, Dit;, Parteien haben die ihnen im Ab
gabenverfahren erwachsenden Kosten selbst zu 
bestreiten. 

B. Kosten im Verbrauchsteuer- und Mono
pol verfahren. 

§ 314. Im Verbrauchsteuer- und Monopol-
verfahren besteht Kostenpflicht -

1. für alle Amtshandlungen, die auf Antrag 
zu einer vom Antragsteller gewünschten 
bestimmten Zeit vorgenommen werden; 

2. für besondere Überwachungsmaßnahmen 
im Sinn des § 155; 

3. für die vierte und jede weitere Branntwein
abnahme innerhalb eines Kalendermonats 
in derselben Brennerei, wenn sie im In
teresse eies Brennereibesitzers vorgenommen 
wird; " 

4. für die· unvollständige Vergällung von 
Branntwein, soweit sie nicht für Zwecke 
der Monopolverwaltung vorgenommen 
wird; 

5. für Sachverständigengutachten und für che
mische oder technische Untersuchungen 
von Waren anläßlich der Prüfung von An
trägen auf Gewährung von Begünstigun
gen; 

6. für die Überwachung von Gegenständen, 
die der Weinsteuer unterliegen; 

7. für die Überwachung der Herstellung von 
monopolabgabenfreiem Branntwein für den 
Hausbedarf. 

(3) Für die Überwachung von Gegenständen, 
die der Weinsteuer unterliegen und nicht als 
Haustrunk steuerfrei sind, hat die Partei eine 
Kontrollgebühr zu entrichten. Die Kontroll
gebühr beträgt 

a) 3 S je Hektoliter, für das die_Weinsteuer zu 
entrichten ist; 

b) 1·50 S je Hektoliter, das nach den Wein
steuervorschriften unversteuert eingeführt 
oder aus einer Erzeugungsstätte oder einem 
Freilager unversteuert weggebracht werden 
darf. 

In den Fällen der Einfuhr obliegt die Erhebung 
,der Kontrollgebühr den Zollämtern. 

(4) Für die Überwachung der Herstellung von 
monopcilabgabefreiem Branntwein für den Haus
bedarf hat die Partei eine Überwachungs gebühr 
von 3 S je Raumliter Branntwein in einer" Wein
geiststärke von höchstens 50 Raumhundertteilen 
zu entrichten. 

§ 316. (1) Die nach § 315 Abs. 1 und 2 zu ent
richtenden Kostenbeträge werden eine Woche 
nach Zustellung des Kostenbescheides fällig. 

(2) Die nach § 315 Abs. 3 lit. a zu entrichtende 
KQntrollgebühr wird gleichzeitig mit der Wein- . 
steuer fällig, die nach § 315 Abs. 3 lit. b zu ent
richtende Kontrollgebühr wird in den Fällen 
der Einfuhr mit ihrer Bekanntgabe und in den 
Fällen, in denen eine Wegbringung stattfindet, 
im Zeitpunkt der Wegbringung fällig. Der Kosten
bescheid kann mündlich ergehen. 

"(3) Die nach· § 315 Abs. 4 zu entrichtende 
Überwachungsgebühr wird am Tage der Zu
stellung des Bescheides fällig, durch den sie 
festgesetzt wird. 

9. ABSCHNITT. 

Übergangs- und Schlußbestimmungen. 

§ 317. Abgabenrechtliche Begünstigungen, 
Berechtigungen oder Befreiungen von Pflichten, 
welche bei Wirksamkeits beginn dieses Bundes
gesetzes nach bisherigem Recht durch Bescheid 
zuerkannt waren, bleiben aufrecht, sofern sie 
nicht mangels V orliegens der nach diesem 
Bundesgesetz erforderlichen Voraussetzungen 
durch Bescheid widerrufen werden. 

§ 315. (1) Soweit nach § 314 Z. 1 bis 5 Kosten
pflicht besteht oder· in Verbrauchsteuervorschrif
ten oder Monopolvorschriften die A,uferlegung 
von Kosten vorgesehen ist, hat die Partei (§ 78) 
die der Abgabenbehörde erwachsenen Baraus
lagen zu ersetzen und. für Amtshandlungen außer
halb des. Amtes Kommissionsgebühren zu ent
richten. Die Kommissionsgebühren sind in dem 
Ausmaß zu entrichten, in dem sie auf Grund 
der §§ 188 oder 189 des Zollgesetzes 1955 für 
durch Zollwachebeamte vorgenommene Haus- § 318.' Die Fristen dieses Bundesgesetzes 
beschauabfertigungen zu leisten wären. gelt~n a~ch für jene· Fälle, in denen die Fristen 

des bisherigen Rechtes im Zeitpunkt des Wirk-
(2) Für eine chemische oder technische Unter- samkeitsbeginnes dieses Bundesgesetzes noch 

suchung (§ 314 Z. 5), die von der ~bgaben~ nicht ab elaufen waren. 
behörde vorgenommen wurde, hat dIe ParteI g 
außer den im Abs. 1 angeführten Kosten eine § 319. Die auf Grund des Abgabenrechts
Untersuchungsgebühr zu entrichten. Die unter-I mittelgesetzes, BGBl. Nr. 60/1949, in der F~s
suchungsgebühr. beträgt für jede volle Arbeits- sung der Novelle, BGBl. Nr. 254/1957, eIn
stunde 20 S. Teile einer Arbeitsstunde, die eine gerichteten und im Zeitpunkt des Inkraft
halbe Stunde übersteigen, gelten als volle tretens dieses Bundesgesetzes bestehenden Be
Arbeitsstunde. rufungskommissionen gelten für die Zeit ab 
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Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als nach 
dessen Vorschriften gebildet. Die Amtsdauer 
der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bestellten Mitglieder (Stellver
treter) der nach bisherigem Recht gebildeten 
Berufungskommissionen wird durch das Wirk
samwerden dieses Bundesgesetzes nicht berührt. 

. § 320. (1) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses 
Bundesgesetzes werden aufgehoben 

a) die Abgabenordnung vom 22. Mai 1931, 
Deutsches RGBl. I S. 161, einschließlich 
der hiezu ergangenen Durchführungsvor
schriften, insbesondere: 

1. die §§ 50 und 51 der Dritten Steuernot~ 
verordnung vom 14. Februar 1924, 
Deutsches RGBl. I S. 74; 

2. die Verordnung zur Durchführung des 
§ 160 Abs. 2 der Abgabenordnung vom 
24. März 1932, Deutsches RGBl. I 
S. 165; 

3. die Verordnung über Vereinfachung bei , 
der Zusendung von Bescheiden im 
Besteuerungsverfahren vom 11. De
zember 1932, Deutsches RGBl. I S. 544; 

4. die Verordnung über die Auswertuag. 
der Personenstands- und Betriebsauf
nahme vom 16. Mai 1935, Deutsches 
RMinBI. S. 538; 

5. die Verordnung über die Führung eines 
Wareneingangsbuches vom 20. Juni 
1935, Deutsches RGBl. I S. 752; 

6. die Verordnung über landwirtschaft
liche Buchführung vom 5. Juli 1935, 
Deutsches RGBl. I S. 908; 

7. die Verordming über die Verbuchung 
des Warenausgangs (Warenausgangs
verordnung) vom 20. Juni 1936, Deut
sches RGBl. I S. 507; 

8. die Gebührenordnung für das Ver
brauchsteuer- und Branntweinmonopol
verfahren vom 9. Juni 1939, Deutsches 
RMinBl. S. 1268; 

9. die Verordnung zur Vereinfachung des 
Verfahrens bei Steuernachforderungen 
vom 28. Juli 1941, Deutsches RGBl. I 
S.489; 

10: die Verordnung über die Zuständigkeit 
im Besteuerungsverfahren vom 3. Jän
ner 1944, Deutsches RGBl. I S. 11; 

b) das Steueranpassungsgesetz vom 16. Ok~ 
tober 1934, Deutsches RGBl. I S. 925 und 
die zur Durchführung der §§ 17 bis 19 
des Steueranpassungsgesetzes ergangene Ver
ordnung vom 16. Dezember 1941, Deutsches 
RMinBl. S. 299. 

(2) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bun
desgesetzes werden für ihren gesamten Anwen
dungsbereich aufgehoben 

69 

a) die §§ 1 bis 10 des Bundesgesetzes vom 
9. Februar 1949, BGBl. Nr. 59, betreffend 
Zustellungen im Bereich der Abgabenver
waltung; 

b) die §§ 1 bis 68 des Abgabenrechtsmittel
gesetzes, BGBl. Nr. 60/1949; 

c) die §§ 1 bis 17 des Abgabeneinhebungs
gesetzes 1951, BGBl. Nr. 87 . 

(3) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses. Bun-
desgesetzes werden ferner aufgehoben . 

a) § 4 Abs. 1 Z. 6 Schlußsatz des Körper
schaftsteU(!rgesetzes vom .16. Oktober 1934, 
Deutsches RGBl.· I S. 1031; 

b) § 54 Abs. 2 letzter Satz und § 58 Abs. 1 
letzter Satz des Einkommensteuergesetzes 
1953, BGBl. Nr. 1/1954; 

c) § 2 Z. 6 Schlußsatz sowie § 15 Abs. 3 des 
Gewerbesteuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 2/ 
1954; 

d) § 3 Abs. 1 Z. 7' Schlußsatz des Veimögen
steuergesetzes 1954, BGBl. Nr. 192; 

e) die §§ 51 abis 51 c des Gesetzes über das 
Branntweinmonopol vom 8. April 1922; 
Deutsches RGBl. I S. 405; 

I 

f) § 19 des Bundesgesetzes vom 13. Juli 1949, 
BGBl. Nr. 186, über c;las 'I'abakmonopol; 

g) § 3 des Bundesgesetzes vom 18. Juli 1952, 
BGBl. Nr. 155, betreffend die Erhöhung 
der Gebühren im Verbrauchsteuer- und 
Branntweinmonopolverfahren und eine Än
derung des Weinsteuergesetzes ; 

h) Artikel IV § 5 Abs. 2 der Verordnung zur Ein
führung des Gesetzes über das Branntwein
monopol in der Ostmark vom 20. August 
1939, Deutsches RGBl. I S. 1449; ferner das 
Bundesgesetz vom 18. Mai 1949, BGBl. 
Nr. 111, und das Bunde'sgesetz vom 3. De
zember 1953, BGBl. Nr. 6/1954. 

§ 321. (1) Wo in gesetzlichen Vorschriften auf 
durch dieses Bundesgesetz aufgehobene Bestim
mungen hingewiesen wird, treten an deren Stelle 
sinngemäß die Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes. 

(2) Die gemäß § 71 der Wirtschaftstreuhänder
Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955, unberührt 
gebliebenen Befugnisse zur Vertretung vor Ab
gabenbehörden beziehungsweise zur Hilfe- oder 
Beistandsleistung in Abgabensachen erfahren 
durch das Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
keine Änderung; dies gilt auch für die im § 107 a 
Abs. 3 Z. 3 bis 9 der Abgabenordnung genannten 
Personen und Stellen. 

§ 322. Das Bundesgesetz vom 26. Juni 1958,0 
betreffend das Finanzstrafrecht und das Finanz
strafverfahrensrecht, BGBl. Nr. 129, wird abge
ändert wie folgt: 
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1. Der zweite Satz des § 77 Abs. 2 hat zu lauten: 
"Die Vorschriften der Bundesabgaben

,ordnung, über die Bevollmächtigung gelten 
sinngemäß; § 83 Abs. 4 findet keine An
wendung." 

2. § 127 Abs. 5 wird aufgehoben., 

3. § 186 hat zu lauten: 
,,(1) Für die Berechnung der Fristen und 

für die Zustellungen gelten sinngemäß 
die Bestimmungen der Bundesabgaben
ordnung. 

J2) Die Bestimmungen der Bundesabgaben
ordnung über Zwangs- und Ordnungs-

strafen gelten sinngemäß auch für das Finanz
strafverfahren, soweit dieses Bundesgesetz 
keine besonderen Vorschriften enthält. 
Zwangs- und Ordnungsstrafen fließen dem 
Bund zu." 

§ 323. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
1962 in Kraft. 

, (2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Finanzen, und zwar 
hinsichtlich der §§ 117 und 118 im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Inneres und hin
sichtlich der§§ 82, 158 Abs.3, 160, 229, 233 und 
234 im Einvernehmen' mit dem Bundesministe
num für Justiz betraut. 
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Entschließ ung 

Um die erforderliche Vereinheitlichung auf den 
durch die Bundesabgabenordnung geregelten 
Rechtsgebieten für Bund, Länder und Gemeinden 
zu verwirklichen, empfiehlt der Nationalrat, die 
Bundesabgabenordnung tunlichst als Ganzes für 
die Abgabenbereiche der Länder im Wege der 
Landesgesetzgebung zu übernehmen. 
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